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Amtliche Bekanntmachungen

I. AMTLICHER TEIL

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 
30.01.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Mit dem Nachtragsplan werden:

die bisher 
festgesetzten 

Gesamtbeträge

erhöht 
um

vermindert 
um

und damit der Gesamt-
betrag einschließlich 

Nachträge festgesetzt auf

€ € € €

im Ergebnishaushalt

– ordentliche Erträge
– ordentliche Aufwendungen

– außerordentliche Erträge
– außerordentliche Aufwendungen

9.997.300
9.990.300

0
0

50.000
12.000

0
0

0
0

0
0

10.047.300
10.002.300

0
0

im Finanzhaushalt
– die Einzahlungen
– die Auszahlungen 

davon bei den:
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

– Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
– Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit

– Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
– Auszahlungen an Liquiditätsreserven

14.106.500
14.413.800

9.452.300
9.055.500

2.254.200
5.123.000

2.400.000
235.300

0
0

389.200
661.700

50.000
12.000

339.200
649.700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14.495.700
15.075.500

9.502.300
9.067.500

2.593.400
5.772.700

2.400.000
235.300

0
0

§ 2, § 3, § 4 und § 5
bleiben unverändert

Biesenthal, den 30.01.2020

A. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 unter dem Hinweis, dass die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2020, die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.01.2020 beschlossen 
wurde, in der Zeit von 

Dienstag, den 03.03.2020 bis Donnerstag, den 19.03.2020 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, 11.02.2020

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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Haushaltssatzung der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird 
nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 
05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 ordentlichen Erträge auf 9.997.300 €
 ordentlichen Aufwendungen 9.990.300 €

 außerordentliche Erträge auf  0 €
 außerordentliche Aufwendungen   0 €

2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 Einzahlungen auf  14.106.500 €
 Auszahlungen auf  14.413.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.452.300 € 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.055.500 €

 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  2.254.200 €
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  5.123.000 €

 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   2.400.000 €
 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit    235.300 €

 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   0 €
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven   0 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden auf 2.400.000 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie 
folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
 (Grundsteuer A)  200 v. H.
b)  für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B)  385 v. H.

2.  Gewerbesteuer  250 v. H.

§ 5

1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 
für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 
30.000 € festgesetzt.

2.  Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 
einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.

3.  Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Biesenthal bedürfen, wird auf 30.000 € 
festgesetzt.

4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a)  der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 100.000 € und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 150.000 € 
 festgesetzt.

Biesenthal, 05.12.2019

A. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 unter dem Hinweis, dass die Haus-
haltssatzung der Stadt Biesenthal für das Haushaltsjahr 2020, die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2019 beschlossen wurde, in 
der Zeit von 

Dienstag, den 03.03.2020 bis Donnerstag, den 19.03.2020 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, 11.02.2020

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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Öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan  
„Wohnpark am Kolterpfuhl“, Stadt Biesenthal

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat am 30.01.2020 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnpark am Kol-
terpfuhl“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich auszulegen.
Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung Biesenthal, Flur 5, das Flurstück 
670 (alt) mit einer Größe von ca. 7,8 ha. Im aktuellen Kataster wird das 
Plangebiet mit den Flurstücken 679 und 681–688 der Flur 5, Gemarkung Bie-
senthal dargestellt (Stand Februar 2020).
Das Vorhabengebiet grenzt nördlich an den Kolterpfuhl und eine Landwirt-
schaftsfläche mit Fichtenreihe, östlich an die Rückseite der Baugrundstücke 
östlich des Grünen Weges, südlich an die Rückseite der Baugrundstücke Am 
Priesterweg sowie westlich an die „Kirschallee“ an.
Im Einzelnen gilt der beigefügte Übersichtsplan zum Entwurf (nicht maß-
stäblich).
Ziel der Planung ist die Schaffung rechtsverbindlicher und planungsrechtli-
cher Festsetzungen als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) zur Entwicklung von Bauflächen für den Mehrfamilien-, 
Reihenhaus- und Einfamilienhausbau, von Grünflächen zur Naherholung und 
zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung.

Der Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnpark am Kolterpfuhl“, Stadt Bie-
senthal, wird mit Planzeichnung und Begründung, einschl. Umweltbericht 
(Stand Februar 2020) sowie den nach Einschätzung der Gemeinde bereits 
vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Informationen in der Zeit vom 

09. März 2020 bis einschließlich 08. April 2020

in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeal-
lee 5, 16359 Biesenthal, zu den üblichen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt. 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen in der Amtsverwaltung des 
Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, SB 
Bauordnung/Bauleitplanung, abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist nicht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können.

Zu den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung mit ausge-
legt werden, gehören:
1)  Wasser- und Bodenverband, 13.09.2019: Hinweis zum Verlauf der Drai-

nageleitung „Rohrleitung Kolterpfuhl-Kirschallee“
2)  Landesamt für Bauen und Verkehr, 26.09.2019: Bewertung der verkehr-

lichen Erschließung des Plangebietes
3)  Landesamt für Umwelt, 30.09.2019: Prüfung der schädlichen Umwelt-

einwirkungen auf Grundlage des §§ 3, 50 Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BlmSchG) 

4)  Landkreis Barnim, Amt für nachhaltige Entwicklung, Bau, Kataster und 
Vermessung, 25.10.2019: fachbehördliche Stellungnahmen der Unteren 
Naturschutzbehörde, SG Bevölkerungsschutz sowie weitere Hinweise 
und Anregungen der zum Vorhaben zuständigen Sachkomplexe

5)  Landkreis Barnim, Amt für nachhaltige Entwicklung, Bau, Kataster und 
Vermessung, 20.11.2019: Hinweise der Unteren Wasserbehörde zur 
Niederschlagsentwässerung

Folgende wesentliche umweltbezogene Informationen liegen vor:
Geotechnischer Bericht, Stand 25.02.2019, Büro Marx Eberswalde
mit Beschreibung der vorhandenen örtlichen Gegebenheiten, Darstellung der 
durchgeführten Untersuchungen und Bewertung der Baugrundsituation im 
Plangebiet

Faunistische Erfassung und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand Okto-
ber 2019, Büro Grewe Falkenberg
mit Aussagen zur Avifauna (Brutvögel) sowie Amphibien und Fledermäuse 

Im Rahmen des Umweltberichts
1)  Informationen zur naturräumlichen Situation/Schutzgebiete: 
 Bestandsbeschreibung und Einordnung des Plangebietes in den Natur-

raum
2)  Informationen zum Schutzgut Boden/Fläche: 
 mit Beschreibung der Bodeneigenschaften im Plangebiet, des Umfanges 

der voraussichtlichen Bodenversiegelung, des Kompensationsbedarfes; 
Auswirkungen der Planung

3)  Informationen zum Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser:
 mit Aussagen zum Bestand an Oberflächengewässern und der Grund-

wasserführung, zur Renaturierung/Aufwertung des Kolterpfuhls; Aus-
wirkungen der Planung

4)  Informationen zum Schutzgut Biotope/Vegetation:
 mit Aussagen zu Biotoptypen (Flächenbilanz Biotopkartierung), Baumbe-

stand, sonstige geschützte Biotope; Auswirkungen der Planung
5)  Informationen zum Schutzgut Fauna und Lebensräume:
 mit Aussagen zum Artenschutz nach Bundesnaturschutzgesetz (BNat-

SchG)
6)  Informationen zum Schutzgut Klima/Lufthygiene:
 mit Beschreibungen der bestehenden klimatischen Verhältnissen; Aus-

wirkungen der Planung 
7)  Informationen zum Schutzgut Orts- und Landschaftsbild:
 mit Beschreibungen der Bestandssituation; Auswirkungen der Planung
8)  Informationen zum Schutzgut Mensch/Gesundheit:
 mit Aussagen zur Bestandssituation/Vorbelastung (Verkehrslärm, Anla-

genlärm) des Plangebietes; Auswirkungen der Planung

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung i. V. m. Art. 6 (1) Buchst. e Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“,
welches mit ausliegt.

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Der Entwurf zum Bebauungsplan ist mit Begründung, einschl. Umweltbericht 
und Planzeichnung sowie den vorliegenden umweltrelevanten Informatio-
nen gem. § 4a (4) BauGB während der Auslegungsfrist zusätzlich auch auf 
der Homepage des Amtes Biesenthal-Barnim hinterlegt (www.amt-biesen- 
thal-barnim.de).
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Bekanntmachungsanordnung

Die 
öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan „Wohnpark am Kolterpfuhl“, Stadt Biesenthal,

wird im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim, Ausgabe Nr. 02/2020, Jahrgang Nr. 30, am 25.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 10.02.2020

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Übersichtsplan zum B-Plan „Wohnpark am Kolterpfuhl“, Stadt Biesenthal
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Aufstellung des Bebauungsplanes „Plottkeallee“ 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat am 26.09.2019 
in öffentlicher Sitzung den Beschluss zur Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahrens nach § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) gefasst.
Die Erarbeitung des Bebauungsplanes erfolgt im Normalverfahren. Gem. § 2 
(4) BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 
1a BauGB eine Umweltprüfung erforderlich. 
Das Plangebiet grenzt nördlich an die Verkehrsfläche Bahnhofstraße und 
westlich an den Stadtpark Biesenthal an. Im Übrigen gilt die beigefügte 
Karte zum Geltungsbereich (Stand Februar 2020). 
Die bisherige Freifläche, Gemarkung Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1189 ist 
dem Außenbereich i. S. d. § 35 BauGB zuzuordnen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2500 m²; der im wirksamen 

Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Biesenthal als „Mischgebiet“ i. S. d. 
§ 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt ist. 
Ziel der Planung ist die Schaffung von Planungsrecht für die Wohnbebauung 
und die Anpassung an eine ortsübliche repräsentative Bebauung im Sinne 
des bisherigen Gestaltungswillens der Stadt Biesenthal (vgl. Gestaltungs-
satzung Bahnhofstraße). Die geplante Entwicklung der Vorhabenfläche er-
folgt entsprechend den Zielen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Biesenthal.

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Plottkeallee“, Stadt Biesenthal, wird im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim, Ausgabe Nr. 
02/2020, 30. Jahrgang, am 25.02.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 11.02.2020

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Karte: Geltungsbereich B-Plan (Stand Februar 2020), Flurstück 1189, Flur 7, Gemarkung Biesenthal
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Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten  
und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen  

Kindertagesbetreuungsleistungen in Kindertagesstätten in der Stadt Biesenthal

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1und § 28 Abs. 2 Ziffer 9 und des § 64 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.1/19, Nr. 38) in Verbindung mit § 90 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der derzeit gültigen Fassung, den § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 384) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384 – 390) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2019 (GVBL. 
I/19 Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal am 
30.01.2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten in 
Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft in der Stadt Biesenthal und 
die Erhebung von Elternbeiträgen im Sinne des § 17 Abs. 3 Kita-Gesetz für 
die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes.
 

§ 2 
Aufnahme von Kindern

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in ein Tagesbetreuungs-
angebot ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. Bei einem erwei-
terten Betreuungsbedarf ist die Vorlage des Bescheides zur Rechtsan-
spruchsfeststellung erforderlich.

(2) Kinder aus anderen Kommunen können bei freier Kapazität aufgenom-
men werden. Hierzu muss vor Aufnahme des Kindes in der Kindertages-
stätte, vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) 
ein Bescheid zum Wunsch- und Wahlrecht vorgelegt werden. 

  
§ 3

Platzangebot
(1) Die Stadt Biesenthal hält zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß § 1 

KitaG folgendes Platzangebot vor:
–  Plätze mit Regelbetreuung:  
 Krippe/Kindergarten  = 30 Wochenstunden
 Hort = 20 Wochenstunden
–  Plätze mit verkürzter Betreuungszeit:  
 Krippe/Kindergarten  = 20 Wochenstunden
  Hort = 10 Wochenstunden
–  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit: 
 Krippe/Kindergarten  = 40, 50, 55 Wochenstunden
 Hort  = 30 Wochenstunden

(2)  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit werden Kindern von Perso-
nensorgeberechtigten zur Verfügung gestellt, wenn der Bescheid zum 
Rechtsanspruch lt. Kita-Gesetz vorliegt.

(3) Nach § 1 Abs. 1 und 3 Kita-Gesetz haben Kinder im Alter bis zur Ein-
schulung einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 
Stunden (100 %) und Hortkinder von 4 Stunden (100 %).

 Bei Änderung der Gesetzlichkeiten werden diese entsprechend ange-
passt.

§ 4 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 
bis 17.30 Uhr geöffnet.

(2)  Die Kernbetreuungszeit für die Kinder im Alter bis zur Einschulung fin-
det in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. In dieser Zeit erfolgt in der 
Kita eine weitestgehend kontinuierliche Bildungsarbeit im Sinne der 
Kita-Konzeption. 

 Für Kinder, bei denen Elternteile in keinem Arbeitsverhältnis stehen und 
die einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 Stun-
den haben, erfolgt die Betreuung in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

  In den Fällen, in denen die wöchentliche Betreuungszeit aus beruflichen 
Gründen nicht gleichmäßig auf alle Tage der Woche (Montag bis Frei-
tag) aufgeteilt werden kann, ist im Vorfeld (mindestens 1 Woche) die 
Betreuungszeit mit der Leitung der Kita abzustimmen.

(3)  Über die Schließung der Kindertagesstätte (z. B. zwischen den Feier-
tagen) beschließt die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der 
Kindertagesstättenausschüsse.

 Die kommunalen Kitas sind außerhalb der Öffnungszeiten an Wochen-
enden, Feiertagen und an folgenden Tagen grundsätzlich geschlossen: 
24. Dezember; 31. Dezember.

 Benötigen Eltern während der Schließzeiten eine Betreuung, wird in Ab-
sprache mit dem Amt Biesenthal-Barnim geprüft, ob die Unterbringung 
des Kindes innerhalb des Amtes abgesichert werden kann.

 Die Anträge sind bis zum 30.03. des Jahres zu stellen.
 Grundsätzlich soll auch jedes Kitakind einen jährlichen Erholungsurlaub 

wahrnehmen.
  

§ 5
Elternbeiträge

(1)  Für die Nutzung der kommunalen Tagesbetreuungsangebote haben die 
Personensorgeberechtigten/Eltern gemäß § 17 Abs. 1 KitaG Elternbei-
träge zu entrichten. Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen im Sinne des KitaG. 

 Personensorgeberechtigt im Sinne dieser Satzung ist gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII und § 17 Abs. 1 KitaG, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Personensorge zusteht.

(2)  Der Elternbeitrag und das Essengeld werden vom Träger der Einrichtung 
gemäß § 17 Abs. 3 KitaG als Gebühr erhoben, weiterhin werden lt. die-
ser Satzung Gebühren für zusätzliche Leistungen (Gastkinder, zusätzli-
che Betreuungszeiten, Gebühren für die Ferienbetreuung) erhoben. Zu 
diesem Zweck werden die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie entsprechende Daten 
der Personensorgeberechtigten/Eltern erhoben.

(3) Die Elternbeiträge werden nach der Anlage 1 (Gebührentabelle), die 
Bestandteil der Satzung ist, für 12 Monate erhoben. Die Beiträge sind 
gemäß § 17 Abs. 2 KitaG sozialverträglich zu gestalten und nach dem 
Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kinder sowie 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu staffeln.

(4) Ab einem Jahresnettoeinkommen von 60.001 Euro sind für die Betreu-
ung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich (Krippe und Kindergar-
ten) bzw. bis 4 Stunden und über 4 Stunden täglich (Hort) die ausgewie-
senen Höchstbeiträge zu zahlen. 

  
§ 6

Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 1 Punkt 5 und 6 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches, auf deren 
Veranlassung das Kind die Benutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch 
nimmt; insbesondere Eltern, Personensorgeberechtigte und sonstige zur Für-
sorge berechtigte Personen. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die 
Voraussetzung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag vereinbar-
ten Zeitpunkt zur Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. Eine 
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Eingewöhnungsphase von 2 bis 4 Wochen mit einer maximalen Betreu-
ungszeit von 30 Wochenstunden zählt bereits zur Aufnahme des Kindes. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Be-
treuungsverhältnis endet, sofern sich das Kind nicht im letzten Kitajahr 
befindet.

 Der Zeitraum eines Kita-Jahres im Sinne des Gesetzes ist der Zeitraum 
vom 01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres.

(3) Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. Davon ausgenommen ist 
die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittages-
sen.

 Endet das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin 
und wird das Betreuungsverhältnis in der bisher besuchten Kindertages-
stätte fortgesetzt, so gilt die Beitragsbefreiung bis zur Einschulung. Die 
Beitragsbefreiung gilt in dem Zeitraum auch für Kinder, die nach dem 
Brandenburgischen Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

  Für Kinder, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden, ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung ebenfalls elternbeitragsfrei. Die zunächst erhobenen Elternbeiträge 
werden nach Meldung der vorzeitigen Einschulung (spätestens bis zum 
01. Juni vor der Einschulung) zurückerstattet.

(4) Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zum 1. eines 
Monats. Erfolgt die Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt, so wird bei 
einer Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr 
erhoben, bei einer Aufnahme ab dem 15. des Monats werden 50 % der 
Gebühr des Monats fällig. 

(5) Vor Abschluss des Betreuungsvertrages sind die im § 6 dieser Satzung 
genannten Personen verpflichtet, ihre Einkommensunterlagen zur Fest-
setzung der Gebühren dem Amt Biesenthal-Barnim als Vertreter des 
Leistungserbringers (Stadt) unaufgefordert einzureichen, es sei denn, 
es wird ein Termin vereinbart.

(6) Erfolgt gegenüber dem Amt Biesenthal-Barnim kein fristgemäßer oder 
zur Prüfung ausreichender Einkommensnachweis, so wird der Höchst-
betrag laut Gebührentabelle festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung ist abhängig von der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Sie ermäßigt bzw. erhöht sich gemäß Gebührentabelle.

 Bei Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit wird für jede ange-
fangene Stunde eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Wird ein Kind über die reguläre Öffnungszeit der Kindertagesstätte 
hinaus betreut, wird für jede angefangene Stunde eine Zusatzgebühr in 
Höhe von 20,00 Euro erhoben.

(8) Änderungen der Gebühren durch eine Änderung des Kindesalters sind 
vom ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. Einkommensänderun-
gen werden mit Eintritt der Änderung wirksam. 
Die Änderung der Betreuungszeit ist grundsätzlich zum 1. eines Monats 
möglich. In Ausnahmefällen wird für die Änderung der Betreuungszeit 
vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr erhoben, bei Änderungen ab 
dem 15. eines Monats werden 50 % der Gebühr des Monats fällig.

(9) Die Gebührenpflicht entsteht auch bei Abwesenheit des Kindes z. B. 
durch Krankheit, Urlaub, sowie bei vorübergehendem Fehlen und bei 
Abmeldung des Kindes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 

(10) In Ausnahmefällen, insbesondere bei familiären Notsituationen, Ab-
wesenheit während einer Kur oder länger als 4 Wochen andauernden 
entschuldigten Fehlzeiten, kann auf Antrag die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Über den Antrag entscheidet der Träger nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht 
kein Anspruch.

§ 7a
Unzumutbarkeit für die Erhebung von Elternbeiträgen/Gebühren

Von Personensorgeberechtigten, denen ein Kostenbeitrag nach § 90 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht zuzumuten ist, ist keine Gebühr zu 
erheben.
Das gilt insbesondere, wenn die Personensorgeberechtigten oder deren Kind
–  Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, 
–  Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII,
–  Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerbergesetzes,

–  einen Kindergeldzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 
oder

–  Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
erhalten.

Personensorgeberechtigte, deren Haushaltseinkommen 20.000 Euro netto 
im Kalenderjahr nicht übersteigt (Geringverdienende) zahlen ebenfalls keine 
Gebühr.

Davon ausgenommen ist die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des 
Kindes mit Mittagessen.

Die Prüfung durch den Einrichtungsträger erfolgt entsprechend der §§ 2, 3 
und 4 der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung.

§ 8 
Gebührenhöhe/Gebührenstaffelung

(1) Die Gebühren werden nach dem Einkommen der/des Beitragspflichti-
gen, dem Alter und der Zahl ihrer im Haushalt lebenden unterhaltsbe-
rechtigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang gestaf-
felt.

(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit Regelbetreuungszeit (Krippe/
Kindergarten = 30 Wochenstunden, Hort = 20 Wochenstunden) beträgt 
die nach dem Einkommen ermittelte Gebühr 100 %.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verkürzter Betreuungszeit 
ermäßigt sich der Elternbeitrag in Krippe/Kindergarten auf 90 %, im 
Hort auf 90 %.

(4) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verlängerter Betreuungszeit 
erhöht sich die Gebühr in Krippe/Kindergarten bei bis zu 

 40 Wochenstunden auf 120 %
 50 Wochenstunden auf 140 %
 55 Wochenstunden auf 145 %
 Im Hort bei bis zu  
 30 Wochenstunden auf 120 %
(5) Die Gebühr wird entsprechend der Zahl der in der Haushaltsgemein-

schaft lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhaltsbe-
rechtigt sind alle Kinder für die Kindergeld bezogen wird oder für die ein 
Kinderfreibetrag nach dem EStG in Anspruch genommen wird.

 Bei einem Kind beträgt die Grundgebühr 100 % der in der Tabelle für die 
jeweilige Betreuungszeit und -art festgeschriebenen Summe. Bei jedem 
weiteren Kind ermäßigt sich die tabellarische Grundgebühr um jeweils 
10 Prozentpunkte. Das siebente und jedes weitere unterhaltsberechtigte 
Kind sind von der Zahlung des Elternbeitrages befreit.

 Das älteste unterhaltsberechtigte Kind in der Haushaltsgemeinschaft 
zählt als 1. Kind.

(6)  Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der beiliegenden Gebührentabel-
le. (Anlage 1)

 Diese ist Bestandteil der Satzung.
(7)  Die Gebühr für einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird bis ein-

schließlich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr 
vollendet bzw. bis zum letzten Monat vor Beginn des beitragsfreien Ki-
ta-Jahres. Die Gebühr ändert sich ab dem 1. des Folgemonats.

 Krippenkinder sind Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergar-
tenkinder sind Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung.

§ 9
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens

(1)  Die Gebühren sind sozialverträglich und nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese ergibt sich aus dem Haus-
haltseinkommen. Haushaltseinkommen im Sinne dieser Satzung ist die 
Gesamtsumme der laufenden Nettoeinnahmen aller im Haushalt des 
Kindes lebenden Eltern. 

 Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlus-
ten des zusammen veranlagten Personensorgeberechtigten/Elternteils 
ist nicht zulässig.
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(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nicht selbstständi-
ger Arbeit ergibt sich aus dem Nettoeinkommen, einschließlich Weih-
nachts- und Urlaubsgeld (Bruttoeinkommen abzüglich der Lohn- und 
Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages, der Arbeitnehmeranteile der 
Beiträge zur Sozialversicherung) sowie den sonstigen Einnahmen, (bei 
den Beamten aus den Nettobezügen abzüglich der nachgewiesenen 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung.)

 Vom Elterneinkommen ist zur Abgeltung der Werbungskosten der Ar-
beitnehmerpauschbetrag im Sinne des EStG jährlich abzusetzen. Entste-
hen höhere Werbungskosten, so sind sie in der nachgewiesenen Höhe 
abzusetzen.  
Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.

(3) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, 
unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, das sind
• Renten, Unterhaltsleistungen an Personensorgeberechtigte und das 

Kind, welches die Kita besucht,
• Leistungen nach den besonderen Teilen des SGB, soweit sie als 

Lohnersatz oder sonst zur Sicherung des Unterhalts dienen, insbe-
sondere

• Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld

• Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II
• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld
• Elterngeld über 300 Euro gemäß § 2 Absatz 4, § 10 Abs. 1 Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit, (BEEG – damit gilt Elterngeld unter 
300 Euro nicht zum Einkommen)

• fortlaufende Leistungen in Verbindung mit Arbeits- und Dienstunfäl-
len oder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

• Leistungen nach dem Wehrgesetz
• Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

soweit diese nicht als Darlehen gezahlt werden.
• Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Wohngeld

 Kindergeld, Baukindergeld, Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz, Pflegegeld und BAFÖG-Leistungen als Darlehen bleiben 
unberücksichtigt.

 Zum anzurechnenden Einkommen und zu den sonstigen Einnahmen ge-
hören nicht die Zahlungen des Arbeitgebers zu den Kindertagesbetreu-
ungskosten.

 Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder 
Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des 
Einkommenssteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend von Absatz 
2 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

(4) Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist von der Summe des po-
sitiven Einkommens auszugehen.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, der Aufwendungen der Altersvorsorge, maximal in 
Höhe des Anteils, der dem Arbeitnehmeranteil in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entspricht, und der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- 
und Pflegeversicherung und ist dem Einkommenssteuerbescheid, der 
GuV, der Bilanz bzw. der BWA zu entnehmen.

 Bei Selbstständigen die noch keinen Einkommenssteuerbescheid erhal-
ten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommensselbsteinschätzung 
auszugehen. Diese ist vom Steuerberater zu bestätigen. Die erhobene 
Einkommens- und Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden in 
Abzug gebracht. 

  Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(5) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrun-

de gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Leben die Eltern ge-
trennt, so wird das Einkommen des mit dem Kind zusammen lebenden 
Elternteils zugrunde gelegt und die Unterhaltsleistungen nach Abs. 3 
hinzugerechnet. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
kindschaftsrechtlichen Beziehung zu dem Kind, so bleibt sein Einkom-
men unberücksichtigt.

 Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden per-
sonensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen/ungleichen Teilen wird 
das Einkommen von beiden Elternteilen zur Berechnung herangezogen.

(6) Nachgewiesene Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts le-
bende Personen werden vom Jahresnettoeinkommen abgesetzt.

(7)  Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33, 34 SGB VIII) wird die 
Mindestgebühr erhoben.

 Der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt die Elternbeiträge lt. § 17 Abs. 1 Kita G. 

(8)  Die Gebührenpflichtigen haben im Übrigen mindestens einmal im Jahr, 
spätestens nach Aufforderung durch den Träger, das anzurechnende 
Einkommen entsprechend Satz 1 nachzuweisen. 

(9)  Wird trotz Verlangen des Trägers in der von ihm gestellten Frist keine 
verbindliche Erklärung zum Einkommen bzw. kein Einkommensnachweis 
abgegeben, so wird der laut der aktuellen Gebührentabelle genannte 
Höchstbeitrag festgestellt. 
 

§ 10
Nachweis des Einkommens/Auskunftspflichten

(1) Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Grundgebühr ist das 
Einkommen in dem Kalenderjahr, das der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesbetreuung vorausgegangen ist. 

 Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegangenen Kalender-
jahres, oder aber Elternteile erhalten Elterngeld, dann wird für die Fest-
setzung des Elternbeitrages das durchschnittliche monatliche Einkom-
men vor Beginn der Elternzeit (lt. Elterngeldbescheid) zu Grunde gelegt. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch die Einkünfte zuzurechnen, die im laufenden Jahr 
ebenfalls anfallen. Die Gebühr ist ab dem Monat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. 

(2) Die Einkommensverhältnisse sind durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen. 

 Geeignete Nachweise können sein: 
 die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, 
 eine Jahreslohnbescheinigung,
 Einkommenssteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes, 

Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld I, Bewilligungsbescheid 
über Arbeitslosengeld II, Elterngeldbescheid, Leistungsbescheid über 
den Empfang einer der in § 90 Absatz 4 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Leistungen.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhal-
ten haben, wird von einer eidesstattlich erklärten Selbsteinschätzung, 
einer GuV, einer BWA oder ähnlichem ausgegangen.

(3) Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten/Eltern eine Neuberechnung der Gebühr erfolgen, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse um mehr als 10 % verringern. 

(4) Die Personensorgeberechtigten/Eltern haben die Pflicht, alle Verände-
rungen des Einkommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages 
führen, der Stadt unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. Unter-
bleibt diese Mitteilung, so ist die Stadt auch rückwirkend berechtigt, 
Gebühren neu festzusetzen.

 Werden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt, so erfolgt die Be-
rechnung der Höchstsätze der Gebühren. Eine Neuberechnung der Bei-
träge erfolgt hier erst nach Vorlage der geforderten Nachweise. Die 
rückwirkende Berechnung ist nicht möglich.

  
§ 11

Fälligkeit des Elternbeitrages und des Essengeldes, 
Vertragsbeendigung

(1) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos, vorzugsweise im 
Abbuchungsverfahren über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) bis zum 15. des Monats auf ein vom Träger der 
Einrichtung zu benennendes Konto. Können die Gebühren bei erteilter 
Einzugsermächtigung nicht abgebucht werden und es entstehen dem 
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Träger dadurch Kosten, so sind diese in voller Höhe von den Schuldnern 
zu tragen.

 Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.

(2) Wird bei Schließung der Kindereinrichtung durch den Träger ein Platz in 
einer anderen Kindertagesstätte (Kindertagesstätte eines Trägers au-
ßerhalb des Amtes Biesenthal-Barnim) in Anspruch genommen, haben 
die Eltern die Kosten für diesen Platz selbst zu tragen.

(3) Der Träger und die Eltern können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen.

 Die Kündigung eines Hortplatzes nach Beendigung der 4. Klasse hat 
grundsätzlich bis zum 31. Juli des Jahres zu erfolgen, es sei denn, es 
wird ein weiterer Rechtsanspruch bewilligt. 

(4) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch 
der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Personensorgeberech-
tigten trotz zweimaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und/oder sie die im Betreuungsvertrag, der Satzung und 
der Hausordnung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelun-
gen wiederholt nicht beachtet haben oder schwerwiegend verstoßen 
haben.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 
Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen.

(6) Wird der Betreuungsvertrag wegen rückständiger Zahlungsverpflich-
tungen gekündigt, erfolgt eine Neuaufnahme frühestens am 1. Tag des 
Folgemonats nach vollständiger Begleichung der Rückstände.

  
§ 12

Ferienbetreuung/Gastkinder
(1)  Die Betreuung in den Ferien für Kinder im Grundschulalter über die im 

Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit hinaus, stellt ein zusätz-
liches Angebot dar. Dieses ist nicht mit den regulären monatlichen Ge-
bühren gemäß § 1 abgegolten.

(2)  Neben den monatlichen Grundgebühren ist bei einer zusätzlichen Be-
treuungszeit von bis zu 10 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr 
in Höhe von 10,00 Euro, bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis 
zu 20 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr von 20,00 Euro und 
bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis zu 30 bis 40 Stunden pro 
Woche eine zusätzliche Gebühr von 30,00 Euro zu zahlen.

 Weiterhin wird in den Winterferien, Frühjahrsferien, Sommerferien und 
Herbstferien für jedes angemeldete Hortkind je Woche ein Feriengeld in 
Höhe von 10,00 Euro fällig (u. a. für Busfahrten, Eintrittsgelder, sonstige 
zusätzliche Angebote).

 Die Endgeltpflicht entsteht je Woche, auch wenn das Kind an unter-
schiedlichen Tagen fernbleibt.

 Die Anträge für die Betreuung in den Ferien sind spätestens 6 Wochen 
vor Ferienbeginn bei der Einrichtungsleitung einzureichen und gelten 
dann als verbindlich.

(3) Für Gastkinder, sofern keine andere Unterbringung gesichert werden 
kann, ist die Betreuung im Krippen- und Kindergartenalter an max. 5 
Betreuungstagen im Monat und prinzipiell in der Kernzeit von 9.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Im Hortbereich ist die Betreuung als Gastkind nach vorheriger 
Absprache als Teilnehmer einer AG oder kultureller Veranstaltungen 
bzw. an 5 Betreuungstagen für höchstens 4 Stunden möglich.

 Es gelten folgende Tagessätze:  
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: 
 bis 6 Stunden  12,00 €
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
 über 6 Stunden 16,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter:  

bis 4 Stunden   5,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter  

über 4 Stunden  8,00 €

§ 13
Essengeld

(1) In den städtischen Kindertagesstätten wird die Teilnahme an der tägli-
chen Inanspruchnahme der Versorgung mit Frühstück, Obst, Mittages-
sen, Vesper sowie Getränken während der festgesetzten Betreuungszeit 
geboten.

(2) Für das Mittagessen wird ein Essengeld in Form einer monatlichen Pau-
schale in Höhe von 35,60 Euro erhoben.

(3) Das Essengeld für die Teilnahme an der Mittagsversorgung wird neben 
dem Elternbeitrag als Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen erhoben. 

 Die Festlegung zum Essengeld gilt für Kinder bis zum Wechsel in die 
Grundschule.

(4)  Das Essengeld ist für 10 Monate (je 20 Tage) im Jahr zu zahlen.
 Für den Monat Juli und Dezember wird kein Essengeld erhoben. Dies 

gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in das Betreuungsverhältnis.
 Ausfallzeiten, wie Schließzeiten der Kindereinrichtung, Urlaub und 

Krankheit des Kindes werden damit pauschal ausgeglichen.
 Bei einer nachweislich zusammenhängenden Abwesenheit des Kindes 

von mehr als 5 Tagen wegen Krankheit etc. wird, auf Antrag für die 
Zeiten, welche über die 2 Freimonate hinausgehen, das Essengeld er-
stattet.

 Für die Verrechnung gilt:
 – ein Mittagessen in Höhe von 1,78 € je Tag.

§ 14
Auskunftspflicht und Datenschutz

(1)  Zur Berechnung der Elternbeiträge werden Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme und Anmeldedaten der Kinder sowie ent-
sprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile bzw. des 
Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben.

(2)  Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VII verpflichtet, 
unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes, vor allem Angaben für die Ermittlung des Eltern-
beitrages (Einkommensnachweise, Wohnort, Anschrift, Angaben zu den 
unterhaltsberechtigten Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung 
des Rechtsanspruches u. a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Leis-
tungsverpflichteten gegenüber bekannt zu machen.

(3) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Leistungs-
verpflichteten ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind.

(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das 
zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Träger 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-Daten-
schutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 01. März 2020 in Kraft. 

ausgefertigt: 

Biesenthal, den 31.01.2020

gez.
Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten  
und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen  

Kindertagesbetreuungsleistungen in der Kindertagesstätte in der Gemeinde Breydin

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1und § 28 Abs. 2 Ziffer 9 und des § 64 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I , S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. 1/19, Nr. 38) in Verbindung mit § 90 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der derzeit gültigen Fassung, den § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 384) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I/04 Nr. 16 
S. 384 – 390) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 
2019 (GVBL. I/19, Nr. 8) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
am 20. Januar 2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten in 
der Gemeinde Breydin und die Erhebung von Elternbeiträgen im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 Kita-Gesetz für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes.

§ 2 
Aufnahme von Kindern

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in ein Tagesbetreuungs-
angebot ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. Bei einem erwei-
terten Betreuungsbedarf ist die Vorlage des Bescheides zur Rechtsan-
spruchsfeststellung erforderlich.

(2) Kinder aus anderen Kommunen können bei freier Kapazität aufgenom-
men werden. Hierzu muss vor Aufnahme des Kindes in der Kindertages-
stätte, vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) 
ein Bescheid zum Wunsch- und Wahlrecht vorgelegt werden. 

 
§ 3

Platzangebot
 (1) Die Gemeinde Breydin hält zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß 

§ 1 KitaG folgendes Platzangebot vor:
–  Plätze mit Regelbetreuung: 
 Krippe/Kindergarten  = 30 Wochenstunden
 Hort = 20 Wochenstunden
–  Plätze mit verkürzter Betreuungszeit:  
 Krippe/Kindergarten  = 20 Wochenstunden
  Hort = 10 Wochenstunden
–  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit: 
 Krippe/Kindergarten  = 40, 50, 55 Wochenstunden

(2)  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit werden Kindern von Perso-
nensorgeberechtigten zur Verfügung gestellt, wenn der Bescheid zum 
Rechtsanspruch lt. Kita-Gesetz vorliegt.

(3) Nach § 1 Abs. 1 und 3 Kita-Gesetz haben Kinder im Alter bis zur Ein-
schulung einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 
6 Stunden (100 %) und Hortkinder von 4 Stunden (100 %).

 Bei Änderung der Gesetzlichkeiten werden diese entsprechend ange-
passt.

§ 4 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet.

(2)  Die Kernbetreuungszeit für die Kinder im Alter bis zur Einschulung fin-
det in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. In dieser Zeit erfolgt in der 
Kita eine weitestgehend kontinuierliche Bildungsarbeit im Sinne der 
Kita-Konzeption. 

 Für Kinder, bei denen Elternteile in keinem Arbeitsverhältnis stehen und 
die einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 Stun-

den haben, erfolgt die Betreuung in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
 In den Fällen, in denen die wöchentliche Betreuungszeit aus beruflichen 

Gründen nicht gleichmäßig auf alle Tage der Woche (Montag bis Frei-
tag) aufgeteilt werden kann, ist im Vorfeld (mindestens 1 Woche) die 
Betreuungszeit mit der Leitung der Kita abzustimmen.

(3)  Über die Schließung der Kindertagesstätte (z. B. zwischen den Feierta-
gen) beschließt die Gemeindevertretung auf Antrag des Kindertages-
stättenausschusses.

 Die kommunale Kita ist außerhalb der Öffnungszeiten an Wochenenden, 
Feiertagen und an folgenden Tagen grundsätzlich geschlossen: 24. De-
zember; 31. Dezember

 Benötigen Eltern während der Schließzeiten eine Betreuung, wird in Ab-
sprache mit dem Amt Biesenthal-Barnim geprüft, ob die Unterbringung 
des Kindes innerhalb des Amtes abgesichert werden kann.

 Die Anträge sind bis zum 30.03. des Jahres zu stellen.
 Grundsätzlich soll auch jedes Kitakind einen jährlichen Erholungsurlaub 

wahrnehmen.
 

§ 5
 Elternbeiträge/Gebühren

(1)  Für die Nutzung der kommunalen Tagesbetreuungsangebote haben die 
Personensorgeberechtigten/Eltern gemäß § 17 Abs. 1 KitaG Elternbei-
träge zu entrichten. Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen im Sinne des KitaG. 

 Personensorgeberechtigt im Sinne dieser Satzung ist gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII und § 17 Abs. 1 KitaG, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Personensorge zusteht.

(2)  Der Elternbeitrag und das Essengeld werden vom Träger der Einrichtung 
gemäß § 17 Abs. 3 KitaG als Gebühr erhoben, weiterhin werden lt. die-
ser Satzung Gebühren für zusätzliche Leistungen (Gastkinder, zusätzli-
che Betreuungszeiten, Gebühren für die Ferienbetreuung) erhoben. Zu 
diesem Zweck werden die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie entsprechende Daten 
der Personensorgeberechtigten/Eltern erhoben.

(3) Die Elternbeiträge werden nach der Anlage 1 (Gebührentabelle), die 
Bestandteil der Satzung ist, für 12 Monate erhoben. Die Gebühren sind 
gemäß § 17 Abs. 2 KitaG sozialverträglich zu gestalten und nach dem 
Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kinder sowie 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu staffeln.

(4) Ab einem Jahresnettoeinkommen von 60.001 Euro sind für die Betreu-
ung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich (Krippe und Kindergar-
ten) bzw. bis 4 Stunden und über 4 Stunden täglich (Hort) die ausgewie-
senen Höchstbeiträge zu zahlen. 

§ 6
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 1 Punkt 5 und 6 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches, auf deren 
Veranlassung das Kind die Benutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch 
nimmt; insbesondere Eltern, Personensorgeberechtigte und sonstige zur Für-
sorge berechtigte Personen. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die 
Voraussetzung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag vereinbar-
ten Zeitpunkt zur Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. Eine 
Eingewöhnungsphase von 2 bis 4 Wochen mit einer maximalen Betreu-
ungszeit von 30 Wochenstunden zählt bereits zur Aufnahme des Kindes. 
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(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Be-
treuungsverhältnis endet, sofern sich das Kind nicht im letzten Kitajahr 
befindet.

 Der Zeitraum eines Kita-Jahres im Sinne des Gesetzes ist der Zeitraum 
vom 01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres.

(3) Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. Davon ausgenommen ist 
die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittages-
sen.

 Endet das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin 
und wird das Betreuungsverhältnis in der bisher besuchten Kindertages-
stätte fortgesetzt, so gilt die Beitragsbefreiung bis zur Einschulung. Die 
Beitragsbefreiung gilt in dem Zeitraum auch für Kinder, die nach dem 
Brandenburgischen Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

  Für Kinder, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden, ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung ebenfalls elternbeitragsfrei. Die zunächst erhobenen Elternbeiträge 
werden nach Meldung der vorzeitigen Einschulung (spätestens bis zum 
01. Juni vor der Einschulung) zurückerstattet.

(4) Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zum 1. eines 
Monats. Erfolgt die Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt, so wird bei 
einer Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr 
erhoben, bei einer Aufnahme ab dem 15. des Monats werden 50 % der 
Gebühr des Monats fällig. 

(5)  Vor Abschluss des Betreuungsvertrages sind die im § 6 dieser Satzung 
genannten Personen verpflichtet, ihre Einkommensunterlagen zur Fest-
setzung der Gebühren dem Amt Biesenthal-Barnim als Vertreter des 
Leistungserbringers (Gemeinde) unaufgefordert einzureichen, es sei 
denn, es wird ein Termin vereinbart.

(6) Erfolgt gegenüber dem Amt Biesenthal-Barnim kein fristgemäßer oder 
zur Prüfung ausreichender Einkommensnachweis, so wird der Höchst-
betrag laut Gebührentabelle festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung ist abhängig von der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Sie ermäßigt bzw. erhöht sich gemäß Gebührentabelle.

 Bei Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit wird für jede ange-
fangene Stunde eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Wird ein Kind über die reguläre Öffnungszeit der Kindertagesstätte 
hinaus betreut, wird für jede angefangene Stunde eine Zusatzgebühr in 
Höhe von 20,00 Euro erhoben.

(8) Änderungen der Gebühren durch eine Änderung des Kindesalters sind 
vom ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. 

 Einkommensänderungen werden mit Eintritt der Änderung wirksam. 
  Die Änderung der Betreuungszeit ist grundsätzlich zum 1. eines Monats 

möglich. In Ausnahmefällen wird für die Änderung der Betreuungszeit 
vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr erhoben, bei Änderungen ab 
dem 15. eines Monats werden 50 % der Gebühr des Monats fällig.

(9) Die Gebührenpflicht entsteht auch bei Abwesenheit des Kindes z. B. 
durch Krankheit, Urlaub, sowie bei vorübergehendem Fehlen und bei 
Abmeldung des Kindes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 

(10) In Ausnahmefällen, insbesondere bei familiären Notsituationen, Ab-
wesenheit während einer Kur oder länger als 4 Wochen andauernden 
entschuldigten Fehlzeiten kann auf Antrag die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Über den Antrag entscheidet der Träger nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht 
kein Anspruch

 
7a

Unzumutbarkeit für die Erhebung von Elternbeiträgen/Gebühren
(4) Von Personensorgeberechtigten, denen ein Kostenbeitrag nach § 90 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht zuzumuten ist, ist keine Gebühr 
zu erheben.

 Das gilt insbesondere, wenn die Personensorgeberechtigten oder deren 
Kind
–  Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, 
–  Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII,
–  Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerbergesetzes,
–  einen Kinderzugschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

oder
–  Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 

  erhalten.
 Personensorgeberechtigte deren Haushaltseinkommen 20.000 Euro net-

to im Kalenderjahr nicht übersteigt (Geringverdienende) zahlen eben-
falls keine Gebühr.

 Davon ausgenommen ist die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung 
des Kindes mit Mittagessen. 

 Die Prüfung durch den Einrichtungsträger erfolgt entsprechend der §§ 2, 
3 und 4 der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung.

§ 8 
Gebührenhöhe/Gebührenstaffelung

(1) Die Gebühren werden nach dem Einkommen der/des Beitragspflichti-
gen, dem Alter und der Zahl ihrer im Haushalt lebenden unterhaltsbe-
rechtigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang gestaf-
felt.

(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit Regelbetreuungszeit (Krippe/
Kindergarten = 30 Wochenstunden, Hort = 20 Wochenstunden) beträgt 
die nach dem Einkommen ermittelte Gebühr 100 %.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verkürzter Betreuungszeit 
ermäßigt sich der Elternbeitrag in Krippe/Kindergarten auf 90 %, im 
Hort auf 90 %.

(4) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verlängerter Betreuungszeit 
erhöht sich die Gebühr

 in Krippe/Kindergarten bei bis zu 
 40 Wochenstunden auf 120 %
 50 Wochenstunden auf 140 %
 55 Wochenstunden auf 145 %
 Im Hort bei bis zu   
 30 Wochenstunden auf 120 %.
(5) Die Gebühr wird entsprechend der Zahl der in der Haushaltsgemein-

schaft lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhaltsbe-
rechtigt sind alle Kinder für die Kindergeld bezogen wird oder für die ein 
Kinderfreibetrag nach dem EStG in Anspruch genommen wird.

 Bei einem Kind beträgt die Grundgebühr 100 % der in der Tabelle für die 
jeweilige Betreuungszeit und -art festgeschriebenen Summe. Bei jedem 
weiteren Kind ermäßigt sich die tabellarische Grundgebühr um jeweils 
10 Prozentpunkte. Das sechste und jedes weitere unterhaltsberechtigte 
Kind sind von der Zahlung des Elternbeitrages befreit.

 Das älteste unterhaltsberechtigte Kind in der Haushaltsgemeinschaft 
zählt als 1. Kind.

(6)  Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der beiliegenden Gebührentabel-
le. (Anlage 1)

 Diese ist Bestandteil der Satzung.
(7)  Die Gebühr für einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird bis ein-

schließlich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr 
vollendet bzw. bis zum letzten Monat vor Beginn des beitragsfreien Ki-
ta-Jahres. Die Gebühr ändert sich ab dem 1. des Folgemonats.

 Krippenkinder sind Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergar-
tenkinder sind Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung.

§ 9
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens

(1)  Die Gebühren sind sozialverträglich und nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese ergibt sich aus dem Haus-
haltseinkommen. Haushaltseinkommen im Sinne dieser Satzung ist 
die Gesamtsumme der laufenden Nettoeinnahmen aller im Haushalt 
des Kindes lebenden Eltern. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Personen-
sorgeberechtigten/Elternteils ist nicht zulässig.

(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nicht selbstständi-
ger Arbeit ergibt sich aus dem Nettoeinkommen, einschließlich Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. (Bruttoeinkommen abzüglich der Lohn- und 
Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages, der Arbeitnehmeranteile der 
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Beiträge zur Sozialversicherung) sowie den sonstigen Einnahmen, bei 
den Beamten aus den Nettobezügen abzüglich der nachgewiesenen 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung.

 Vom Elterneinkommen ist zur Abgeltung der Werbungskosten der Ar-
beitnehmerpauschbetrag im Sinne des EStG jährlich abzusetzen. Entste-
hen höhere Werbungskosten, so sind sie in der nachgewiesenen Höhe 
abzusetzen. 

 Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(3) Zu den Nettoeinnahmen gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, unab-

hängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, das sind
• Renten, Unterhaltsleistungen an Personensorgeberechtigte und das 

Kind, welches die Kita besucht,
• Leistungen nach den besonderen Teilen des SGB, soweit sie als 

Lohnersatz oder sonst zur Sicherung des Unterhalts dienen, insbe-
sondere

• Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld

• Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II
• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld
• Elterngeld über 300 Euro gemäß § 2 Absatz 4, § 10 Abs. 1 Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit, (BEEG – damit gilt Elterngeld unter 
300 Euro nicht zum Einkommen)

• fortlaufende Leistungen in Verbindung mit Arbeits- und Dienstunfäl-
len oder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

• Leistungen nach dem Wehrgesetz
• Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

soweit diese nicht als Darlehen gezahlt werden.
• Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Wohngeld

  Kindergeld, Baukindergeld, Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz, Pflegegeld und BAFÖG-Leistungen als Darlehen bleiben 
unberücksichtigt.

 Zum anzurechnenden Einkommen und zu den sonstigen Einnahmen ge-
hören nicht die Zahlungen des Arbeitgebers zu den Kindertagesbetreu-
ungskosten.

 Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder 
Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des 
Einkommenssteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend von Ab-
satz 2 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

(4) Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist von der Summe des po-
sitiven Einkommens auszugehen.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, der Aufwendungen der Altersvorsorge, maximal in 
der Höhe des Anteils, der dem Arbeitnehmeranteil in der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht, und der Kranken-, Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung und ist dem Einkommenssteuerbescheid, 
der GuV, der Bilanz bzw. der BWA zu entnehmen.

 Bei Selbstständigen die noch keinen Einkommenssteuerbescheid erhal-
ten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommensselbsteinschätzung 
auszugehen. Diese ist vom Steuerberater zu bestätigen. Die erhobene 
Einkommens- und Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden in 
Abzug gebracht. 

  Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(5) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrun-

de gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Leben die Eltern ge-
trennt, so wird das Einkommen des mit dem Kind zusammen lebenden 
Elternteils zugrunde gelegt und die Unterhaltsleistungen nach Abs. 3 
hinzugerechnet. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
kindschaftsrechtlichen Beziehung zu dem Kind, so bleibt sein Einkom-
men unberücksichtigt.

 Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden per-
sonensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen/ungleichen Teilen, wird 
das Einkommen von beiden Elternteilen zur Berechnung herangezogen.

(6) Nachgewiesene Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts le-
bende Personen werden vom Jahresnettoeinkommen abgesetzt.

(7)  Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33, 34 SGB VIII) wird die 
Mindestgebühr erhoben.

 Der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt die Elternbeiträge Lt. § 17 Abs. 1 Kita G.

(8)  Die Gebührenpflichtigen haben im Übrigen mindestens einmal im Jahr, 
spätestens nach Aufforderung durch den Träger, das anzurechnende 
Einkommen entsprechend Satz 1 nachzuweisen.

(9)  Wird trotz Verlangen des Trägers in der von ihm gestellten Frist keine 
verbindliche Erklärung zum Einkommen bzw. kein Einkommensnachweis 
abgegeben, so wird der laut der aktuellen Gebührentabelle genannte 
Höchstbeitrag festgestellt. 

§ 10
Nachweis des Einkommens/Auskunftspflichten

(1) Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Grundgebühr ist das 
Einkommen in dem Kalenderjahr, das der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesbetreuung vorausgegangen ist. 

 Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegangenen Kalender-
jahres, oder aber Elternteile erhalten Elterngeld, dann wird für die Fest-
setzung des Elternbeitrages das durchschnittliche monatliche Einkom-
men vor Beginn der Elternzeit (lt. Elterngeldbescheid) zu Grunde gelegt. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch die Einkünfte zuzurechnen, die im laufenden Jahr 
ebenfalls anfallen. Die Gebühr ist ab dem Monat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. 

(2) Die Einkommensverhältnisse sind durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen. Geeignete Nachweise können insbesondere sein: 

 die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, 
 eine Jahreslohnbescheinigung,
 Einkommenssteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes, 

Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld I, Bewilligungsbescheid 
über Arbeitslosengeld II, Elterngeldbescheid, Leistungsbescheid über 
den Empfang einer der in § 90 Absatz 4 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Leistungen.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhal-
ten haben, wird von einer eidesstattlich erklärten Selbsteinschätzung, 
einer GuV, einer BWA oder ähnlichem ausgegangen.

(3) Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten/Eltern eine Neuberechnung der Gebühr erfolgen, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse um mehr als 10 % verringern. 

(4) Die Personensorgeberechtigten/Eltern haben die Pflicht, alle Verände-
rungen des Einkommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages 
führen, der Gemeinde unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
Unterbleibt diese Mitteilung, so ist die Gemeinde auch rückwirkend 
berechtigt, Gebühren neu festzusetzen.

 Werden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt, so erfolgt die Be-
rechnung der Höchstsätze der Gebühren. Eine Neuberechnung der Bei-
träge erfolgt hier erst nach Vorlage der geforderten Nachweise. 

 Die rückwirkende Berechnung ist nicht möglich.

§ 11
Fälligkeit des Elternbeitrages und des Essengeldes, 

Vertragsbeendigung
(1) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos, vorzugsweise im 

Abbuchungsverfahren über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) bis zum 15. des Monats auf ein vom Träger der 
Einrichtung zu benennendes Konto. Können die Gebühren bei erteilter 
Einzugsermächtigung nicht abgebucht werden und es entstehen dem 
Träger dadurch Kosten, so sind diese in voller Höhe von den Schuldnern 
zu tragen.

 Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.
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(2) Wird bei Schließung der Kindereinrichtung durch den Träger ein Platz in 
einer anderen Kindertagesstätte (Kindertagesstätte eines Trägers au-
ßerhalb des Amtes Biesenthal-Barnim) in Anspruch genommen, haben 
die Eltern die Kosten für diesen Platz selbst zu tragen.

(3) Der Träger und die Eltern können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen.

 Die Kündigung eines Hortplatzes nach Beendigung der 4. Klasse hat 
grundsätzlich bis zum 31. Juli des Jahres zu erfolgen, es sei denn, es 
wird ein weiterer Rechtsanspruch bewilligt.   

(4) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch 
der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Personensorgeberech-
tigten trotz zweimaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und/oder sie die im Betreuungsvertrag, der Satzung und 
der Hausordnung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelun-
gen wiederholt nicht beachtet haben oder schwerwiegend verstoßen 
haben.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 
Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen.

(6) Wird der Betreuungsvertrag wegen rückständiger Zahlungsverpflich-
tungen gekündigt, erfolgt eine Neuaufnahme frühestens am 1. Tag des 
Folgemonats nach vollständiger Begleichung der Rückstände.

§ 12
Ferienbetreuung/Gastkinder

(1)  Die Betreuung in den Ferien für Kinder im Grundschulalter über die im 
Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit hinaus, stellt ein zusätz-
liches Angebot dar. Dieses ist nicht mit den regulären monatlichen Ge-
bühren gemäß § 1 abgegolten. 

(2)  Neben den monatlichen Grundgebühren ist bei einer zusätzlichen Be-
treuungszeit von bis zu 10 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr 
in Höhe von 10,00 Euro, bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis 
zu 20 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr von 20,00 Euro und 
bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis zu 30 bis 40 Stunden pro 
Woche eine zusätzliche Gebühr von 30,00 Euro zu zahlen.

(3) Für Gastkinder, sofern keine andere Unterbringung gesichert werden 
kann, ist die Betreuung im Krippen- und Kindergartenalter an max. 5 
Betreuungstagen im Monat und prinzipiell in der Kernzeit von 9.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Im Hortbereich ist die Betreuung als Gastkind nach vorheriger 
Absprache als Teilnehmer einer AG oder kultureller Veranstaltungen 
bzw. an 5 Betreuungstagen für höchstens 4 Stunden möglich.

 Es gelten folgende Tagessätze:  
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: 
 bis 6 Stunden  12,00 €
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
 über 6 Stunden 16,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter: 
 bis 4 Stunden   5,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter 
 über 4 Stunden  8,00 €

§ 13
Essengeld

(1) In der kommunalen Kindertagesstätten wird die Teilnahme an der täg-
lichen Inanspruchnahme der Versorgung mit Frühstück, Obst, Mittages-
sen, Vesper sowie Getränken während der festgesetzten Betreuungszeit 
geboten.

(2) Für das Mittagessen wird ein Essengeld in Form einer monatlichen Pau-
schale in Höhe von 35,60 Euro erhoben.

(3) Das Essengeld für die Teilnahme an der Mittagsversorgung wird neben 
dem Elternbeitrag als Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen erhoben. 

 Die Festlegung zum Essengeld gilt für Kinder bis zum Wechsel in die 
Grundschule.

(4)  Das Essengeld ist für 10 Monate (je 20 Tage) im Jahr zu zahlen.
 Für den Monat Juli und Dezember wird kein Essengeld erhoben. Dies 

gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in das Betreuungsverhält-
nis. Ausfallzeiten, wie Schließzeiten der Kindereinrichtung, Urlaub und 
Krankheit des Kindes werden damit pauschal ausgeglichen.

 Bei einer nachweislich zusammenhängenden Abwesenheit des Kindes 
von mehr als 5 Tagen wegen Krankheit etc. wird, auf Antrag für die Zei-
ten welche über die 2 Freimonate hinausgehen, das Essengeld erstattet.

 Für die Verrechnung gilt:
 – ein Mittagessen in Höhe von 1,78 € je Tag.

§ 14
Auskunftspflicht und Datenschutz

(1)  Zur Berechnung der Elternbeiträge werden Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme und Anmeldedaten der Kinder sowie ent-
sprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile bzw. des 
Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben.

(2)  Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VII verpflichtet, 
unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes, vor allem Angaben für die Ermittlung des Eltern-
beitrages (Einkommensnachweise, Wohnort, Anschrift, Angaben zu den 
unterhaltsberechtigten Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung 
des Rechtsanspruches u. a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Leis-
tungsverpflichteten gegenüber bekannt zu machen.

(3) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Leistungs-
verpflichteten ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind.

(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das 
zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Träger 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-Daten-
schutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 01. März 2020 in Kraft. 

ausgefertigt: 

Biesenthal, den 21.01.2020

gez.
Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten  
und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen  

Kindertagesbetreuungsleistungen in Kindertagesstätten in der Gemeinde Marienwerder

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1und § 28 Abs. 2 Ziffer 9 und des § 64 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I , S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.1/19, Nr. 38) in Verbindung mit § 90 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der derzeit gültigen Fassung, den § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 384) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384 – 390) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2019 (GVBL. 
I/19 Nr. 8) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder am 
30.01.2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten in 
der Gemeinde Marienwerder und die  Erhebung von Elternbeiträgen im Sinne 
des § 17 Abs. 3 Kita-Gesetz für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplat-
zes.

§ 2 
Aufnahme von Kindern

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in ein Tagesbetreuungs-
angebot ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. Bei einem erwei-
terten Betreuungsbedarf ist die Vorlage des Bescheides zur Rechtsan-
spruchsfeststellung erforderlich.

(2) Kinder aus anderen Kommunen können bei freier Kapazität aufgenom-
men werden. Hierzu muss vor Aufnahme des Kindes in der Kindertages-
stätte, vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) 
ein Bescheid zum Wunsch- und Wahlrecht vorgelegt werden. 

§ 3
Platzangebot

 (1) Die Gemeinde Marienwerder hält zur Erfüllung des Rechtsanspruches 
gemäß § 1 KitaG folgendes Platzangebot vor:
–  Plätze mit Regelbetreuung: 
 Krippe/Kindergarten  = 30 Wochenstunden
 Hort = 20 Wochenstunden
–  Plätze mit verkürzter Betreuungszeit:  
 Krippe/Kindergarten  = 20 Wochenstunden
  Hort = 10 Wochenstunden
–  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit: 
 Krippe/Kindergarten  = 40, 50, 55 Wochenstunden
 Hort  = 30 Wochenstunden

(2)  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit werden Kindern von Personen-
sorgeberechtigten zur Verfügung  gestellt, wenn der Bescheid zum 
Rechtsanspruch lt. Kita-Gesetz vorliegt.

(3) Nach § 1 Abs. 1 und 3 Kita-Gesetz haben Kinder im Alter bis zur Ein-
schulung einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 
6 Stunden (100 %) und Hortkinder von 4 Stunden (100 %).

 Bei Änderung der Gesetzlichkeiten werden diese entsprechend ange-
passt.

§ 4 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

(2)  Die Kernbetreuungszeit für die Kinder im Alter bis zur Einschulung fin-
det in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. In dieser Zeit erfolgt in der 
Kita eine weitestgehend kontinuierliche Bildungsarbeit im Sinne der 
Kita-Konzeption. 

 Für Kinder, bei denen Elternteile in keinem Arbeitsverhältnis stehen und 
die einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 Stun-
den haben, erfolgt die Betreuung in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

 In den Fällen, in denen die wöchentliche Betreuungszeit aus beruflichen 
Gründen nicht gleichmäßig auf alle Tage der Woche (Montag bis Frei-
tag) aufgeteilt werden kann, ist im Vorfeld (mindestens 1 Woche) die 
Betreuungszeit mit der Leitung der Kita abzustimmen

(3)  Über die Schließung der Kindertagesstätten (z. B. zwischen den Feier-
tagen) beschließt die Gemeindevertretung auf Antrag der Kindertages-
stättenausschüsse.

 Die kommunalen Kitas sind außerhalb der Öffnungszeiten an Wochen-
enden, Feiertagen und an folgenden Tagen grundsätzlich geschlossen: 
24. Dezember; 31. Dezember.

 Benötigen Eltern während der Schließzeiten eine Betreuung, wird in Ab-
sprache mit dem Amt Biesenthal-Barnim geprüft, ob die Unterbringung 
des Kindes innerhalb des Amtes abgesichert werden kann.

 Die Anträge sind bis zum 30.03. des Jahres zu stellen.
 Grundsätzlich soll auch jedes Kitakind einen jährlichen Erholungsurlaub 

wahrnehmen.

§ 5
Elternbeiträge/Gebühren

(1)  Für die Nutzung der kommunalen Tagesbetreuungsangebote haben die 
Personensorgeberechtigten/Eltern gemäß § 17 Abs. 1 KitaG Elternbei-
träge zu entrichten. Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen im Sinne des KitaG. 

 Personensorgeberechtigt im Sinne dieser Satzung ist gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII und § 17 Abs. 1 KitaG, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Personensorge zusteht.

(2)  Der Elternbeitrag und das Essengeld werden vom Träger der Einrichtung 
gemäß § 17 Abs. 3 KitaG als Gebühr erhoben, weiterhin werden lt. die-
ser Satzung Gebühren für zusätzliche Leistungen (Gastkinder, zusätzli-
che Betreuungszeiten, Gebühren für die Ferienbetreuung) erhoben. Zu 
diesem Zweck werden die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie entsprechende Daten 
der Personensorgeberechtigten/Eltern erhoben.

(3) Die Elternbeiträge werden nach der Anlage 1 (Gebührentabelle), die 
Bestandteil der Satzung ist, für 12 Monate erhoben. Die Gebühren sind 
gemäß § 17 Abs. 2 KitaG sozialverträglich zu gestalten und nach dem 
Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kinder sowie 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu staffeln.

(4) Ab einem Jahresnettoeinkommen von 60.001 Euro sind für die Betreu-
ung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich (Krippe und Kindergar-
ten) bzw. bis 4 Stunden und über 4 Stunden täglich (Hort) die ausgewie-
senen Höchstbeiträge zu zahlen.

§ 6
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 1 Punkt 5 und 6 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches, auf deren 
Veranlassung das Kind die Benutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch 
nimmt; insbesondere Eltern, Personensorgeberechtigte und sonstige zur Für-
sorge berechtigte Personen. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die 
Voraussetzung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag vereinbar-
ten Zeitpunkt zur Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. Eine 
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Eingewöhnungsphase von 2 bis 4 Wochen mit einer maximalen Betreu-
ungszeit von 30 Wochenstunden zählt bereits zur Aufnahme des Kindes. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Be-
treuungsverhältnis endet, sofern sich das Kind nicht im letzten Kitajahr 
befindet.

 Der Zeitraum eines Kita-Jahres im Sinne des Gesetzes ist der Zeitraum 
vom 01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres.

(3) Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. Davon ausgenommen ist 
die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittages-
sen.

 Endet das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin 
und wird das Betreuungsverhältnis in der bisher besuchten Kindertages-
stätte fortgesetzt, so gilt die Beitragsbefreiung bis zur Einschulung. Die 
Beitragsbefreiung gilt in dem Zeitraum auch für Kinder, die nach dem 
Brandenburgischen Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

  Für Kinder, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden, ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung ebenfalls elternbeitragsfrei. Die zunächst erhobenen Elternbeiträge 
werden nach Meldung der vorzeitigen Einschulung (spätestens bis zum 
01. Juni vor der Einschulung) zurückerstattet.

(4) Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zum 1. eines 
Monats. Erfolgt die Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt, so wird bei 
einer Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr 
erhoben, bei einer Aufnahme ab dem 15. des Monats werden 50 % der 
Gebühr des Monats fällig. 

(5) Vor Abschluss des Betreuungsvertrages sind die im § 6 dieser Satzung 
genannten Personen verpflichtet, ihre Einkommensunterlagen zur Fest-
setzung der Gebühren dem Amt Biesenthal-Barnim als Vertreter des 
Leistungserbringers (Gemeinde) unaufgefordert einzureichen, es sei 
denn, es wird ein Termin vereinbart.

(6) Erfolgt gegenüber dem Amt Biesenthal-Barnim kein fristgemäßer oder 
zur Prüfung ausreichender Einkommensnachweis, so wird der Höchst-
betrag laut Gebührentabelle festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung ist abhängig von der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Sie ermäßigt bzw. erhöht sich gemäß Gebührentabelle.

 Bei Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit wird für jede ange-
fangene Stunde eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Wird ein Kind über die reguläre Öffnungszeit der Kindertagesstätte 
hinaus betreut, wird für jede angefangene Stunde eine Zusatzgebühr in 
Höhe von 20,00 Euro erhoben.

(8) Änderungen der Gebühren durch eine Änderung des Kindesalters sind 
vom ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. 

 Einkommensänderungen werden mit Eintritt der Änderung wirksam. 
 Die Änderung der Betreuungszeit ist grundsätzlich zum 1. eines Monats 

möglich. In Ausnahmefällen wird für die Änderung der Betreuungszeit 
vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr erhoben, bei Änderungen ab 
dem 15. eines Monats werden 50 % der Gebühr des Monats fällig.

(9) Die Gebührenpflicht entsteht auch bei Abwesenheit des Kindes z. B. 
durch Krankheit, Urlaub, sowie bei vorübergehendem Fehlen und bei 
Abmeldung des Kindes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 

(10) In Ausnahmefällen, insbesondere bei familiären Notsituationen, Ab-
wesenheit während einer Kur oder länger als 4 Wochen andauernden 
entschuldigten Fehlzeiten kann auf Antrag die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Über den Antrag entscheidet der Träger nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht 
kein Anspruch.

 § 7a
Unzumutbarkeit für die Erhebung von Elternbeiträgen/Gebühren

Von Personensorgeberechtigten, denen ein Kostenbeitrag nach § 90 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht zuzumuten ist, ist keine Gebühr zu 
erheben.
Das gilt insbesondere, wenn die Personensorgeberechtigten oder deren Kind
–  Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, 
–  Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII,
– Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerbergesetzes,

–  einen Kindergeldzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 
oder

–  Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
erhalten.
Personensorgeberechtigte, deren Haushaltseinkommen 20.000 Euro netto 
im Kalenderjahr nicht übersteigt (Geringverdienende) zahlen ebenfalls keine 
Gebühr.

Davon ausgenommen ist die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des 
Kindes mit Mittagessen.

Die Prüfung durch den Einrichtungsträger erfolgt entsprechend der §§ 2, 3 
und 4 der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung.

§ 8 
Gebührenhöhe/Gebührenstaffelung

(1) Die Gebühren werden nach dem Einkommen der/des Beitragspflichti-
gen, dem Alter und der Zahl ihrer im Haushalt lebenden unterhaltsbe-
rechtigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang gestaf-
felt.

(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit Regelbetreuungszeit (Krippe/
Kindergarten = 30 Wochenstunden, Hort = 20 Wochenstunden) beträgt 
die nach dem Einkommen ermittelte Gebühr 100 %.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verkürzter Betreuungszeit 
ermäßigt sich der Elternbeitrag in Krippe/Kindergarten auf 90 %, im 
Hort auf 90 %.

(4) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verlängerter Betreuungszeit 
erhöht sich die Gebühr

 in Krippe/Kindergarten bei bis zu 
 40 Wochenstunden auf 120 %
 50 Wochenstunden auf 140 %
 55 Wochenstunden auf 145 %
 Im Hort bei bis zu   
 30 Wochenstunden auf 120 %.
(5) Die Gebühr wird entsprechend der Zahl der in der Haushaltsgemein-

schaft lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhaltsbe-
rechtigt sind alle Kinder für die Kindergeld bezogen wird oder für die ein 
Kinderfreibetrag nach dem EStG in Anspruch genommen wird.

 Bei einem Kind beträgt die Grundgebühr 100 % der in der Tabelle für die 
jeweilige Betreuungszeit und -art festgeschriebenen Summe. Bei jedem 
weiteren Kind ermäßigt sich die tabellarische Grundgebühr um jeweils 
10 Prozentpunkte. Das siebente und jedes weitere unterhaltsberechtigte 
Kind sind von der Zahlung des Elternbeitrages befreit.

 Das älteste unterhaltsberechtigte Kind in der Haushaltsgemeinschaft 
zählt als 1. Kind.

(6)  Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der beiliegenden Gebührentabel-
le. (Anlage 1)

 Diese ist Bestandteil der Satzung.
(7)  Die Gebühr für einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird bis ein-

schließlich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr 
vollendet bzw. bis zum letzten Monat vor Beginn des beitragsfreien Ki-
ta-Jahres. Die Gebühr ändert sich ab dem 1. des Folgemonats.

 Krippenkinder sind Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergar-
tenkinder sind Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung.

.
§ 9

Ermittlung des anrechenbaren Einkommens
(1)  Die Gebühren sind sozialverträglich und nach der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese ergibt sich aus dem Haus-
haltseinkommen. Haushaltseinkommen im Sinne dieser Satzung ist die 
Gesamtsumme der laufenden Nettoeinnahmen aller im Haushalt des 
Kindes lebenden Eltern.

 Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlus-
ten des zusammen veranlagten Personensorgeberechtigten/Elternteils 
ist nicht zulässig.
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(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nicht selbstständi-
ger Arbeit ergibt sich aus dem Nettoeinkommen, einschließlich Weih-
nachts- und Urlaubsgeld (Bruttoeinkommen abzüglich der Lohn- und 
Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages, der Arbeitnehmeranteile der 
Beiträge zur Sozialversicherung) sowie den sonstigen Einnahmen, (bei 
den Beamten aus den Nettobezügen abzüglich der nachgewiesenen 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung.)

 Vom Elterneinkommen ist zur Abgeltung der Werbungskosten der Ar-
beitnehmerpauschbetrag im Sinne des EStG jährlich abzusetzen. Entste-
hen höhere Werbungskosten, so sind sie in der nachgewiesenen Höhe 
abzusetzen. 

 Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(3) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, 

unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, das sind
• Renten, Unterhaltsleistungen an Personensorgeberechtigte und das 

Kind, welches die Kita besucht,
• Leistungen nach den besonderen Teilen des SGB, soweit sie als 

Lohnersatz oder sonst zur Sicherung des Unterhalts dienen, insbe-
sondere

• Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld

• Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II
• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld
• Elterngeld über 300 Euro gemäß § 2 Absatz 4, § 10 Abs. 1 Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit, (BEEG – damit gilt Elterngeld unter 
300 Euro nicht zum Einkommen)

• fortlaufende Leistungen in Verbindung mit Arbeits- und Dienstunfäl-
len oder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

• Leistungen nach dem Wehrgesetz
• Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

soweit diese nicht als Darlehen gezahlt werden.
• Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Wohngeld

 Kindergeld, Baukindergeld, Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz, Pflegegeld und BAFÖG-Leistungen als Darlehen bleiben 
unberücksichtigt.

 Zum anzurechnenden Einkommen und zu den sonstigen Einnahmen ge-
hören nicht die Zuzahlungen des Arbeitgebers zu den Kindertagesbe-
treuungskosten.

 Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder 
Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des 
Einkommenssteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend von Ab-
satz 2 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

(4) Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist von der Summe des po-
sitiven Einkommens auszugehen.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, der Aufwendungen der Altersvorsorge, maximal in 
der Höhe des Anteils, der dem Arbeitnehmeranteil in der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht, und der Kranken-, Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung und ist dem Einkommenssteuerbescheid, 
der GuV, der Bilanz bzw. der BWA zu entnehmen.

 Bei Selbstständigen die noch keinen Einkommenssteuerbescheid erhal-
ten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommensselbsteinschätzung 
auszugehen. Diese ist vom Steuerberater zu bestätigen. Die erhobene 
Einkommens- und Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden in 
Abzug gebracht. 

  Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten
(5) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrun-

de gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Leben die Eltern ge-
trennt, so wird das Einkommen des mit dem Kind zusammen lebenden 
Elternteils zugrunde gelegt und die Unterhaltsleistungen nach Abs. 3 
hinzugerechnet. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
kindschaftsrechtlichen Beziehung zu dem Kind, so bleibt sein Einkom-
men unberücksichtigt.

 Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden per-
sonensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen/ungleichen Teilen, wird 
das Einkommen von beiden Elternteilen zur Berechnung herangezogen.

(6) Nachgewiesene Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts le-
bende Personen werden vom Jahresnettoeinkommen abgesetzt.

(7)  Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33, 34 SGB VIII) wird die 
Mindestgebühr erhoben.

 Der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt die Elternbeiträge lt. § 17 Abs. 1 Kita G. 

(8)  Die Gebührenpflichtigen haben im Übrigen mindestens einmal im Jahr, 
spätestens nach Aufforderung durch den Träger, das anzurechnende 
Einkommen entsprechend Satz 1 nachzuweisen. 

(9)  Wird trotz Verlangen des Trägers in der von ihm gestellten Frist keine 
verbindliche Erklärung zum Einkommen bzw. kein Einkommensnachweis 
abgegeben, so wird der laut der aktuellen Gebührentabelle genannte 
Höchstbeitrag festgestellt. 

§ 10
Nachweis des Einkommens/Auskunftspflichten

(1) Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Grundgebühr ist das 
Einkommen in dem Kalenderjahr, das der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesbetreuung vorausgegangen ist. 

 Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegangenen  
Kalenderjahres, oder aber Elternteile erhalten Elterngeld, dann wird für 
die Festsetzung des Elternbeitrages das durchschnittliche monatliche 
Einkommen vor Beginn der Elternzeit (lt. Elterngeldbescheid) zu Grunde 
gelegt. Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zu-
grunde gelegt, so sind auch die Einkünfte zuzurechnen, die im laufenden 
Jahr ebenfalls anfallen. Die Gebühr ist ab dem Monat nach Eintritt der 
Änderung neu festzusetzen. 

(2) Die Einkommensverhältnisse sind durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen.

 Geeignete Nachweise können sein: 
 die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, 
 eine Jahreslohnbescheinigung,
 Einkommenssteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes, 

Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld I, Bewilligungsbescheid 
über Arbeitslosengeld II, Elterngeldbescheid, Leistungsbescheid über 
den Empfang einer der in § 90 Absatz 4 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Leistungen, Leistungsbescheid zum Wohngeld.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhal-
ten haben, wird von einer eidesstattlich erklärten Selbsteinschätzung, 
einer GuV, einer BWA oder ähnlichem ausgegangen.

(3) Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten/Eltern eine Neuberechnung der Gebühr erfolgen, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse um mehr als 10 % verringern. 

(4) Die Personensorgeberechtigten/Eltern haben die Pflicht, alle Verände-
rungen des Einkommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages 
führen, der Gemeinde unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
Unterbleibt diese Mitteilung, so ist die Gemeinde auch rückwirkend 
berechtigt, Gebühren neu festzusetzen.

 Werden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt, so erfolgt die Be-
rechnung der Höchstsätze der Gebühren. Eine Neuberechnung der Bei-
träge erfolgt hier erst nach Vorlage der geforderten Nachweise. Die 
rückwirkende Berechnung ist nicht möglich.

  
§ 11

Fälligkeit des Elternbeitrages und des Essengeldes, 
Vertragsbeendigung

(1) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos, vorzugsweise im 
Abbuchungsverfahren über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) bis zum 15. des Monats auf ein vom Träger der 
Einrichtung zu benennendes Konto. Können die Gebühren bei erteilter 
Einzugsermächtigung nicht abgebucht werden und es entstehen dem 
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Träger dadurch Kosten, so sind diese in voller Höhe von den Schuldnern 
zu tragen.

 Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.

(2) Wird bei Schließung der Kindereinrichtung durch den Träger ein Platz in 
einer anderen Kindertagesstätte (Kindertagesstätte eines Trägers au-
ßerhalb des Amtes Biesenthal-Barnim) in Anspruch genommen, haben 
die Eltern die Kosten für diesen Platz selbst zu tragen.

(3) Der Träger und die Eltern können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen.

 Die Kündigung eines Hortplatzes nach Beendigung der 4. Klasse hat 
grundsätzlich bis zum 31. Juli des Jahres zu erfolgen, es sei denn, es 
wird ein weiterer Rechtsanspruch bewilligt.   

(4) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch 
der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Personensorgeberech-
tigten trotz zweimaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und/oder sie die im Betreuungsvertrag, der Satzung und 
der Hausordnung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelun-
gen wiederholt nicht beachtet haben oder schwerwiegend verstoßen 
haben.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 
Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen.

(6) Wird der Betreuungsvertrag wegen rückständiger Zahlungsverpflich-
tungen gekündigt, erfolgt eine Neuaufnahme frühestens am 1. Tag des 
Folgemonats nach vollständiger Begleichung der Rückstände.

§ 12
Ferienbetreuung/Gastkinder

(1)  Die Betreuung in den Ferien für Kinder im Grundschulalter über die im 
Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit hinaus, stellt ein zusätz-
liches Angebot dar. Dieses ist nicht mit den regulären monatlichen Ge-
bühren gemäß § 1 abgegolten. 

(2)  Neben den monatlichen Grundgebühren ist bei einer zusätzlichen Be-
treuungszeit von bis zu 10 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr 
in Höhe von 10,00 Euro, bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis 
zu 20 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr von 20,00 Euro und 
bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis zu 30 bis 40 Stunden pro 
Woche eine zusätzliche Gebühr von 30,00 Euro zu zahlen.

(3) Für Gastkinder, sofern keine andere Unterbringung gesichert werden 
kann, ist die Betreuung im Krippen- und Kindergartenalter an max. 5 Be-
treuungstagen im Monat und prinzipiell in der Kernzeit von 9.00 Uhr 

 bis 15.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Im Hortbereich ist die Betreuung als Gastkind nach vorheriger 
Absprache als Teilnehmer einer AG oder kultureller Veranstaltungen 
bzw. an 5 Betreuungstagen für höchstens 4 Stunden möglich.

 Es gelten folgende Tagessätze:  
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: 
 bis 6 Stunden  12,00 €
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
 über 6 Stunden 16,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter: 
 bis 4 Stunden   5,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter 
 über 4 Stunden  8,00 €

§ 13
Essengeld

(1) In den kommunalen Kindertagesstätten wird die Teilnahme an der täg-
lichen Inanspruchnahme der Versorgung mit Frühstück, Obst, Mittages-

sen, Vesper sowie Getränken während der festgesetzten Betreuungszeit 
geboten.

(2) Für das Mittagessen wird ein Essengeld in Form einer monatlichen Pau-
schale in Höhe von 35,60 Euro erhoben.

(3) Das Essengeld für die Teilnahme an der Mittagsversorgung wird neben 
dem Elternbeitrag als Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen erhoben. 

 Die Festlegung zum Essengeld gilt für Kinder bis zum Wechsel in die 
Grundschule.

(4)  Das Essengeld ist für 10 Monate (je 20 Tage) im Jahr zu zahlen.
 Für den Monat Juli und Dezember wird kein Essengeld erhoben. Dies 

gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in das Betreuungsverhältnis.
 Ausfallzeiten, wie Schließzeiten der Kindereinrichtung, Urlaub und 

Krankheit des Kindes werden damit pauschal ausgeglichen.
 Bei einer nachweislich zusammenhängenden Abwesenheit des Kindes 

von mehr als 5 Tagen wegen Krankheit etc. wird, auf Antrag für die 
Zeiten, welche über die 2 Freimonate hinausgehen, das Essengeld er-
stattet.

 Für die Verrechnung gilt:
 – ein Mittagessen in Höhe von 1,78 € je Tag.

§ 14
Auskunftspflicht und Datenschutz

(1)  Zur Berechnung der Elternbeiträge werden Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme und Anmeldedaten der Kinder sowie ent-
sprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile bzw. des 
Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben.

(2)  Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VII verpflichtet, 
unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes, vor allem Angaben für die Ermittlung des Eltern-
beitrages (Einkommensnachweise, Wohnort, Anschrift, Angaben zu den 
unterhaltsberechtigten Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung 
des Rechtsanspruches u. a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Leis-
tungsverpflichteten gegenüber bekannt zu machen.

(3) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Leistungs-
verpflichteten ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind.

(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das 
zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Träger 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-Daten-
schutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten 

Die Satzung tritt am 01. März 2020 in Kraft. 

ausgefertigt: 

Biesenthal, den 31.01.2020

gez.
Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten  
und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen  

Kindertagesbetreuungsleistungen in Kindertagesstätten in der Gemeinde Melchow

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Ziffer 9 und des § 64 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.1/19, Nr. 38) in Verbindung mit § 90 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der derzeit gültigen Fassung, den § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 384) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384 – 390) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2019 (GVBl. I/19 
Nr. 8) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow am 13. Januar 
2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten in 
der Gemeinde Melchow und die  Erhebung von Elternbeiträgen im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 Kita-Gesetz für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes.
 

§ 2 
Aufnahme von Kindern

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in ein Tagesbetreuungs-
angebot ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. Bei einem erwei-
terten Betreuungsbedarf ist die Vorlage des Bescheides zur Rechtsan-
spruchsfeststellung erforderlich.

(2) Kinder aus anderen Kommunen können bei freier Kapazität aufgenom-
men werden. Hierzu muss vor Aufnahme des Kindes in der Kindertages-
stätte vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) 
ein Bescheid zum Wunsch- und Wahlrecht vorgelegt werden. 

§ 3
Platzangebot

 (1) Die Gemeinde Melchow hält zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß 
§ 1 KitaG folgendes Platzangebot vor:
–  Plätze mit Regelbetreuung: 
 Krippe/Kindergarten  = 30 Wochenstunden
 Hort = 20 Wochenstunden
–  Plätze mit verkürzter Betreuungszeit:  
 Krippe/Kindergarten  = 20 Wochenstunden
  Hort = 10 Wochenstunden
–  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit: 
 Krippe/Kindergarten  = 40, 50, 55 Wochenstunden

(2)  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit werden Kindern von Perso-
nensorgeberechtigten zur Verfügung gestellt, wenn der Bescheid zum 
Rechtsanspruch lt. Kita-Gesetz vorliegt.

(3) Nach § 1 Abs. 1 und 3 Kita-Gesetz haben Kinder im Alter bis zur Ein-
schulung einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 
6 Stunden (100 %) und Hortkinder von 4 Stunden (100 %).

 Bei Änderung der Gesetzlichkeiten werden diese entsprechend ange-
passt.

§ 4 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet.

(2)  Die Kernbetreuungszeit für die Kinder im Alter bis zur Einschulung fin-
det in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. In dieser Zeit erfolgt in der 
Kita eine weitestgehend kontinuierliche Bildungsarbeit im Sinne der 
Kita-Konzeption. 

 Für Kinder, bei denen Elternteile in keinem Arbeitsverhältnis stehen und 
die einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 Stun-

den haben, erfolgt die Betreuung in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
 In den Fällen, in denen die wöchentliche Betreuungszeit aus beruflichen 

Gründen nicht gleichmäßig auf alle Tage der Woche (Montag bis Frei-
tag) aufgeteilt werden kann, ist im Vorfeld (mindestens 1 Woche) die 
Betreuungszeit mit der Leitung der Kita abzustimmen

(3)  Über die Schließung der Kindertagesstätte (z. B. zwischen den Feierta-
gen) beschließt die Gemeindevertretung auf Antrag des Kindertages-
stättenausschusses.

 Die kommunale Kita ist außerhalb der Öffnungszeiten 2 Wochen in den 
Sommerferien, an Wochenenden, Feiertagen und an folgenden Tagen 
grundsätzlich geschlossen: 24. Dezember; 31. Dezember.

 Benötigen Eltern während der Schließzeiten eine Betreuung, wird in Ab-
sprache mit dem Amt Biesenthal-Barnim geprüft, ob die Unterbringung 
des Kindes innerhalb des Amtes abgesichert werden kann. 

 Die Anträge sind bis zum 30.03. des Jahres zu stellen.
 Grundsätzlich soll auch jedes Kitakind einen jährlichen Erholungsurlaub 

wahrnehmen.
 

§ 5
Elternbeiträge/Gebühren

(1)  Für die Nutzung der kommunalen Tagesbetreuungsangebote haben die 
Personensorgeberechtigten/Eltern gemäß § 17 Abs. 1 KitaG Elternbei-
träge zu entrichten. Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen im Sinne des KitaG. 

 Personensorgeberechtigt im Sinne dieser Satzung ist gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII und § 17 Abs. 1 KitaG, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Personensorge zusteht.

(2)  Der Elternbeitrag und das Essengeld werden vom Träger der Einrichtung 
gemäß § 17 Abs. 3 KitaG als Gebühr erhoben, weiterhin werden lt. die-
ser Satzung Gebühren für zusätzliche Leistungen (Gastkinder, zusätzli-
che Betreuungszeiten, Gebühren für die Ferienbetreuung) erhoben. Zu 
diesem Zweck werden die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie entsprechende Daten 
der Personensorgeberechtigten/Eltern erhoben.

(3) Die Elternbeiträge werden nach der Anlage 1 (Gebührentabelle), die 
Bestandteil der Satzung ist, für 12 Monate erhoben. Die Gebühren sind 
gemäß § 17 Abs. 2 KitaG sozialverträglich zu gestalten und nach dem 
Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kinder sowie 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu staffeln.

(4) Ab einem Jahresnettoeinkommen von 60.001 Euro sind für die Betreu-
ung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich (Krippe und Kindergar-
ten) bzw. bis 4 Stunden täglich (Hort) die ausgewiesenen Höchstbeiträ-
ge zu zahlen. 

§ 6
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 1 Punkt 5 und 6 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches, auf deren 
Veranlassung das Kind die Benutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch 
nimmt; insbesondere Eltern, Personensorgeberechtigte und sonstige zur Für-
sorge berechtigte Personen. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die 
Voraussetzung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht/Befreiung von der Gebührenpflicht
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag vereinbar-

ten Zeitpunkt zur Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. Eine 
Eingewöhnungsphase von 2 bis 4 Wochen mit einer maximalen Betreu-
ungszeit von 30 Wochenstunden zählt bereits zur Aufnahme des Kindes. 
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(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Be-
treuungsverhältnis endet, sofern sich das Kind nicht im letzten Kitajahr 
befindet.

 Der Zeitraum eines Kita-Jahres im Sinne des Gesetzes ist der Zeitraum 
vom 01. August eines Jahres bis zum 31. Juli des Folgejahres.

(3) Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. Davon ausgenommen ist 
die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittages-
sen.

 Endet das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin 
und wird das Betreuungsverhältnis in der bisher besuchten Kindertages-
stätte fortgesetzt, so gilt die Beitragsbefreiung bis zur Einschulung. Die 
Beitragsbefreiung gilt in dem Zeitraum auch für Kinder, die nach dem 
Brandenburgischem Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

  Für Kinder, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden, ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung ebenfalls elternbeitragsfrei. Die zunächst erhobenen Elternbeiträge 
werden nach Meldung der vorzeitigen Einschulung (spätestens bis zum 
01. Juni vor der Einschulung) zurückerstattet. 

(4) Die Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zum 1. ei-
nes Monats. 

  Erfolgt die Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt, so wird bei einer 
Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr er-
hoben, bei einer Aufnahme ab dem 15. des Monats werden 50 % der 
Gebühr des Monats fällig. 

(5) Vor Abschluss des Betreuungsvertrages sind die im § 6 dieser Satzung 
genannten Personen verpflichtet, ihre Einkommensunterlagen zur Fest-
setzung der Gebühren dem Amt Biesenthal-Barnim als Vertreter des 
Leistungserbringers (Gemeinde) unaufgefordert einzureichen, es sei 
denn, es wird ein Termin vereinbart.

(6) Erfolgt gegenüber dem Amt Biesenthal-Barnim kein fristgemäßer oder 
zur Prüfung ausreichender Einkommensnachweis, so wird der Höchst-
betrag laut Gebührentabelle festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung ist abhängig von der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Sie ermäßigt bzw. erhöht sich gemäß Gebührentabelle.

 Bei Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit wird für jede ange-
fangene Stunde eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Wird ein Kind über die reguläre Öffnungszeit der Kindertagesstätte 
hinaus betreut, wird für jede angefangene Stunde eine Zusatzgebühr in 
Höhe von 20,00 Euro erhoben.

(8) Änderungen der Gebühren durch eine Änderung des Kindesalters sind 
vom ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. 

  Einkommensänderungen werden mit Eintritt der Änderung wirksam.
 Die Änderung der Betreuungszeit ist grundsätzlich zum 1. eines Monats 

möglich. In Ausnahmefällen wird für die Änderung der Betreuungszeit 
vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr erhoben, bei Änderungen ab 
dem 15. eines Monats werden 50 % der Gebühr des Monats fällig.

(9) Die Gebührenpflicht entsteht auch bei Abwesenheit des Kindes z. B. 
durch Krankheit, Urlaub sowie bei vorübergehendem Fehlen und bei 
Abmeldung des Kindes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 

(10) In Ausnahmefällen, insbesondere bei familiären Notsituationen, Ab-
wesenheit während einer Kur oder länger als 4 Wochen andauernden 
entschuldigten Fehlzeiten, kann auf Antrag die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Über den Antrag entscheidet der Träger nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht 
kein Anspruch.

§ 7a
Unzumutbarkeit für die Erhebung von Elternbeiträgen/Gebühren

Von Personensorgeberechtigten, denen ein Kostenbeitrag nach § 90 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht zuzumuten ist, ist keine Gebühr zu 
erheben.
Das gilt insbesondere, wenn die Personensorgeberechtigten oder deren Kind
–  Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, 
–  Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII,
–  Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerbergesetzes,
–  einen Kindergeldzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

oder
–  Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
 erhalten.

Personensorgeberechtigte, deren Haushaltseinkommen 20.000 Euro netto 
im Kalenderjahr nicht übersteigt (Geringverdienende), zahlen ebenfalls keine 
Gebühr.

Davon ausgenommen ist die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des 
Kindes mit Mittagessen. 

Die Prüfung durch den Einrichtungsträger erfolgt entsprechend der §§ 2, 3 
und 4 der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung.

§ 8 
Gebührenhöhe/Gebührenstaffelung

(1) Die Gebühren werden nach dem Einkommen der/des Beitragspflichti-
gen, dem Alter und der Zahl ihrer im Haushalt lebenden unterhaltsbe-
rechtigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang gestaf-
felt.

(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit Regelbetreuungszeit (Krippe/
Kindergarten = 30 Wochenstunden, Hort = 20 Wochenstunden) beträgt 
die nach dem Einkommen ermittelte Gebühr 100 %.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verkürzter Betreuungszeit 
ermäßigt sich der Elternbeitrag in Krippe/Kindergarten auf 90 %, im 
Hort auf 90 %.

(4) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verlängerter Betreuungszeit 
erhöht sich die Gebühr

 in Krippe/Kindergarten bei bis zu 
 40 Wochenstunden auf 120 %
 50 Wochenstunden auf 140 %
 55 Wochenstunden auf 145 %.
(5) Die Gebühr wird entsprechend der Zahl der in der Haushaltsgemein-

schaft lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhaltsbe-
rechtigt sind alle Kinder, für die Kindergeld bezogen wird oder für die 
ein Kinderfreibetrag nach dem EStG in Anspruch genommen wird.

 Bei einem Kind beträgt die Grundgebühr 100 % der in der Tabelle für die 
jeweilige Betreuungszeit und -art festgeschriebenen Summe. Bei jedem 
weiteren Kind ermäßigt sich die tabellarische Grundgebühr um jeweils 
10 Prozentpunkte. Das siebente und jedes weitere unterhaltsberechtigte 
Kind sind von der Zahlung des Elternbeitrages befreit.

 Das älteste unterhaltsberechtigte Kind in der Haushaltsgemeinschaft 
zählt als 1. Kind.

(6)  Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der beiliegenden Gebührentabel-
le. (Anlage 1)

 Diese ist Bestandteil der Satzung.
(7)  Die Gebühr für einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird bis ein-

schließlich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr 
vollendet bzw. bis zum letzten Monat vor Beginn des beitragsfreien Ki-
ta-Jahres. Die Gebühr ändert sich ab dem 1. des Folgemonats.

 Krippenkinder sind Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergar-
tenkinder sind Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung.

§ 9
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens

(1)  Die Gebühren sind sozialverträglich und nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese ergibt sich aus dem Haus-
haltseinkommen. Haushaltseinkommen im Sinne dieser Satzung ist die 
Gesamtsumme der laufenden Nettoeinnahmen aller im Haushalt des 
Kindes lebenden Eltern.

 Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlus-
ten des zusammen veranlagten Personensorgeberechtigten/Elternteils 
ist nicht zulässig.

(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nicht selbstständi-
ger Arbeit ergibt sich aus dem Nettoeinkommen, einschließlich Weih-
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nachts- und Urlaubsgeld (Bruttoeinkommen abzüglich der Lohn- und 
Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages, der Arbeitnehmeranteile der 
Beiträge zur Sozialversicherung) sowie den sonstigen Einnahmen, (bei 
den Beamten aus den Nettobezügen abzüglich der nachgewiesenen 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung).

 Vom Elterneinkommen ist zur Abgeltung der Werbungskosten der Ar-
beitnehmerpauschbetrag im Sinne des EStG jährlich abzusetzen. Entste-
hen höhere Werbungskosten, so sind sie in der nachgewiesenen Höhe 
abzusetzen. 

 Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(3) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, 

unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, das sind
• Renten, Unterhaltsleistungen an Personensorgeberechtigte und das 

Kind, welches die Kita besucht,
• Leistungen nach den besonderen Teilen des SGB, soweit sie als 

Lohnersatz oder sonst zur Sicherung des Unterhalts dienen, insbe-
sondere

• Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld

• Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II
• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld
• Elterngeld über 300 Euro gemäß § 2 Absatz 4, § 10 Abs. 1 Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG – damit gilt Elterngeld unter 
300 Euro nicht zum Einkommen)

• fortlaufende Leistungen in Verbindung mit Arbeits- und Dienstunfäl-
len oder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

• Leistungen nach dem Wehrgesetz
• Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

soweit diese nicht als Darlehen gezahlt werden.
 • Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Wohngeld

 Kindergeld, Baukindergeld, Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz, Pflegegeld und BAFÖG-Leistungen als Darlehen bleiben 
unberücksichtigt.

 Zum anzurechnenden Einkommen und zu den sonstigen Einnahmen ge-
hören nicht die Zuzahlungen des Arbeitgebers zu den Kindertagesbe-
treuungskosten.

 
 Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder 

Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des 
Einkommenssteuergesetzes steuerfrei sind, ist, abweichend von Ab-
satz 2, ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

(4) Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist von der Summe des po-
sitiven Einkommens auszugehen.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, der Aufwendungen der Altersvorsorge, maximal in 
der Höhe des Anteils, der dem Arbeitnehmeranteil der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht, und der Kranken-, Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung und ist dem Einkommenssteuerbescheid, 
der GuV, der Bilanz bzw. der BWA zu entnehmen.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommenssteuerbescheid erhal-
ten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommensselbsteinschätzung 
auszugehen. Diese ist vom Steuerberater zu bestätigen. Die erhobene 
Einkommens- und Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden in 
Abzug gebracht. 

  Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(5) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrun-

de gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Leben die Eltern ge-
trennt, so wird das Einkommen des mit dem Kind zusammenlebenden 
Elternteils zugrunde gelegt und die Unterhaltsleistungen nach Abs. 3 
hinzugerechnet. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
kindschaftsrechtlichen Beziehung zu dem Kind, so bleibt sein Einkom-
men unberücksichtigt.

 Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden per-
sonensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen/ungleichen Teilen, wird 
das Einkommen von beiden Elternteilen zur Berechnung herangezogen.

(6) Nachgewiesene Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts le-
bende Personen werden vom Jahresnettoeinkommen abgesetzt.

(7)  Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33, 34 SGB VIII) wird die 
Mindestgebühr erhoben.

 Der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt die Elternbeiträge lt. § 17 Abs. 1 Kita G. 

(8)  Die Gebührenpflichtigen haben im Übrigen mindestens einmal im Jahr, 
spätestens nach Aufforderung durch den Träger, das anzurechnende 
Einkommen entsprechend Satz 1 nachzuweisen. 

(9)  Wird trotz Verlangens des Trägers in der von ihm gestellten Frist keine 
verbindliche Erklärung zum Einkommen bzw. kein Einkommensnachweis 
abgegeben, so wird der laut der aktuellen Gebührentabelle genannte 
Höchstbeitrag festgestellt. 

§ 10
Nachweis des Einkommens/Auskunftspflichten

(1) Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Grundgebühr ist das 
Einkommen in dem Kalenderjahr, das der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesbetreuung vorausgegangen ist. 

 Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegangenen Kalender-
jahres, oder aber Elternteile erhalten Elterngeld, dann wird für die Fest-
setzung des Elternbeitrages das durchschnittliche monatliche Einkom-
men vor Beginn der Elternzeit (lt. Elterngeldbescheid) zu Grunde gelegt. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch die Einkünfte zuzurechnen, die im laufenden Jahr 
ebenfalls anfallen. Die Gebühr ist ab dem Monat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. 

(2) Die Einkommensverhältnisse sind durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen.  

 Geeignete Nachweise können sein: 
 die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, 
 eine Jahreslohnbescheinigung,
 Einkommenssteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes, 

Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld I, Bewilligungsbescheid 
über Arbeitslosengeld II, Elterngeldbescheid, Leistungsbescheid über 
den Empfang einer der in § 90 Absatz 4 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Leistungen, Leistungsbescheid zum Wohngeld.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhal-
ten haben, wird von einer eidesstattlich erklärten Selbsteinschätzung, 
einer GuV, einer BWA oder ähnlichem ausgegangen.

(3) Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten/Eltern eine Neuberechnung der Gebühr erfolgen, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse um mehr als 10 % verringern. 

(4) Die Personensorgeberechtigten/Eltern haben die Pflicht, alle Verände-
rungen des Einkommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages 
führen, der Gemeinde unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen. 
Unterbleibt diese Mitteilung, so ist die Gemeinde auch rückwirkend 
berechtigt, Gebühren neu festzusetzen.

 Werden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt, so erfolgt die Be-
rechnung der Höchstsätze der Gebühren. Eine Neuberechnung der Bei-
träge erfolgt hier erst nach Vorlage der geforderten Nachweise. Die 
rückwirkende Berechnung ist nicht möglich.

§ 11
Fälligkeit des Elternbeitrages und des Essengeldes, 

Vertragsbeendigung
(1) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos, vorzugsweise im 

Abbuchungsverfahren über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) bis zum 15. des Monats auf ein vom Träger der 
Einrichtung zu benennendes Konto. Können die Gebühren bei erteilter 
Einzugsermächtigung nicht abgebucht werden und es entstehen dem 
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Träger dadurch Kosten, so sind diese in voller Höhe von den Schuldnern 
zu tragen.

 Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.

(2) Wird bei Schließung der Kindereinrichtung durch den Träger ein Platz in 
einer anderen Kindertagesstätte (Kindertagesstätte eines Trägers au-
ßerhalb des Amtes Biesenthal-Barnim) in Anspruch genommen, haben 
die Eltern die Kosten für diesen Platz selbst zu tragen.

(3) Der Träger und die Eltern können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen.

 Die Kündigung eines Hortplatzes nach Beendigung der 4. Klasse hat 
grundsätzlich bis zum 31. Juli des Jahres zu erfolgen, es sei denn, es 
wird ein weiterer Rechtsanspruch bewilligt.  

(4) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch 
der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Personensorgeberech-
tigten trotz zweimaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und/oder sie die im Betreuungsvertrag, der Satzung und 
der Hausordnung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelun-
gen wiederholt nicht beachtet haben oder schwerwiegend verstoßen 
haben.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 
Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen.

(6) Wird der Betreuungsvertrag wegen rückständiger Zahlungsverpflich-
tungen gekündigt, erfolgt eine Neuaufnahme frühestens am 1. Tag des 
Folgemonats nach vollständiger Begleichung der Rückstände.

 
§ 12

Ferienbetreuung/Gastkinder
(1)  Die Betreuung in den Ferien für Kinder im Grundschulalter über die im 

Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit hinaus, stellt ein zusätz-
liches Angebot dar. Dieses ist nicht mit den regulären monatlichen Ge-
bühren gemäß § 1 abgegolten. 

(2)  Neben den monatlichen Grundgebühren ist bei einer zusätzlichen Be-
treuungszeit von bis zu 10 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr 
in Höhe von 10,00 Euro, bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis 
zu 20 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr von 20,00 Euro und 
bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis zu 30 bis 40 Stunden pro 
Woche eine zusätzliche Gebühr von 30,00 Euro zu zahlen.

(3) Für Gastkinder, sofern keine andere Unterbringung gesichert werden 
kann, ist die Betreuung im Krippen- und Kindergartenalter an max. 5 
Betreuungstagen im Monat und prinzipiell in der  Kernzeit von 9.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich.  

 Im Hortbereich ist die Betreuung als Gastkind nach vorheriger Abspra-
che als Teilnehmer einer AG oder kultureller Veranstaltungen bzw. an 5 
Betreuungstagen für höchstens 4 Stunden möglich.

 Es gelten folgende Tagessätze:  
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: 
 bis 6 Stunden  12,00 €
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
 über 6 Stunden 16,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter: 
 bis 4 Stunden   5,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter 
 über 4 Stunden  8,00 €

§ 13
Essengeld

(1) In der kommunalen Kindertagesstätte wird die Teilnahme an der tägli-
chen Inanspruchnahme der Versorgung mit Frühstück, Obst, Mittages-

sen, Vesper sowie Getränken während der festgesetzten Betreuungszeit 
geboten.

(2) Für das Mittagessen wird ein Essengeld in Form einer monatlichen Pau-
schale in Höhe von 35,60 Euro erhoben.

(3) Das Essengeld für die Teilnahme an der Mittagsversorgung wird neben 
dem Elternbeitrag als Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen erhoben. 

 Die Festlegung zum Essengeld gilt für Kinder bis zum Wechsel in die 
Grundschule.

(4)  Das Essengeld ist für 10 Monate (je 20 Tage) im Jahr zu zahlen.
 Für den Monat Juli und Dezember wird kein Essengeld erhoben. Dies 

gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in das Betreuungsverhältnis.
 Ausfallzeiten, wie Schließzeiten der Kindereinrichtung, Urlaub und 

Krankheit des Kindes, werden damit pauschal ausgeglichen.
 Bei einer nachweislich zusammenhängenden Abwesenheit des Kindes 

von mehr als 5 Tagen wegen Krankheit etc. wird auf Antrag für die 
Zeiten, welche über die 2 Freimonate hinausgehen, das Essengeld er-
stattet.

 Für die Verrechnung gilt:
 – ein Mittagessen in Höhe von 1,78 € je Tag.

§ 14
Auskunftspflicht und Datenschutz

(1)  Zur Berechnung der Elternbeiträge werden Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme und Anmeldedaten der Kinder sowie ent-
sprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile bzw. des 
Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben.

(2)  Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VII verpflichtet, 
unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes, vor allem Angaben für die Ermittlung des Eltern-
beitrages (Einkommensnachweise, Wohnort, Anschrift, Angaben zu den 
unterhaltsberechtigten Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung 
des Rechtsanspruches u. a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Leis-
tungsverpflichteten gegenüber bekannt zu machen.

(3) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Leistungs-
verpflichteten ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind.

(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das 
zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Träger 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-Daten-
schutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 01. März 2020 in Kraft. 

ausgefertigt: 

Biesenthal, den 14.01.2020

gez.
Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten  
und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von kommunalen  

Kindertagesbetreuungsleistungen in der Kindertagesstätte in der Gemeinde Rüdnitz

Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1und § 28 Abs. 2 Ziffer 9 und des § 64 
Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.1/19, Nr. 38) in Verbindung mit § 90 des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der derzeit gültigen Fassung, den § 16 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. I S. 384) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I I/04 Nr. 16 S. 
384 – 390) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2019 
(GVBl. I/19 Nr. 8) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz am 
16. Januar 2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Bereitstellung von Tagesbetreuungsangeboten in 
der Gemeinde Rüdnitz und die  Erhebung von Elternbeiträgen im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 Kita-Gesetz für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes.
 

§ 2 
Aufnahme von Kindern

(1) Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in ein Tagesbetreuungs-
angebot ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. Bei einem erwei-
terten Betreuungsbedarf ist die Vorlage des Bescheides zur Rechtsan-
spruchsfeststellung erforderlich.

(2) Kinder aus anderen Kommunen können bei freier Kapazität aufgenom-
men werden. Hierzu muss vor Aufnahme des Kindes in der Kindertages-
stätte vom zuständigen örtlichen Träger der Jugendhilfe  (Jugendamt) 
ein Bescheid zum Wunsch- und Wahlrecht vorgelegt werden. 

§ 3
Platzangebot

 (1) Die Gemeinde Rüdnitz hält zur Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß 
§ 1 KitaG folgendes Platzangebot vor:
–  Plätze mit Regelbetreuung: 
 Krippe/Kindergarten  = 30 Wochenstunden
 Hort = 20 Wochenstunden
–  Plätze mit verkürzter Betreuungszeit:  
 Krippe/Kindergarten  = 20 Wochenstunden
  Hort = 10 Wochenstunden
–  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit: 
 Krippe/Kindergarten  = 40, 50, 55 Wochenstunden
 Hort  = 30 Wochenstunden

(2)  Plätze mit verlängerter Betreuungszeit werden Kindern von Perso-
nensorgeberechtigten zur Verfügung gestellt, wenn der Bescheid zum 
Rechtsanspruch lt. Kita-Gesetz vorliegt.

(3) Nach § 1 Abs. 1 und 3 Kita-Gesetz haben Kinder im Alter bis zur Ein-
schulung einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbereuungszeit von 6 
Stunden (100 %) und Hortkinder von 4 Stunden (100 %)

 Bei Änderung der Gesetzlichkeiten werden diese entsprechend ange-
passt.

§ 4 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.00 bis 
17.45 Uhr geöffnet.

(2)  Die Kernbetreuungszeit für die Kinder im Alter bis zur Einschulung fin-
det in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr statt. In dieser Zeit erfolgt in der 
Kita eine weitestgehend kontinuierliche Bildungsarbeit im Sinne der 
Kita-Konzeption. 

 

 Für Kinder, bei denen Elternteile in keinem Arbeitsverhältnis stehen und 
die einen Rechtsanspruch auf eine Mindestbetreuungszeit von 6 Stun-
den haben, erfolgt die Betreuung in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

 In den Fällen, in denen die wöchentliche Betreuungszeit aus beruflichen 
Gründen nicht gleichmäßig auf alle Tage der Woche (Montag bis Frei-
tag) aufgeteilt werden kann, ist im Vorfeld (mindestens 1 Woche) die 
Betreuungszeit mit der Leitung der Kita abzustimmen

(3)  Über die Schließung der Kindertagesstätte (z. B. zwischen den Feierta-
gen) beschließt die Gemeindevertretung auf Antrag des Kindertages-
stättenausschusses.

 Die kommunale Kita ist außerhalb der Öffnungszeiten an Wochenenden, 
Feiertagen und an folgenden Tagen grundsätzlich geschlossen: 24. De-
zember; 31. Dezember

§ 5
Elternbeiträge/Gebühren

(1)  Für die Nutzung der kommunalen Tagesbetreuungsangebote haben die 
Personensorgeberechtigten/Eltern gemäß § 17 Abs. 1 KitaG Elternbei-
träge zu entrichten. Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der 
Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen 
Leistungen im Sinne des KitaG. 

 Personensorgeberechtigt im Sinne dieser Satzung ist gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 5 SGB VIII und § 17 Abs. 1 KitaG, wem allein oder gemeinsam mit 
einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches die Personensorge zusteht.

(2)  Der Elternbeitrag und das Essengeld werden vom Träger der Einrichtung 
gemäß § 17 Abs. 3 KitaG als Gebühr erhoben, weiterhin werden lt. die-
ser Satzung Gebühren für zusätzliche Leistungen (Gastkinder, zusätzli-
che Betreuungszeiten, Gebühren für die Ferienbetreuung) erhoben. Zu 
diesem Zweck werden die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die 
Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie entsprechende Daten 
der Personensorgeberechtigten/Eltern erhoben.

(3) Die Elternbeiträge werden nach der Anlage 1 (Gebührentabelle), die 
Bestandteil der Satzung ist, für 12 Monate erhoben. Die Gebühren sind 
gemäß § 17 Abs. 2 KitaG sozialverträglich zu gestalten und nach dem 
Elterneinkommen, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kinder sowie 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu staffeln.

(4) Ab einem Jahresnettoeinkommen von 60.001 Euro sind für die Betreu-
ung bis zu 6 Stunden und über 6 Stunden täglich (Krippe und Kindergar-
ten) bzw. bis 4 Stunden und über 4 Stunden täglich (Hort) die ausgewie-
senen Höchstbeiträge zu zahlen. 

§ 6
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten im Sinne des § 7 
Abs. 1 Punkt 5 und 6 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches, auf deren 
Veranlassung das Kind die Benutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch 
nimmt; insbesondere Eltern, Personensorgeberechtigte und sonstige zur Für-
sorge berechtigte Personen. Erfüllen mehrere Personen nebeneinander die 
Voraussetzung, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem im Betreuungsvertrag vereinbar-
ten Zeitpunkt zur Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte. Eine 
Eingewöhnungsphase von 2 bis 4 Wochen mit einer maximalen Betreu-
ungszeit von 30 Wochenstunden zählt bereits zur Aufnahme des Kindes. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Be-
treuungsverhältnis endet, sofern sich das Kind nicht im letzten Kita-Jahr 
befindet.
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(3) Das Jahr vor der Einschulung ist beitragsfrei. Davon ausgenommen ist 
die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittages-
sen.

  Endet das letzte Kita-Jahr eines Kindes vor dessen Einschulungstermin 
und wird das Betreuungsverhältnis in der bisher besuchten Kindertages-
stätte fortgesetzt, so gilt die Beitragsbefreiung bis zur Einschulung. Die 
Beitragsbefreiung gilt in dem Zeitraum auch für Kinder, die nach dem 
Brandenburgischem Schulgesetz vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 

  Für Kinder, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz vorzeitig in die 
Schule aufgenommen werden, ist das letzte Kita-Jahr vor der Einschu-
lung ebenfalls elternbeitragsfrei. Die zunächst erhobenen Elternbeiträge 
werden nach Meldung der vorzeitigen Einschulung (spätestens bis zum 
01. Juni vor der Einschulung) zurückerstattet.

(4) Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zum 1. eines 
Monats. Erfolgt die Aufnahme zu  einem späteren Zeitpunkt, so wird bei 
einer Aufnahme des Kindes vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr 
erhoben, bei einer Aufnahme ab dem 15. des Monats werden 50 % der 
Gebühr des Monats fällig. 

(5) Vor Abschluss des Betreuungsvertrages sind die im § 6 dieser Satzung 
genannten Personen verpflichtet, ihre Einkommensunterlagen zur Fest-
setzung der Gebühren dem Amt Biesenthal-Barnim als Vertreter des 
Leistungserbringers (Gemeinde) unaufgefordert einzureichen, es sei 
denn, es wird ein Termin vereinbart.

(6) Erfolgt gegenüber dem Amt Biesenthal-Barnim kein fristgemäßer oder 
zur Prüfung ausreichender Einkommensnachweis, so wird der Höchst-
betrag laut Gebührentabelle festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung ist abhängig von der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Sie ermäßigt bzw. erhöht sich gemäß Gebührentabelle.

 Bei Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit wird für jede ange-
fangene Stunde eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,00 Euro erho-
ben. Wird ein Kind über die reguläre Öffnungszeit der Kindertagesstätte 
hinaus betreut, wird für jede angefangene Stunde eine Zusatzgebühr in 
Höhe von 20,00 Euro erhoben.

(8) Änderungen der Gebühren durch eine Änderung des Kindesalters sind 
vom ersten Tag des nächsten Monats an wirksam. 

  Einkommensänderungen werden mit Eintritt der Änderung wirksam. 
 Die Änderung der Betreuungszeit ist grundsätzlich zum 1. eines Monats 

möglich. In Ausnahmefällen wird für die Änderung der Betreuungszeit 
vor dem 15. eines Monats die volle Gebühr erhoben, bei Änderungen ab 
dem 15. eines Monats werden 50 % der Gebühr des Monats fällig.

 (9) Die Gebührenpflicht entsteht auch bei Abwesenheit des Kindes z. B. 
durch Krankheit, Urlaub sowie bei vorübergehendem Fehlen und bei 
Abmeldung des Kindes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 

(10) In Ausnahmefällen, insbesondere bei familiären Notsituationen, Ab-
wesenheit während einer Kur oder länger als 4 Wochen andauernden 
entschuldigten Fehlzeiten, kann auf Antrag die Gebühr ganz oder teil-
weise erlassen werden. Über den Antrag entscheidet der Träger nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Auf die Gewährung des Erlasses besteht 
kein Anspruch.

§ 7a
Unzumutbarkeit für die Erhebung von Elternbeiträgen/Gebühren

Von Personensorgeberechtigten, denen ein Kostenbeitrag nach § 90 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch nicht zuzumuten ist, ist keine Gebühr zu 
erheben.

Das gilt insbesondere, wenn die Personensorgeberechtigten oder deren Kind
–  Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, 
–  Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII,
–  Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerbergesetzes,
–  einen Kindergeldzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

oder
–  Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 
erhalten.

Personensorgeberechtigte, deren Haushaltseinkommen 20.000 Euro Netto 
im Kalenderjahr nicht übersteigt (Geringverdienende), zahlen ebenfalls keine 
Gebühr.

Davon ausgenommen ist die Zahlung des Zuschusses zur Versorgung des 
Kindes mit Mittagessen. 

Die Prüfung durch den Einrichtungsträger erfolgt entsprechend der §§ 2, 3 
und 4 der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung.

§ 8 
Gebührenhöhe/Gebührenstaffelung

(1) Die Gebühren werden nach dem Einkommen der/des Beitragspflichti-
gen, dem Alter und der Zahl ihrer im Haushalt lebenden unterhaltsbe-
rechtigten Kinder sowie dem vereinbarten Betreuungsumfang gestaf-
felt.

(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit Regelbetreuungszeit (Krippe/
Kindergarten = 30 Wochenstunden, Hort = 20 Wochenstunden) beträgt 
die nach dem Einkommen ermittelte Gebühr 100 %.

(3) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verkürzter Betreuungszeit 
ermäßigt sich der Elternbeitrag in Krippe/Kindergarten auf 90 %, im 
Hort auf 90 %.

(4) Für die Inanspruchnahme eines Platzes mit verlängerter Betreuungszeit 
erhöht sich die Gebühr

 in Krippe/Kindergarten bei bis zu 
 40 Wochenstunden auf 120 %
 50 Wochenstunden auf 140 %
 55 Wochenstunden auf 145 %
 im Hort bei bis zu  
 30 Wochenstunden auf 120 %.
(5) Die Gebühr wird entsprechend der Zahl der in der Haushaltsgemein-

schaft lebenden unterhaltsberechtigten Kinder ermäßigt. Unterhaltsbe-
rechtigt sind alle Kinder, für die Kindergeld bezogen wird oder für die 
ein Kinderfreibetrag nach dem EStG in Anspruch genommen wird.

 Bei einem Kind beträgt die Grundgebühr 100 % der in der Tabelle für die 
jeweilige Betreuungszeit und -art festgeschriebenen Summe. Bei jedem 
weiteren Kind ermäßigt sich die tabellarische Grundgebühr um jeweils 
10 Prozentpunkte. Das siebente und jedes weitere unterhaltsberechtigte 
Kind sind von der Zahlung des Elternbeitrages befreit.

 Das älteste unterhaltsberechtigte Kind in der Haushaltsgemeinschaft 
zählt als 1. Kind.

(6)  Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus der beiliegenden Gebührentabel-
le. (Anlage 1)

 Diese ist Bestandteil der Satzung.
(7)  Die Gebühr für einen Krippen- oder Kindergartenplatz wird bis ein-

schließlich des Monats berechnet, in dem das Kind das 3. Lebensjahr 
vollendet bzw. bis zum letzten Monat vor Beginn des beitragsfreien Ki-
ta-Jahres. Die Gebühr ändert sich ab dem 1. des Folgemonats.

 Krippenkinder sind Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kindergar-
tenkinder sind Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschu-
lung.

§ 9
Ermittlung des anrechenbaren Einkommens

(1)  Die Gebühren sind sozialverträglich und nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese ergibt sich aus dem Haus-
haltseinkommen. Haushaltseinkommen im Sinne dieser Satzung ist die 
Gesamtsumme der laufenden Nettoeinnahmen aller im Haushalt des 
Kindes lebenden Eltern. 

 Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten um mit Verlus-
ten des zusammen veranlagten Personensorgeberechtigten/Elternteils 
ist nicht zulässig.

(2) Die Summe des anzurechnenden Einkommens aus nicht selbstständi-
ger Arbeit ergibt sich aus dem Nettoeinkommen, einschließlich Weih-
nachts- und Urlaubsgeld (Bruttoeinkommen abzüglich der Lohn- und 
Kirchensteuer, des Solidaritätszuschlages, der Arbeitnehmeranteile der 
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Beiträge zur Sozialversicherung) sowie den sonstigen Einnahmen, (bei 
den Beamten aus den Nettobezügen abzüglich der nachgewiesenen 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung).

 Vom Elterneinkommen ist zur Abgeltung der Werbungskosten der Ar-
beitnehmerpauschbetrag im Sinne des EStG jährlich abzusetzen. Entste-
hen höhere Werbungskosten, so sind sie in der nachgewiesenen Höhe 
abzusetzen. 

 Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(3) Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle regelmäßigen Geldbezüge, 

unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, das sind
• Renten, Unterhaltsleistungen an Personensorgeberechtigte und das 

Kind, welches die Kita besucht,
• Leistungen nach den besonderen Teilen des SGB, soweit sie als 

Lohnersatz oder sonst zur Sicherung des Unterhalts dienen, insbe-
sondere

• Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld, Insolvenzgeld

• Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II
• Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld
• Elterngeld über 300 Euro gemäß § 2 Absatz 4, § 10 Abs. 1 Gesetz 

zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG – damit gilt Elterngeld unter 
300 Euro nicht zum Einkommen)

• fortlaufende Leistungen in Verbindung mit Arbeits- und Dienstunfäl-
len oder nach dem Beamtenversorgungsgesetz

• Leistungen nach dem Wehrgesetz
• Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

soweit diese nicht als Darlehen gezahlt werden
• Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Wohngeld

 Kindergeld, Baukindergeld, Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz, Pflegegeld und BAFöG-Leistungen als Darlehen bleiben 
unberücksichtigt.

 Zum anzurechnenden Einkommen und zu den sonstigen Einnahmen ge-
hören nicht die Zuzahlungen des Arbeitgebers zu den Kindertagesbe-
treuungskosten.

 Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder 
Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des 
Einkommenssteuergesetzes steuerfrei sind, ist, abweichend von Ab-
satz 2, ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

(4) Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit ist von der Summe des po-
sitiven Einkommens auszugehen.

 Das positive Einkommen ergibt sich aus den Einnahmen, abzüglich der 
Betriebsausgaben, der Aufwendungen der Altersvorsorge, maximal in 
der Höhe des Anteils, der dem Arbeitnehmeranteil in der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht, und der Kranken-, Renten-, Arbeitslo-
sen- und Pflegeversicherung und ist dem Einkommenssteuerbescheid, 
der GuV, der Bilanz bzw. der BWA zu entnehmen.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommenssteuerbescheid erhal-
ten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommensselbsteinschätzung 
auszugehen. Diese ist vom Steuerberater zu bestätigen. Die erhobene 
Einkommens- und Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag werden in 
Abzug gebracht. 

  Nicht absetzbar sind erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten.
(5) Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zugrun-

de gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Leben die Eltern ge-
trennt, so wird das Einkommen des mit dem Kind zusammen lebenden 
Elternteils zugrunde gelegt und die Unterhaltsleistungen nach Abs. 3 
hinzugerechnet. Steht ein Partner der Lebensgemeinschaft in keiner 
kindschaftsrechtlichen Beziehung zu dem Kind, so bleibt sein Einkom-
men unberücksichtigt.

 Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden per-
sonensorgeberechtigten Elternteilen zu gleichen/ungleichen Teilen, wird 
das Einkommen von beiden Elternteilen zur Berechnung herangezogen.

(6) Nachgewiesene Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts le-
bende Personen werden vom Jahresnettoeinkommen abgesetzt.

(7)  Für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33,34 SGB VIII) wird die 
Mindestgebühr erhoben.

  Der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe übernimmt die Elternbeiträge lt. § 17 Abs. 1 Kita G. 

(8)  Die Gebührenpflichtigen haben im Übrigen mindestens einmal im Jahr, 
spätestens nach Aufforderung durch den Träger, das anzurechnende 
Einkommen entsprechend Satz 1 nachzuweisen. 

(9)  Wird trotz Verlangens des Trägers in der von ihm gestellten Frist keine 
verbindliche Erklärung zum Einkommen bzw. kein Einkommensnachweis 
abgegeben, so wird der laut der aktuellen Gebührentabelle genannte 
Höchstbeitrag festgestellt. 

§ 10
Nachweis des Einkommens/Auskunftspflichten

(1) Maßgebend für die Berechnung der Höhe der Grundgebühr ist das 
Einkommen in dem Kalenderjahr, das der Aufnahme des Kindes in die 
Kindertagesbetreuung vorausgegangen ist. 

 Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher 
oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegangenen Kalender-
jahres, oder aber Elternteile erhalten Elterngeld, dann wird für die Fest-
setzung des Elternbeitrages das durchschnittliche monatliche Einkom-
men vor Beginn der Elternzeit (lt. Elterngeldbescheid) zu Grunde gelegt. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch die Einkünfte zuzurechnen, die im laufenden Jahr 
ebenfalls anfallen. Die Gebühr ist ab dem Monat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. 

(2) Die Einkommensverhältnisse sind durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen.

 Geeignete Nachweise können sein: 
 die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres, 
 eine Jahreslohnbescheinigung,
 Einkommenssteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid des Finanzamtes, 

Bewilligungsbescheid über Arbeitslosengeld I, Bewilligungsbescheid 
über Arbeitslosengeld II, Elterngeldbescheid, Leistungsbescheid über 
den Empfang einer der in § 90 Abs. 4 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch genannten Leistungen.

 Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbescheid erhal-
ten haben, wird von einer eidesstattlich erklärten Selbsteinschätzung, 
einer GuV, einer BWA oder ähnlichem ausgegangen.

(3)  Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Perso-
nensorgeberechtigten/Eltern eine Neuberechnung der Gebühr erfolgen, 
wenn sich die Einkommensverhältnisse um mehr als 10 % verringern.

(4) Die Personensorgeberechtigten/Eltern haben die Pflicht, alle Verände-
rungen des Einkommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages 
führen, der Gemeinde unverzüglich nach bekannt werden mitzuteilen. 
Unterbleibt diese Mitteilung, so ist die Gemeinde auch rückwirkend 
berechtigt, Gebühren neu festzusetzen.

 Werden entsprechende Unterlagen nicht vorgelegt, so erfolgt die Be-
rechnung der Höchstsätze der Gebühren. Eine Neuberechnung der Bei-
träge erfolgt hier erst nach Vorlage der geforderten Nachweise. Die 
rückwirkende Berechnung ist nicht möglich.

§ 11
Fälligkeit des Elternbeitrages und des Essengeldes,

Vertragsbeendigung
(1) Die Gebührenzahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos, vorzugsweise im 

Abbuchungsverfahren über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) bis zum 15. des Monats auf ein vom Träger der 
Einrichtung zu benennendes Konto. Können die Gebühren bei erteilter 
Einzugsermächtigung nicht abgebucht werden und es entstehen dem 
Träger dadurch Kosten, so sind diese in voller Höhe von den Schuldnern 
zu tragen.



| 26 | 25. Februar 2020 | Nr. 2 | Woche 9 AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

 Nicht gezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.

(2) Wird bei Schließung der Kindereinrichtung durch den Träger ein Platz in 
einer anderen Kindertagesstätte (Kindertagesstätte eines Trägers au-
ßerhalb des Amtes Biesenthal-Barnim) in Anspruch genommen, haben 
die Eltern die Kosten für diesen Platz selbst zu tragen.

(3) Der Träger und die Eltern können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende kündigen.

 Die Kündigung eines Hortplatzes nach Beendigung der 4. Klasse hat 
grundsätzlich bis zum 31. Juli des Jahres zu erfolgen, es sei denn, es 
wird ein weiterer Rechtsanspruch bewilligt.  

(4) Der Träger kann den Vertrag fristlos kündigen und das Kind vom Besuch 
der Kindertagesstätte ausschließen, wenn die Personensorgeberech-
tigten trotz zweimaliger Mahnung ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen und/oder sie die im Betreuungsvertrag, der Satzung und 
der Hausordnung geltenden Grundsätze, Bestimmungen und Regelun-
gen wiederholt nicht beachtet haben oder schwerwiegend verstoßen 
haben.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Wird die Kündigung durch den 
Träger ausgesprochen, ist sie schriftlich zu begründen.

(6) Wird der Betreuungsvertrag wegen rückständiger Zahlungsverpflich-
tungen gekündigt, erfolgt eine Neuaufnahme frühestens am 1. Tag des 
Folgemonats nach vollständiger Begleichung der Rückstände.

§ 12
Ferienbetreuung/Gastkinder

(1)  Die Betreuung in den Ferien für Kinder im Grundschulalter über die im 
Betreuungsvertrag vereinbarte Betreuungszeit hinaus, stellt ein zusätz-
liches Angebot dar. Dieses ist nicht mit den regulären monatlichen Ge-
bühren gemäß § 1 abgegolten. 

(2)  Neben den monatlichen Grundgebühren ist bei einer zusätzlichen Be-
treuungszeit von bis zu 10 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr 
in Höhe von 10,00 Euro, bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis 
zu 20 Stunden pro Woche eine zusätzliche Gebühr von 20,00 Euro und 
bei einer zusätzlichen Betreuungszeit von bis zu 30 bis 40 Stunden pro 
Woche eine zusätzliche Gebühr von 30,00 Euro zu zahlen.

(3) Für Gastkinder, sofern keine andere Unterbringung gesichert werden 
kann, ist die Betreuung im Krippen- und Kindergartenalter an max. 5 
Betreuungstagen im Monat und prinzipiell in der Kernzeit von 9.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr möglich. Ausnahmen sind nach vorheriger Vereinbarung 
möglich. Im Hortbereich ist die Betreuung als Gastkind nach vorheriger 
Absprache als Teilnehmer einer AG oder kultureller Veranstaltungen 
bzw. an 5 Betreuungstagen für höchstens 4 Stunden möglich.

 Es gelten folgende Tagessätze:  
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: 
 bis 6 Stunden  12,00 €
 Für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
 über 6 Stunden 16,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter: 
 bis 4 Stunden   5,00 €
 Für Kinder im Grundschulalter 
 über 4 Stunden  8,00 €

§ 13
Essengeld

(1) In den kommunalen Kindertagesstätten wird die Teilnahme an der täg-
lichen Inanspruchnahme der Versorgung mit Frühstück, Obst, Mittages-
sen, Vesper sowie Getränken während der festgesetzten Betreuungszeit 
geboten.

(2) Für das Mittagessen wird ein Essengeld in Form einer monatlichen Pau-
schale in Höhe von 35,60 Euro erhoben.

(3) Das Essengeld für die Teilnahme an der Mittagsversorgung wird neben 
dem Elternbeitrag als Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen erhoben. 

 Die Festlegung zum Essengeld gilt für Kinder bis zum Wechsel in die 
Grundschule.

(4) Das Essengeld ist für 10 Monate (je 20 Tage) im Jahr zu zahlen.
 Für den Monat Juli und Dezember wird kein Essengeld erhoben. Dies 

gilt unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in das Betreuungsverhältnis.
 Ausfallzeiten, wie Schließzeiten der Kindereinrichtung, Urlaub und 

Krankheit des Kindes, werden damit pauschal ausgeglichen.
 Bei einer nachweislich zusammenhängenden Abwesenheit des Kindes 

von mehr als 5 Tagen wegen Krankheit etc. wird auf Antrag für die 
Zeiten, welche über die 2 Freimonate hinausgehen, das Essengeld er-
stattet.

 Für die Verrechnung gilt:
 – ein Mittagessen in Höhe von 1,78 € je Tag.

§ 14
Auskunftspflicht und Datenschutz

(1)  Zur Berechnung der Elternbeiträge werden Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, die Aufnahme und Anmeldedaten der Kinder sowie ent-
sprechende Daten der personensorgeberechtigten Elternteile bzw. des 
Elternteils, bei dem das Kind lebt, erhoben.

(2)  Die Personensorgeberechtigten sind gemäß § 97a SGB VII verpflichtet, 
unverzüglich alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der 
Betreuung des Kindes, vor allem Angaben für die Ermittlung des Eltern-
beitrages (Einkommensnachweise, Wohnort, Anschrift, Angaben zu den 
unterhaltsberechtigten Kindern, Familienstandsänderungen, Änderung 
des Rechtsanspruches u. a.) wahrheitsgemäß und vollständig dem Leis-
tungsverpflichteten gegenüber bekannt zu machen.

(3) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Leistungs-
verpflichteten ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben zur 
Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforderlich ist. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind.

(4) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das 
zweite Kapitel des SGB X (Schutz der Sozialdaten) sowie die damit 
im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen. Der Träger 
gewährleistet, dass die Betroffenen über ihre sich aus der EU-Daten-
schutzverordnung ergebenen Rechte informiert werden.

§ 15 
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 01. März 2020 in Kraft. 

ausgefertigt: 

Biesenthal, den 17.01.2020

 
gez.
Nedlin
Amtsdirektor
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Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport in der Stadt Biesenthal  
(Kultur- und Sportförderrichtlinie) 

Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) in der 
jeweils geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Biesenthal am 30.01.2020 folgende Richtlinie zur Förderung von Kultur und 
Sport in der Stadt Biesenthal beschlossen: 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
(1)  Die Kultur- und Sportangebote leisten einen unverzichtbaren Beitrag 

zum gesellschaftlichen und sozialen Leben in der Stadt Biesenthal und 
steigern die Lebensqualität der Biesenthaler Bürgerinnen und Bürger. 
Die Stadt Biesenthal ist daher bestrebt, die Entwicklung von vielfältigen 
Kultur- und Sportangeboten zu fördern und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, kulturelle, kreative und aktive Betätigungen für unterschied-
liche Zielgruppen zu gewährleisten sowie das Vereinsleben und die Hei-
mat- und Traditionspflege zu beleben und damit die Identifikation der 
Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Heimatstadt zu unterstützen. 

(2)  Die Stadt Biesenthal gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Zu-
wendungen zur Förderung von Kultur- und Sportangeboten. 

(3)  Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf Gewährung von Zuwendungen 
besteht nicht; vielmehr entscheidet die Stadt Biesenthal auf Grund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
Die jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden im jeweiligen 
Haushaltsplan der Stadt Biesenthal festgeschrieben. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
(1)  Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind: 

a)  Lesungen, Lesereihen und andere literarische Veranstaltungen; 
b)  Konzerte, Konzertreihen und andere musikalische Veranstaltungen;
c)  Theater- und Tanzprojekte und andere Projekte aus dem Bereich der 

darstellenden Kunst;
d)  künstlerische Ausstellungen und andere Projekte aus dem Bereich 

der bildenden Kunst;
e)  Projekte aus dem Bereich der Heimat- und Naturpflege, der Brauch-

tumspflege und der Stadtgeschichte; 
f)  Sportveranstaltungen und -projekte; 
g)  Soziokulturprojekte, Medienprojekte. 

(2)  Die Vergabe der Zuwendungen zur Förderung von Kultur- und Sportan-
geboten erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 
a)  Leitbild der Stadt Biesenthal; 
b)  Eignung für Kinder- und Jugendliche; 
c)  Eignung für Seniorinnen und Senioren; 
d)  Eignung für Menschen mit Beeinträchtigungen; 
e)  Stärkung des Ehrenamts; 
f)  Anzahl der Teilnehmer bzw. der Begünstigten im Verhältnis zur be-

antragten Fördersumme; 
g)  Bewahrung und Entwicklung lokaler Traditionen; 
h)  Weiterentwicklung der kulturellen und sportlichen Infrastruktur, För-

derung der Vereinsentwicklung, Vernetzung der Kultur- und Sportak-
tivitäten und Förderung der Zusammenarbeit der Vereine; 

i)  Würdigung besonderer öffentlicher Anlässe;
j)  Öffentlichkeitswirkung der Stadt Biesenthal; 
k)  Pflege internationaler Beziehungen, insbesondere mit Partnerstäd-

ten.
(3)  Nicht zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind: 

a)  Projekte mit kommerziellem Charakter; 
b)  vereinsinterne Veranstaltungen und Feste (z. B. wiederkehrende, er-

kennbar auf einen geschlossenen Personenkreis zielende Projekte);
c)  Veranstaltungen von Parteien, politischen Gruppierungen und auf 

die Vermittlung religiöser oder weltanschaulicher Inhalte ausgerich-
tete Veranstaltungen; 

d)  Aufwendungen für Spenden und Geschenke an Dritte sowie für ver-
einsinterne oder ehrenamtliche Leistungen; 

e)  Investitionen auf privatem Grund und Boden sowie Anschaffungen, 
die in Privatbesitz übergehen;

f)  Speisen und Getränke, wenn sie nicht für das Projektförderziel not-
wendig sind. 

 
3. Zuwendungsempfänger und Zuwendungsvoraussetzungen 
(1)  Nach dieser Richtlinie können Vereine, Vereinigungen, Initiativen und 

Einzelpersonen, die ihren Wirkungskreis in der Stadt Biesenthal haben 
und deren Angebote hauptsächlich auf die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Biesenthal ausgerichtet sind, Zuwendungen erhalten. 

(2)  Die Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, wenn der Antragsteller 
die Bestimmungen dieser Richtlinie anerkennt. Es ist nachzuweisen, 
dass das Projekt bzw. der Verein 
a)  im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Biesenthal liegt; 
b)  mit einem überwiegenden Anteil an ehrenamtlicher Tätigkeit durch-

geführt wird;
c)  für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist. 

(3)  Der Antragsteller muss einen angemessenen Eigenanteil von mindes-
tens 20 Prozent der geplanten Gesamtausgaben ausweisen und sichtbar 
machen, dass die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert ist. 

(4)  Jedem Antragsteller kann grundsätzlich nur ein Antrag pro Jahr bewil-
ligt werden. 

(5)  Vorhaben von Fördervereinen städtischer Einrichtungen können bei der 
Vergabe von Zuwendungen nicht berücksichtigt werden. 

 
4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 
(1)  Zuwendungen werden als Projektförderung oder als institutionelle För-

derung ausgereicht. Die Zuwendungen sind zweckgebunden einzusetzen 
sowie wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

(2)  Die Zuwendungen werden als Teilfinanzierung verwendet, grundsätzlich 
in Gestalt einer Fehlbedarfsfinanzierung. Zugewendet wird der Betrag, 
der die Lücke zwischen den anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben 
einerseits und den Eigenmitteln und sonstigen Einnahmen des Antrag-
stellers andererseits schließt. Die Teilfinanzierung setzt einen Eigenan-
teil des Antragstellers voraus. Der Eigenanteil muss mindestens 20 
Prozent der geplanten Gesamtausgaben betragen. Neben finanziellen 
Mitteln werden auch Arbeitsleistungen, Spenden, Drittmittel und Ein-
trittsgelder als Eigenleistungen anerkannt. 

(3)  Die Höhe der Zuwendungen beträgt maximal 2.000 €. Darüber hinaus 
können herausragende Projekte und Veranstaltungen mit besonders 
starkem Besucheraufkommen, die spätestens bis zum 31. Juli des Vor-
jahres beantragt wurden, mit mehr als 2.000 €, höchstens jedoch bis 
10.000 € im Rahmen von Einzelbeschlüssen gefördert werden. 

(4)  Eine Erhöhung des Zuwendungsbetrages kommt bei einer Erhöhung der 
tatsächlichen Ausgaben nicht in Betracht. Eine Reduzierung der Ausga-
ben bewirkt eine Reduzierung des Zuschusses in gleichem Maße. 

(5)  Im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann die Stadt Biesenthal nach eigenem 
Ermessen den Antragstellern zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Sach- 
(z. B. Überlassung von Räumen, Stellen von Bestuhlung) und Personal-
leistungen (z. B. organisatorische Hilfen) gewähren. 

(6)  Im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt erstellte Veröffentli-
chungen und Werbemittel sind der Stadt Biesenthal mindestens in 
zweifacher Ausführung mit Abschluss des Projektes bzw. bei Vorlage 
des Verwendungsnachweises kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei 
Presseveröffentlichungen und sonstiger Öffentlichkeitsarbeit ist auf die 
Förderung durch die Stadt Biesenthal in geeigneter Weise hinzuweisen. 

(7)  Die Zuwendungsempfänger haben selbständig darauf zu achten, dass 
ihre Veranstaltungen terminlich nicht mit anderen vergleichbaren Veran-
staltungen innerhalb der Stadt Biesenthal konkurrieren bzw. sich nicht 
überschneiden. 
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5. Verfahren 
Die Umsetzung dieser Richtlinie ist als Geschäft der laufenden Verwaltung 
anzusehen. 
 
5.1 Antragsverfahren 
(1)  Die Zuwendung ist schriftlich bis spätestens 28.02. des laufenden Jah-

res beim Amt Biesenthal-Barnim zu beantragen. Später eingehende 
Anträge können nicht berücksichtigt werden. Die Zuwendungen sind 
ausschließlich für den im Antrag bezeichneten Zweck zu verwenden. 

(2)  Das Antragsformular ist über die Homepage des Amtes Biesenthal-Bar-
nim oder der Stadt Biesenthal erhältlich und an das Amt Biesenthal-Bar-
nim, Sachgebiet Kultur/Jugend/Soziales zu senden. 

(3)  Der Antrag ist mit Einnahmen- und Ausgabenplan sowie Sachbegrün-
dung zu versehen. 

 Es ist zu beachten, dass ein Vorhaben nur dann als förderwürdig gilt, 
wenn Einnahmen- und Ausgabenplan inklusive der beantragten Förde-
rung ausgeglichen sind. Zuwendungen, die bei anderen Fördermittelge-
bern beantragt werden, sind unter der Einnahmenseite aufzunehmen. 

(4)  Dem Antrag ist eine Beschreibung des Veranstaltungsinhaltes und ggf. 
ein Ablaufplan beizufügen. 

(5)  Bei erstmaliger Beantragung sind ein aktueller Auszug aus dem Ver-
einsregister sowie die Vereinssatzung einzureichen. 

(6)  Grundsätzlich tritt die Stadt Biesenthal nicht als Veranstalter auf. Ver-
träge sind durch den Antragsteller zu schließen und nicht für oder im 
Namen der Stadt Biesenthal. 

 
5.2 Bewilligungsverfahren 
(1)  Der Haushalts- und Sozialausschuss der Stadt Biesenthal trifft auf der 

Grundlage dieser Richtlinie die Gesamtempfehlung über die Anträge. 
(2)  Die eingereichten Anträge werden gemäß den Bestimmungen der Richt-

linie geprüft. Anträge, die nach der Richtlinie nicht förderfähig sind, 
werden ausgeschlossen. 

(3)  Ausgehend von dem verfügbaren Budget wird den bewerteten Vorhaben 
entsprechend ihrer Rangfolge eine Zuwendung zugeteilt. 

(4)  Die Höhe der Zuwendung ist im Einzelfall abhängig vom Anspruch, Cha-
rakter und von der Wirkung des Projektes bzw. Vereins in Bezug auf 
die unter Punkt 1und 2 der Richtlinie genannten Ziele der Kultur- und 
Sportförderung sowie von der Höhe der verfügbaren Haushaltsmittel. 
Die bewilligte Zuwendungshöhe kann deswegen von der beantragten 
Zuwendungshöhe abweichen. 

(5)  Unter Wahrung des Jährlichkeitsprinzips der Haushaltsmittel wird die 
Zuwendung nur für das laufende Haushaltsjahr genehmigt. Eine Über-
tragung der Mittel in das folgende Haushaltsjahr ist nur in begründeten 
Ausnahmen auf schriftlichen Antrag möglich. 

(6)  Jedem Zuwendungsbescheid auf der Grundlage dieser Richtlinie können 
allgemeine Nebenbestimmungen mit sonstigen Zuwendungsbestim-
mungen beigefügt werden. Insbesondere kann geregelt werden, mit 
welchen speziellen Auflagen der Antragsteller verpflichtet wird, eine 
Änderung der Planungsbedingungen anzuzeigen und eine spätere Er-
folgsmessung und -bewertung zu ermöglichen. 

(7)  Der Antragsteller wird in schriftlicher Form mittels Zuwendungs- bzw. 
Ablehnungsbescheid in Kenntnis gesetzt. 

(8)  Die Änderung des Zuwendungszweckes ist auf schriftlichen Antrag und 
nach Zustimmung durch den Hauptausschuss der Stadt Biesenthal mög-
lich.

5.3 Auszahlungsverfahren 
(1)  Die Zuwendung wird nach Eingang und Prüfung des ordnungsgemäßen 

Verwendungsnachweises ausgezahlt. Darüber hinaus können Zuwen-
dungen in begründeten Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag auch 
als Vorschuss ausgezahlt werden. 

(2)  Die Auszahlung wird grundsätzlich von der Vorlage des ordnungsgemä-
ßen  Verwendungsnachweises über gewährte Zuwendungen entspre-
chend dieser Richtlinie abhängig gemacht. 

(3)  Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes erfolgt keine Auszahlung des 
Zuschusses mehr. 

 
5.4 Verwendungsnachweisverfahren 
(1)  Die Verwendung des Zuschusses ist bis zu dem im Zuwendungsbescheid 

benannten Termin abzurechnen. Der Nachweis über die Verwendung der 
ausgereichten Mittel besteht aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis in Form von Abrechnungs- und Ausgabebelegen 
und hat mit dem dafür vorgesehen Verwendungsnachweisformular zu 
erfolgen. 

(2)  Die Abrechnungsbelege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen An-
gaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den 
Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung sowie den Nachweis 
der Zahlung. 

(3)  Nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises werden die 
Originalbelege über die Zuwendungshöhe mit dem Stempel des Amtes 
Biesenthal-Barnim und dem Vermerk über die Förderung durch die Stadt 
Biesenthal versehen und zurückgesandt. 

(4)  Mit Hilfe der Zuwendung erworbene oder hergestellte Gegenstände ab 
einem Wert ab 150,00 € netto unterliegen einer Zweckbindungsfrist 
und sind zu inventarisieren. 

(5)  Mittel, die nicht für die im Zuwendungsbescheid bestimmten Ausga-
ben verwendet wurden, nicht verbrauchte Mittel und Beträge, die nicht 
durch ordentliche Rechnungen belegbar sind, sind zuzüglich Zinsen ge-
mäß § 49a VwVfGBbG zu erstatten. 

(6)  Der Empfänger von Zuwendungen hat die Abrechnungsbelege fünf Jah-
re, gerechnet vom Ablauf des Jahres der Bewilligung, für eventuelle 
Prüfungen aufzubewahren. 

 
6. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Richtlinie zur Förderung kultureller Maßnahmen, Projekte und 
Einrichtungen in der Stadt Biesenthal vom 05.12.2014 außer Kraft. 

Biesenthal, den 31.01.2020 
 

gez.
Nedlin 
Amtsdirektor
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Richtlinie zur Förderung von Kultur, Sport und Heimatpflege in der Gemeinde Rüdnitz 

Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286) in der 
jeweils geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüd-
nitz am 16. Januar 2020 folgende Richtlinie zur Förderung von Kultur, Sport 
und Heimatpflege in der Gemeinde Rüdnitz beschlossen: 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
(1)  Die Angebote im Bereich Kultur, Sport und Heimatpflege leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen und sozialen Leben in 
der Gemeinde Rüdnitz und steigern die Lebensqualität der Rüdnitzer 
Bürgerinnen und Bürger. Die Gemeinde Rüdnitz ist daher bestrebt, die 
Entwicklung von vielfältigen Angeboten zu fördern und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen, kulturelle, kreative und aktive Betätigungen 
für unterschiedliche Zielgruppen zu gewährleisten sowie das Vereinsle-
ben und die Heimat- und Traditionspflege zu beleben und damit die 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Heimatgemeinde 
zu unterstützen. 

(2)  Die Gemeinde Rüdnitz gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Zuwendungen zur Förderung von Kultur, Sport und Heimatpflege. 

(3)  Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf Gewährung von Zuwendungen 
besteht nicht; vielmehr entscheidet die Gemeinde Rüdnitz auf Grund 
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel. Die jährlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden im 
jeweiligen Haushaltsplan der Gemeinde Rüdnitz festgeschrieben. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
(1)  Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind: 

a)  Vorhaben, die dem Gemeinwohl der Gemeinde Rüdnitz dienen;
b)  Vorhaben, die zur Entwicklung der kulturellen Infrastruktur beitra-

gen; 
c)  Vorhaben, die dem Vereinsgedanken Rechnung tragen;
d)  Lesungen, Lesereihen und andere literarische Veranstaltungen; 
e)  Konzerte, Konzertreihen und andere musikalische Veranstaltungen;
f)  Theater- und Tanzprojekte und andere Projekte aus dem Bereich der 

darstellenden Kunst;
g)  künstlerische Ausstellungen und andere Projekte aus dem Bereich 

der bildenden Kunst;
h)  Projekte aus dem Bereich der Heimat- und Naturpflege, der Brauch-

tumspflege und der Gemeindegeschichte; 
i)  Sportveranstaltungen und -projekte; 
j)  Soziokulturprojekte, Medienprojekte. 

(2)  Die Vergabe der Zuwendungen zur Förderung von Kultur, Sport und Hei-
matpflege erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 
a)  Leitbild der Gemeinde Rüdnitz; 
b)  Eignung für Kinder- und Jugendliche; 
c)  Eignung für Seniorinnen und Senioren; 
d)  Eignung für Menschen mit Beeinträchtigungen; 
e)  Stärkung des Ehrenamts; 
f)  Bewahrung und Entwicklung lokaler Traditionen; 
g)  Weiterentwicklung der kulturellen und sportlichen Infrastruktur, För-

derung der Vereinsentwicklung, Vernetzung der Kultur- und Sportak-
tivitäten und Förderung der Zusammenarbeit der Vereine; 

h)  Würdigung besonderer öffentlicher Anlässe;
i)  Öffentlichkeitswirkung der Gemeinde Rüdnitz; 
j)  Pflege internationaler Beziehungen.

(3)  Nicht zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind: 
a)  vereinsinterne Veranstaltungen und Feste;
b)  Veranstaltungen von Parteien, politischen Gruppierungen und auf 

die Vermittlung religiöser oder weltanschaulicher Inhalte ausgerich-
tete Veranstaltungen; 

c)  Aufwendungen für Spenden und Geschenke an Dritte sowie für ver-
einsinterne oder ehrenamtliche Leistungen; 

d)  Investitionen auf privatem Grund und Boden sowie Anschaffungen, 
die in Privatbesitz übergehen;

e)  Speisen und Getränke, soweit es sich nicht um Bewirtungskosten 
handelt. 

 
3. Zuwendungsempfänger und Zuwendungsvoraussetzungen 
(1)  Nach dieser Richtlinie können Vereine, Vereinigungen, Initiativen und 

Einzelpersonen, die ihren Wirkungskreis in der Gemeinde Rüdnitz haben 
und deren Angebote hauptsächlich auf die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Rüdnitz ausgerichtet sind, Zuwendungen erhalten. 

(2)  Die Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, wenn der Antragsteller 
die Bestimmungen dieser Richtlinie anerkennt. Es ist nachzuweisen, 
dass das Projekt bzw. der Verein 
a)  im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rüdnitz 

liegt; 
b)  mit einem Anteil an ehrenamtlicher Tätigkeit durchgeführt wird;
c)  grundsätzlich für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist. 

(3)  Der Antragsteller muss einen angemessenen Eigenanteil von mindes-
tens 10 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ausweisen 
und sichtbar machen, dass die Gesamtfinanzierung des Projektes gesi-
chert ist. 

(4)  Vorhaben von Fördervereinen gemeindlicher Einrichtungen können bei 
der Vergabe von Zuwendungen nicht berücksichtigt werden. 

 
4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 
(1)  Zuwendungen werden als Projektförderung oder als institutionelle För-

derung ausgereicht. Die Zuwendungen sind zweckgebunden einzusetzen 
sowie wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

(2)  Die Zuwendungen werden als Teilfinanzierung verwendet. Grundsätzlich 
erfolgt eine Festbetragsfinanzierung. Die Teilfinanzierung setzt einen 
Eigenanteil des Antragstellers voraus. Neben finanziellen Mitteln wer-
den auch Arbeitsleistungen (Bemessungsgrundlage: bis zu 6 Stunden 
25,00 €, über 6 Stunden 50,00 €), Spenden und Eintrittsgelder als Ei-
genleistungen anerkannt. 

(3)  Die Höhe der Zuwendungen je Antrag beträgt maximal 1.000,00 €. Pro-
jekte mit einem Zuschussbedarf über 1.000,00 € müssen bis spätestens 
31. Juli des Vorjahres beantragt werden, um im Rahmen der jährlichen 
Haushaltsplanung Berücksichtigung finden zu können.

(4)  Im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann die Gemeinde Rüdnitz nach eige-
nem Ermessen den Antragstellern zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch 
Sach- (z. B. Überlassung von Räumen, Stellen von Bestuhlung u. ä.) und 
Personalleistungen (z. B. organisatorische Hilfen) gewähren. 

(5)  Im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt erstellte Veröffentli-
chungen und Werbemittel sind der Gemeinde Rüdnitz mindestens in 
zweifacher Ausführung mit Abschluss des Projektes bzw. bei Vorlage 
des Verwendungsnachweises kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei 
Presseveröffentlichungen und sonstiger Öffentlichkeitsarbeit ist auf die 
Förderung durch die Gemeinde Rüdnitz in geeigneter Weise hinzuwei-
sen.

(6)  Die Zuwendungsempfänger haben selbständig darauf zu achten, dass 
ihre Veranstaltungen terminlich nicht mit anderen vergleichbaren Ver-
anstaltungen innerhalb der Gemeinde Rüdnitz konkurrieren. 

5. Antragsverfahren 
(1)  Die Zuwendung ist schriftlich bis spätestens 31.03. des laufenden Jah-

res beim Amt Biesenthal-Barnim zu beantragen. Später eingehende 
Anträge können nicht berücksichtigt werden. Die Zuwendungen sind 
ausschließlich für den im Antrag bezeichneten Zweck zu verwenden. 

(2)  Das Antragsformular ist über die Homepage des Amtes Biesenthal-Bar-
nim oder der Gemeinde Rüdnitz erhältlich und an das Amt Biesen thal-
Barnim, Sachgebiet Kultur/Jugend/Soziales zu senden. 

(3)  Der Antrag ist mit Einnahmen- und Ausgabenplan sowie Sachbegrün-
dung zu versehen. 
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 Es ist zu beachten, dass ein Vorhaben nur dann als förderwürdig gilt, 
wenn Einnahmen- und Ausgabenplan inklusive der beantragten Förde-
rung ausgeglichen sind. Zuwendungen, die bei anderen Fördermittelge-
bern beantragt werden, sind unter der Einnahmenseite aufzunehmen. 

(4)  Dem Antrag ist eine Beschreibung des Veranstaltungsinhaltes beizufü-
gen. 

(5)  Bei erstmaliger Beantragung durch eingetragene Vereine sind ein aktu-
eller Auszug aus dem Vereinsregister sowie die Vereinssatzung einzu-
reichen. 

(6)  Grundsätzlich tritt die Gemeinde Rüdnitz nicht als Veranstalter auf, 
wenn die Veranstaltung nach dieser Richtlinie gefördert werden soll. 
Verträge sind durch den Antragsteller zu schließen und nicht für oder 
im Namen der Gemeinde Rüdnitz. 

6. Bewilligungsverfahren 
(1)  Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeinde Rüdnitz trifft auf der 

Grundlage dieser Richtlinie die Gesamtempfehlung über die Anträge. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz entscheidet über die 
Gewährung der Zuwendung.

(2)  Die eingereichten Anträge werden gemäß den Bestimmungen der Richt-
linie geprüft. Anträge, die nach der Richtlinie nicht förderfähig sind, 
werden ausgeschlossen. 

(3)  Die Höhe der Zuwendung ist im Einzelfall abhängig vom Anspruch, Cha-
rakter und von der Wirkung des Projektes bzw. Vereins in Bezug auf 
die unter Punkt 1und 2 der Richtlinie genannten Ziele der Förderung 
sowie von der Höhe der verfügbaren Haushaltsmittel. Die bewilligte Zu-
wendungshöhe kann deswegen von der beantragten Zuwendungshöhe 
abweichen. 

(4)  Unter Wahrung des Jährlichkeitsprinzips der Haushaltsmittel wird die 
Zuwendung nur für das laufende Haushaltsjahr genehmigt. Eine Über-
tragung der Mittel in das folgende Haushaltsjahr ist nur in begründeten 
Ausnahmen auf schriftlichem Antrag möglich. 

(5)  Jedem Zuwendungsbescheid auf der Grundlage dieser Richtlinie können 
allgemeine Nebenbestimmungen mit sonstigen Zuwendungsbestim-
mungen beigefügt werden. Insbesondere kann geregelt werden, mit 
welchen speziellen Auflagen der Antragsteller verpflichtet wird, eine 
Änderung der Planungsbedingungen anzuzeigen und eine spätere Er-
folgsmessung und -bewertung zu ermöglichen. 

(6)  Der Antragsteller wird in schriftlicher Form mittels Zuwendungs- bzw. 
Ablehnungsbescheid in Kenntnis gesetzt. 

(7)  Die Änderung des Zuwendungszweckes ist auf schriftlichen Antrag und 
nach Zustimmung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
möglich.

7. Auszahlungsverfahren 
(1)  Die Zuwendung wird nach Eingang und Prüfung des ordnungsgemäßen 

Verwendungsnachweises ausgezahlt. Darüber hinaus können Zuwen-
dungen in begründeten Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag auch 
als Vorschuss ausgezahlt werden. 

(2)  Die Auszahlung wird grundsätzlich von der Vorlage des ordnungsgemä-
ßen Verwendungsnachweises über gewährte Zuwendungen entspre-
chend dieser Richtlinie abhängig gemacht. Eine Auszahlung kann auch 
bis zur ordnungsgemäßen Abrechnung von vorangegangen Projekten 
verweigert werden. 

(3)  Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes erfolgt keine Auszahlung des 
Zuschusses mehr. 

(4)  Eine Abtretung der Zuwendung an Dritte ist nicht zulässig. 
 
8. Verwendungsnachweisverfahren 
(1)  Die Verwendung des Zuschusses ist bis zu dem im Zuwendungsbescheid 

benannten Termin abzurechnen. Der Nachweis über die Verwendung der 
ausgereichten Mittel besteht aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis in Form von Abrechnungs- und Ausgabebelegen 
und hat mit dem dafür vorgesehen Verwendungsnachweisformular zu 
erfolgen. 

(2)  Die Abrechnungsbelege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen An-
gaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den 
Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung sowie den Nachweis 
der Zahlung. 

(3)  Nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises werden die 
Originalbelege über die Zuwendungshöhe mit dem Stempel des Amtes 
Biesenthal-Barnim und dem Vermerk über die Förderung durch die Ge-
meinde Rüdnitz versehen und zurückgesandt. 

(4)  Mit Hilfe der Zuwendung erworbene Wirtschaftsgüter ab einem Wert 
von 250,00 € netto unterliegen einer Zweckbindungsfrist und sind zu 
inventarisieren. 

(5)  Soweit Vorschüsse gewährt wurden, sind Mittel, die nicht für die im 
Zuwendungsbescheid bestimmten Ausgaben verwendet wurden, nicht 
verbrauchte Mittel und Beträge, die nicht durch ordentliche Rechnungen 
belegbar sind, zuzüglich Zinsen gemäß § 49a VwVfGBbG zu erstatten. 

(6)  Der Empfänger von Zuwendungen hat die Abrechnungsbelege fünf Jah-
re, gerechnet vom Ablauf des Jahres der Bewilligung, für eventuelle 
Prüfungen aufzubewahren. 

 
9. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Richtlinie zur Förderung kultureller Maßnahmen, Projekte und 
Einrichtungen in der Gemeinde Rüdnitz vom 13.11.2014 außer Kraft. 
 

Biesenthal, den 17.01.2020
 

gez.
Nedlin 
Amtsdirektor 
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1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat in ihrer Sitzung 
am 31.01.2020 folgende 1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Marienwerder beschlossen:

Art. 1
Änderung der Geschäftsordnung

§ 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13
Sitzungen

(1)  Auf die Sitzungen der Ortsbeiräte und Ausschüsse finden die für die 
Sitzungen der Gemeindevertretung geltenden Vorschriften dieser Ge-
schäftsordnung entsprechende Anwendung, soweit nicht nachfolgend 
etwas anderes bestimmt ist. 

(2)  Abweichend von § 2 Absatz 3 muss die Ladung/Tagesordnung den Mit-
gliedern der beratenden Ausschüsse 5 Wochentage vor der Ausschuss-
sitzung vorliegen.

(3)  Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen 
der Ausschüsse durch den Amtsdirektor in geeigneter Weise unterrich-
tet werden. 

(4)  Erfolgt die Unterrichtung entsprechend § 3 Absatz 1 (Nichtteilnahme 
oder Teilnahme nicht von Beginn an oder Teilnahme nicht zu einzelnen 
Gegenständen) erst nach der Zurverfügungstellung der Einladung, so 
hat das verhinderte Mitglied in den Fällen des § 3 Absatz 1 Nummer 1 
die ihm vorliegenden Sitzungsunterlagen und in den Fällen des § 3 Ab-
satz 1 Nummer 2 die ihm zu dem betreffenden Gegenstand vorliegenden 
Sitzungsunterlagen gleichzeitig seinem Stellvertreter zur Verfügung zu 
stellen. 

(5)  Die Bestimmungen über die Höchstredezeit (§ 5 Absatz 5) gelten nicht 
für Ausschüsse.“

Art. 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderung zur Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung hier-
über in Kraft. 

Biesenthal, den 31.01.2020

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal vom 30. Januar 2020

Beschluss Nr. 1/2020
Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport in der Stadt Biesenthal 
(Kultur- und Sportförderrichtlinie)
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt die 
Richtlinie zur Förderung von Kultur und Sport in der Stadt Biesenthal (Kultur- 
und Sportförderrichtlinie) in der vorliegenden Form.
Der Amtsdirektor wird beauftragt danach zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2020
Wirtschaftsgebäude SV Biesenthal 90 e. V. – Vergabe Vermessungs-
leistungen
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1. Der Firma Vermessungsbüro Kühne, Schlossgutsiedlung 2 in 

16241 Schorfheide OT Finowfurt wird der Auftrag für die „Vermes-
sungsleistung bzgl. der Objektplanung des Wirtschaftsgebäudes 
SV Biesenthal 90 e. V.“ in Höhe von 1.261,40 € (Brutto) erteilt

2. Der Sperrvermerk der Buchungsstelle 42.4.01/0495.785100 wird aufge-
hoben.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt in die-
sem Sinne für die Stadt Biesenthal zu handeln

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 3/2020
Wirtschaftsgebäude SV Biesenthal 90 e. V. – Vergabe Baugrund-
erkundung
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1. Der Firma HPC AG in 15370, Fredersdorf, Dieselstraße 16 mit dem wirt-

schaftlichsten Angebot, ist der Auftrag für die „Baugrunderkundung des 
Wirtschaftsgebäudes SV Biesenthal 90 e. V.“ in Höhe von 1.223,32 € 
(Brutto) zu erteilen

2. Der Sperrvermerk der Buchungsstelle 42.4.01/0495.785100 wird aufge-
hoben.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt in die-
sem Sinne für die Stadt Biesenthal zu handeln

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 4/2020
Errichtung von Windkraftanlagen im Windeignungsgebiet Nr. 44
Beschlusstext:
Die Stadt erteilt der Errichtung von Windkraftanlagen im Windeignungsge-
biet Nr. 44 Prenden kein Einvernehmen. Aufgrund drängender naturschutz-
relevanter Belange wird die Versagung des Einvernehmens für 4 Jahre auf-
rechterhalten.
– Beschluss abgelehnt

Beschluss Nr. 5/2020
Infrastruktur dem Wachstum anpassen
Beschlusstext:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, bis 

zur Beschlussfassung des bereits in Auftrag gegebenen Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK), keine weiteren Baugebiete in der 
Stadt Biesenthal durch Aufstellung neuer Bebauungspläne auszuwei-
sen.

2.  Unmittelbar nach Abschluss des INSEK-Verfahrens ist der Flächennut-
zungsplan der Stadt Biesenthal zu überarbeiten bzw. den Gegebenhei-
ten in Teilen anzupassen. 

– Beschluss angenommen
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Beschluss Nr. 6/2020
Bebauungsplan „Wohnpark am Kolterpfuhl“
– Kenntnisnahme des Auswertungsmaterials zum Vorentwurf
– Billigung der Entwurfsplanung
– Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1.  Das Auswertungsmaterial zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 

„Wohnpark am Kolterpfuhl“, Stand August 2019, wird zur Kenntnis ge-
nommen.

2.  Der Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnpark am Kolterpfuhl“ in der ge-
änderten Fassung vom Dezember 2019, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A und B) sowie Begründung mit Umweltbericht, wird gebilligt (AN-
LAGE).

3.  Der Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnpark am Kolterpfuhl“ ist mit Be-
gründung und Umweltbericht gem. § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen. 
Gleichzeitig soll gem. § 4 (2) BauGB die Einholung der Stellungnahmen 
der Behörden, Nachbargemeinden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange zur Entwurfsplanung erfolgen.

4.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 7/2020
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Stadt Biesenthal und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruch-
nahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen in den 
Kindertagesstätten in der Stadt Biesenthal
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1. unter Aufhebung des Beschlusses N 52/2019 vom 07.11.2019 die Sat-

zung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der Stadt 
Biesenthal und die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 
von Kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen in den Kindertages-
stätten in der Stadt Biesenthal in geänderter Version zum 01.März 2020.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 8/2020
Verjüngung/Pflanzung im Stadtwald Biesenthal im Frühjahr 2020
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, den Zu-
schlag für die Verjüngung/Pflanzung 2020 im Biesenthaler Stadtwald an die 

Fa. Forst- und Landschaftspflegearbeiten Ralf Schönberg
Menzer Straße 3
16775 Gransee

zum Angebotspreis von 54.029,60 € zu erteilen. 
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Namen 
der Stadt Biesenthal zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 9/2020
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag „Neu-
bau eines Wohnhauses mit 3 Wohneinheiten sowie einer Doppelga-
rage“ Gemarkung: Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1242, Bahnhofstraße
hier: Anhörung der Gemeinde gem. § 71 (2) BbgBO – Ersetzung des 
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:

1.  Zu dem Bauantrag „Neubau eines Wohnhauses mit 3 Wohneinheiten 
sowie einer Doppelgarage“ Gemarkung: Biesenthal, Flur 7, Flurstück 
1242, Bahnhofstraße wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB erteilt.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss abgelehnt

Beschluss Nr. 10/2020
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag 
„Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 WE“ Gemarkung: Bie-
senthal, Flur 7, Flurstück 1283, Bahnhofstraße 58b
hier: Anhörung der Gemeinde gem. § 71 (2) BbgBO – Ersetzung des 
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB
Beschlusstext
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
1. Zu dem Bauantrag „Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 WE“ 

Gemarkung: Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1283, Bahnhofstraße 58b wird 
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss abgelehnt

Beschluss Nr. 11/2020
Ausbau des Friedhofsweges
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung Biesenthal beschließt:
1. den Ausbau des Friedhofsweges entsprechend der vorgestellten Ent-

wurfsplanung
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt alle 

erforderlichen Schritte zur Realisierung einzuleiten.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 12/2020
Stellplatzsatzung
Die Beschlussfassung wurde vertagt.

Beschluss Nr. 13/2020
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Biesenthal
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt die 
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der vor-
liegenden Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 11.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00 – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadtverordneten der Stadt Biesenthal  
vom 16. Januar 2020

Beschluss Nr. H 1/2020
Klarstellung zur Beschlussvorlage NH 17/2019
(Abschluss eines Werkvertrages zum Winterdienst auf den Gehwe-
gen, Überwegen, Querungshilfen und den Bushaltestellen der Stadt 
Biesenthal)
Beschlusstext:
1. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Biesenthal beschließt die Fortführung eines jährlich kündbaren Rah-
menvertrages zum Winterdienst von Bushaltestellen, Gehwegen und 
Überwegen, mit der

 Firma: Hausmeisterservice Heiko Mrugowski
 Prendener Weg 13, 16359 Biesenthal
 mit einem Auftragswert in Höhe von jährlich 5.569,20 €. 
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Stadt Biesenthal zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. H 2/2020
Vergabe der Bauleistungen zum Ersatzneubau der Pöhlitzbrücke 
gemäß Genehmigungsplanung vom 30.09.2019 und Ausschreibung 
vom 18.11.2019
Beschlusstext
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal 
beschließt: 
1. Die Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Berliner Straße 7d, 

16727 Velten als wirtschaftlichsten Bieter mit den Bau-Losen I, II, und III 
mit dem Ersatzneubau der Pöhlitzbrücke zu beauftragen.

2. Die notwendigen finanziellen Mittel zur Realisierung der Baumaßnahme 
werden im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung zur Verfügung ge-
stellt. 

3. Das 1. Nebenangebot nach eingehender Prüfung und Befürwortung 
durch den Prüfstatiker zu beauftragen.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln. 

– Beschluss angenommen

Beschlussvorlage Nr. H 5/2020
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag „Neu-
bau eines Wohnhauses mit 3 Wohneinheiten sowie einer Doppelga-

rage“ Gemarkung: Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1242, Bahnhofstraße 
hier: Anhörung der Gemeinde gem. § 71 (2) BbgBO – Ersetzung des 
gemeindlichen Einvernehmens
nach § 36 Abs.2 Satz 3 BauGB
– Beschluss vertagt –

Beratung und Beschluss zur Beschlussvorlage Nr. H 6/2020
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag
„Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 WE“
Gemarkung: Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1283, Bahnhofstraße 58b
hier: Anhörung der Gemeinde gem. § 71 (2) BbgBO – Ersetzung des 
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs.2 Satz 3 BauGB
– Beschluss vertagt –

NÖ

Beschluss Nr. H 3/2020
Grundstückserwerb Gemarkung Biesenthal
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. H 4/2020
Grundstücksveräußerung Gemarkung Biesenthal
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00 – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin vom 20. Januar 2020

Beschluss-Nr. 1/2020
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Gemeinde Breydin und die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen 
in der Kindertagesstätte in der Gemeinde Breydin
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt;
1. unter Aufhebung des Beschlusses N 21/2019 vom 18.11.2019 die
 Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in 

der Gemeinde Breydin und die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Kommunalen Kindertagesbetreuungsleis-
tungen in  der Kindertagesstätte in der Gemeinde Breydin in der 
vorliegenden Version zum 01. März 2020

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die-
Gemeinde Breydin zu handeln.

– einstimmig angenommen –

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 30. Januar 2020

Beschluss Nr. 1/2020
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Gemeinde Marienwerder und die Erhebung von Gebühren für die In-
anspruchnahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen 
in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Marienwerder
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt;
1. unter Aufhebung des Beschlusses N 34/2019 vom 28.11.2019 die
 Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in 

der Gemeinde Marienwerder  und die Erhebung von Gebühren 
für die Inanspruchnahme von kommunalen Kindertagesbetreu-
ungsleistungen in  den Kindertagesstätten in der Gemeinde Ma-
rienwerder in der vorliegenden Version zum 01. März 2020.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 
Gemeinde Marienwerder zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2020
1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Marienwerder
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 1. Än-
derung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mari-
enwerder vom 15. August 2019 in der als Anlage beigefügten vorliegenden 
Form.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 3/2020
Beschaffung eines Anhängers für die Gemeindearbeiter
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Marienwerder beschließt:
1. Die Anschaffung eines Dreiseitenkippers von der Firma KFL Service 

GmbH, Eberswalder Str. 6, 16775 Löwenberger Land, zum Angebotspreis 
von 6.671,14 €.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen der Gemeinde Marienwerder alle notwendigen Schritte einzu-
leiten.

– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 13. Januar 2020

Beschluss Nr. 1/2020
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Gemeinde Melchow und die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen in 
der Kindertagesstätte in der Gemeinde Melchow
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt;
1. unter Aufhebung des Beschlusses N 23/2019 vom 11.11.2019 die
 Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in 

der Gemeinde Melchow und die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Kommunalen Kindertagesbetreuungsleis-
tungen in der Kindertagesstätte in der Gemeinde Melchow in 
der überarbeiteten Version zum 01. März 2020

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 
Gemeinde Melchow zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2020
Vergabe von Reinigungsleistungen in der Kita „Zu den 7 Bergen“
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt:
1. Der Auftrag zur Reinigung des Kitagebäudes „Zu den 7 Bergen“ in der 

Finower Str. 2 in Melchow wird ab dem 1.3.2020 an die
 Firma Haus- und Fensterreinigung Stephan Reiche, Pappelal-

lee 4, 16359 Biesenthal
 zum Auftragswert in Höhe von ca. 1.632 EUR monatlich vergeben. 

2. Die überplanmäßigen Mehraufwendungen werden aus Kassenmitteln 
zur Verfügung gestellt. 

3.. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Melchow zu handeln und alle erforderlichen Schritte 
zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz vom 16. Januar 2020

Beschluss Nr. 4/2020
Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in der 
Gemeinde Rüdnitz und die Erhebung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme von kommunalen Kindertagesbetreuungsleistungen 
in der Kindertagesstätte in der Gemeinde Rüdnitz
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt;
1. unter Aufhebung des Beschlusses N 28/2019 vom 14.11.2019 die
 Satzung über die Bereitstellung von Tagesbetreuungsplätzen in 

der Gemeinde Rüdnitz und die Erhebung von Gebühren für die 
Inanspruchnahme von Kommunalen Kindertagesbetreuungsleis-
tungen in  der Kindertagesstätte in der Gemeinde Rüdnitz  in der 
überarbeiteten Version zum 01. März 2020.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 1/2020
Bezuschussung der Fahrtkosten für den Bustransfer für die Betreu-
ung der Kinder während der Winter- und Herbstferien im Hort der 
Grundschule Grüntal
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt, die Fahrt-

kosten für den Bustransfer von Rüdnitz nach Sydower Fließ  (Hort der 
Grundschule) und zurück  auch während der Winter- und Herbstferien 
zu bezuschussen.

2.  Von den Eltern ist, genau wie in den Sommerferien, ein Eigenanteil von 
2,– Euro je Tag/10,– Euro je Woche zu zahlen.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2020
Beschluss der Richtlinie zur Förderung von Kultur, Sport und Heimat-
pflege in der Gemeinde Rüdnitz
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt die Richtlinie zur 
Förderung von Kultur, Sport und Heimatpflege in der Gemeinde Rüdnitz in 
der vorliegenden Form.

Der Amtsdirektor wird beauftragt, danach zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 6/2020
3. Änderung der Haus- und Benutzerordnung für die Begegnungs-
stätte Rüdnitz und das Gemeindezentrum Albertshof
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung Rüdnitz beschließt die 3. Änderung der 

Haus- und Benutzerordnung für die Begegnungsstätte Rüdnitz und das 
Gemeindezentrum Albertshof vom 03.11.2016 (zuletzt geändert am 
12.09.2019) durch Aufnahme eines neuen Absatz 1b in § 2 (Überlas-
sung) in der folgenden Form:

 „Abweichend von § 1 Abs. 3 Satz 2 kann eine gewerbliche Nutzung im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn dies im Interesse der Gemeinde 
liegt. Hierüber entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung der Ge-
meindevertretung.“

2.  Der Amtsdirektor wird beauftragt, diese Änderung bekanntzumachen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2020
Abberufung eines sachkundigen Einwohners des Kultur- und Sozi-
alausschusses
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt, den sach-

kundigen Einwohner, 
 Herrn Richard McLean,
 aus dem Kultur- und Sozialausschuss der Gemeinde Rüdnitz abzuberu-

fen.
2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln. 
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 3/2020
Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Kultur- und Sozi-
alausschuss
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beruft
 Herrn Olaf Weichert
 als sachkundigen Einwohner in den Kultur- und Sozialausschuss der 

Gemeinde Rüdnitz.
2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 19. Dezember 2019

Beschluss Nr. N 32/2019
Wirtschafts- und Instandhaltungsplan 2020 der Immoversa GmbH
Beschlusstext:
1.) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ erteilt dem Wirt-

schafts- und Instandhaltungsplan 2020 der Immoversa GmbH für die 
verwalteten Objekte der Gemeinde Sydower Fließ die Zustimmung.

2.) Der Amtsdirektor wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zu veran-
lassen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. N 34/2019
Schulcampus, Mensa – Akustikmaßnahmen, Vergabe von Bauleis-
tungen
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. die Bauarbeiten der Fa. Bauservice Kasch, Heinrich-Rau-Straße 4, 16816 

Neuruppin
 mit dem wirtschaftlichsten Angebot den Auftrag für die „Akustikarbei-

ten“ 
 in Höhe von 13.486,86 € (Brutto) zu erteilen
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, in die-

sem Sinne für die Gemeinde Sydower Fließ zu handeln
– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. N 33/2019
Vermietung des Saals der ehemaligen Gaststätte „Zur Linde“
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ vom 30. Januar 2020

Beschluss Nr. 2/2020
Beantragung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in 
Grüntal auf der Dorfstraße
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. die Beantragung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in der 

Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf der Dorfstraße der Gemeinde Sy-
dower Fließ im Ortsteil Grüntal von der Dorfstraße 41 (Schloss Grüntal) 
bis einschließlich Kreuzungsbereich Sydow Richtung Biesenthal bis Bie-
senthaler Str. 5 und Richtung Tempelfelde bis Buswendeschleife Höhe 
Kirche Sydow.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ alle notwendigen Schritt einzuleiten.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 4/2020
Festlegung der Anzahl und Wahl der Stellvertreter des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt die 

Wahl von 1 Stellvertreter für die ehrenamtliche Bürgermeisterin.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ stellt fest, dass 

aus ihrer Mitte zum 1. Stellvertreter der ehrenamtlichen Bürgermeiste-
rin der Gemeinde Sydower Fließ Herr Stefan Seemke gewählt wurde.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2020
1. Änderung der Benutzerordnung für den öffentlichen Spielplatz auf 
dem Gelände der Grundschule Grüntal vom 07.09.2017
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt die 

1. Änderung der Benutzerordnung für den öffentlichen Spielplatz auf 
dem Gelände der Grundschule Grüntal in der Zeit vom 01. Oktober eines 
jeden Jahres bis zum 30. April des Folgejahres.

2. Der Amtsdirektor wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zu veran-
lassen.

– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 1/2020
Personalentscheidung in der Kindereinrichtung in Grüntal
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 6/2020
Zwangsversteigerung Gemarkung Grüntal
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 7/2020
Aufhebung und Neufassung des Beschlusses Nr. N 14/2019
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 25.02.2020

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
Montag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00  – 12.00 Uhr,  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00  – 12.00 Uhr,  13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – Zimmer 205 
eingesehen werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Rüdnitz

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Landrat des Landkreises Barnim die Neufassung der Verbandssatzung des WAV „Panke/Finow“ vom 22.05.2019 im 
Amtsblatt für den Landkreis Barnim Nr. 15/2019 vom 20.09.2019 öffentlich bekannt gemacht hat.

gez. André Nedlin
Amtsdirektor Biesenthal-Barnim

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Sydower Fließ

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Landrat des Landkreises Barnim die Neufassung der Verbandssatzung des WAV „Panke/Finow“ vom 22.05.2019 im 
Amtsblatt für den Landkreis Barnim Nr. 15/2019 vom 20.09.2019 öffentlich bekannt gemacht hat.

gez. André Nedlin
Amtsdirektor Biesenthal-Barnim

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Biesenthal

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Landrat des Landkreises Barnim die Neufassung der Verbandssatzung des WAV „Panke/Finow“ vom 22.05.2019 im 
Amtsblatt für den Landkreis Barnim Nr. 15/2019 vom 20.09.2019 öffentlich bekannt gemacht hat.

gez. André Nedlin
Amtsdirektor Biesenthal-Barnim

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes Region Finowkanal

Hinweis auf die Bekanntmachung der Verbandssatzung  
des Zweckverbandes Region Finowkanal im Amtsblatt für Brandenburg

Im Amtsblatt für Brandenburg, 31. Jahrgang, Nr. 6, erfolgte am 12. Februar 
2020 die Bekanntmachung der Verbandsatzung des Zweckverbandes Region 
Finowkanal durch das Ministerium des Innern und für Kommunales des Lan-
des Brandenburg, Geschäftszeichen 33-347-21 vom 21. Januar 2020.

Auf diese Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) hin-
gewiesen.

Biesenthal, den 13.02.2020

gez. Nedlin
Amtsdirektor



| 38 | 25. Februar 2020 | Nr. 2 | Woche 9 AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

IMPRESSUM Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim

Herausgeber Amt Biesenthal-Barnim
 Der Amtsdirektor
 Berliner Str. 1 
 16359 Biesenthal
 Tel. (0 33 37) 45 99 23 
 buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de
Redaktion Amt Biesenthal-Barnim, 
 Der Amtsdirektor
 Berliner Straße 1 
 16359 Biesenthal
 Tel. (0 33 37) 45 99 23 
 Fax (0 33 37) 45 99 40
 buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de
Verlag, Anzeigen, Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH
Druck Panoramastraße 1
 10178 Berlin
 Tel. (030) 28 09 93 45
 Fax (030) 57 79 58 18, 
 E-Mail: redaktion@heimatblatt.de
 www.heimatblatt.de
Anzeigenannahme  Wolfgang Beck
 Tel. (0 33 37) 45 10 20, 
 E-Mail: amtsblatt@gmx.de

Die Inhalte des Amstblattes für das Amt Biesenthal-Barnim wurden mit 
größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktuali-
tät der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Keine 
Haftung wird übernommen für unverlangt eingesandte Manuskripte, 
Zeichnungen, Fotos etc. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt die des Herausgebers 
oder der Redaktion. Die Redaktion geht davon aus, dass zugesandte Fotos 
und Bilder frei von Rechten Dritter sind und keine Urheberrechte oder Per-
sönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Die rechtliche Verantwortung hierfür 
liegt allein beim Autor.

Bezugsmöglichkeiten
Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf in ausreichender Auflage und wird 
kostenlos an die erreichbaren Haushalte im Amtsbereich verteilt. 

Ein Rechtsanspruch auf Erhalt besteht nicht! 
Abonnements bzw. Nachbestellungen, auch außerhalb des Verbreitungs-
gebietes, sind zum jeweils gültigen Abo- bzw. Postbezugspreis beim 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Panoramastraße 1, 10178 Berlin 
möglich. 
Nach Verfügbarkeit ist das Amtsblatt auch im Foyer der Amtsverwaltung 
Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, oder im Gebäude Plottkeallee 5 
erhältlich.

— ENDE DES AMTLICHEN TEILS —

— Ende der öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes Region Finowkanal —

Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung  
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Finowkanal

Am Freitag, den 20. März 2020, findet um 10.00 Uhr im Plenarsaal der 
Kreisverwaltung des Landkreises Barnim, Paul-Wunderlich-Haus, 16225 
Eberswalde, Am Markt 1, die 1. Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Region Finowkanal statt. Die Zweckverbandsversammlung ist öffentlich. 
 
T A G E S O R D N U N G 
TOP Inhalt Vorlage Nr.
1 Begrüßung
2 Vorstellung der Vertretungspersonen der Zweckverbandsmitglieder 
3 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-

keit
4 Bestätigung der Tagesordnung
5 Durchführung von Wahlen
5.1 Beratung und Beschlussfassung zur offenen Wahl der/des Vorsitzen-

den der Verbandsversammlung ZV-BVL-01/2020
5.2 Wahl der/des Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
  ZV-BVL-02/2020
5.3 Beratung und Beschlussfassung zur offenen Wahl der/des  stellver-

tretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung ZV-BVL-03/2020
5.4 Wahl der / des stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsver-

sammlung ZV-BVL-04/2020
5.5 Beratung und Beschlussfassung zur Wahlzeit der/des 1. ehrenamt-

lichen allgemeinen Stellvertreterin/Stellvertreters der Verbandslei-
tung ZV-BVL-05/2020

5.6 Beratung und Beschlussfassung zur offenen Wahl der/des 1. ehren-
amtlichen allgemeinen Stellvertreterin/Stellvertreters der Verbands-
leitung ZVL-BVL-06/2020

5.7 Wahl der/des 1. ehrenamtlichen allgemeinen Stellvertreterin/Stell-
vertreters der Verbandsleitung ZVL-BVL-07/2020

5.8 Beratung und Beschlussfassung zur Wahlzeit der/des 2. ehrenamt-
lichen allgemeinen Stellvertreterin/Stellvertreters der Verbandslei-
tung ZV-BVL-08/2020

5.9 Beratung und Beschlussfassung zur offenen Wahl der/des 2. ehren-
amtlichen allgemeinen Stellvertreterin/Stellvertreters der Verbands-
leitung ZV-BVL-09/2020

5.10 Wahl der/des 2. ehrenamtlichen allgemeinen Stellvertreterin/Stell-
vertreters der Verbandsleitung ZV-BVL-10/2020

6. Beratung und Beschlussfassung zur Erarbeitung einer Geschäftsord-
nung  ZV-BVL-11/2020

7. Beratung und Beschlussfassung zur Einberufung der Verbandsver-
sammlung ZV-BVL-12/2020

8. Beratung und Beschlussfassung zum Abschluss eines Mietvertrages 
für den Geschäftssitz des Zweckverbandes ZV-BVL-13/2020

9. Beratung und Beschlussfassung zur öffentlichen Ausschreibung der 
Personalstelle der/des hauptamtlichen Verbandsvorsteherin/Ver-
bandsvorstehers ZV-BVL-14/2020

10 Beratung und Beschlussfassung eines Logos und Layouts für den 
Zweckverband ZV-BVL-15/2020

11 Beratung zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020
12 Information zum Projektsachstand Übernahme und Vorbereitung 

Grundinstandsetzung Schleusen 
13 Beratung und Beschlussfassung zum Abschluss der Grundsatzver-

einbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt und dem 
Zweckverband Region Finowkanal ZV-BVL-16/2020

14 Sonstiges

Friedhelm Boginski, Bürgermeister der Stadt Eberswalde
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Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

bei Frau Brackrog, Zimmer 302
Tel: (03337) 45 99 23 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40
E-Mail: buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de

Annahmezeiten: 
Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.net

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 17. März 2020

Erscheinungsdatum: 31. März 2020

SITZUNGSTERMINE

Mo 02.03. 19 Uhr K+S-Sitzung Breydin GZ- Tuchen
Di 03.03. 19 Uhr Bauen & Infrastruktur  
   Marienwerder GZ Marienwerder 
Do 05.03. 19 Uhr StVV Biesenthal Mensa GS
Mo 09.03. 19 Uhr  GV-Sitzung Melchow TBZ Melchow
Di 10.03. 19 Uhr Finanzen & Haushalt Marienwerder GZ Marienwerder
Mi 11.03. 19 Uhr HHSozialausschuss Biesenthal Mensa GS
Mo 16.03. 19 Uhr GV-Sitzung Breydin GZ- Tuchen
  19 Uhr Sozialausschuss Marienwerder GZ Marienwerder
Mi 18.03. 19 Uhr Bauausschuss Biesenthal Mensa GS
Do 19.03. 19 Uhr GV-Sitzung Sydower Fließ Mensa GS Grüntal
  19 Uhr GV-Sitzung Rüdnitz    „Zum fröhlichen   
    Gustav“
Mo 23.03. 19 Uhr Bau- u. Planungsausschuss Begegnungsstätte  
   Rüdnitz  Rüdnitz
Di 24.03. 19 Uhr  Kultur- & Sozialausschuss Rüdnitz Begegnungsstätte  
    Rüdnitz
  19 Uhr Hauptausschuss Biesenthal Mensa GS
Mi 25.03 19 Uhr OBR Ruhlsdorf Bürgerhaus  
    Ruhlsdorf
Do 26.03. 19 Uhr GV-Sitzung Marienwerder Gem.-Vereinshaus  
    Sophienstädt
Alle Sitzungen beginnen um 19.00 Uhr. Änderungen sind möglich und 
können beim – Sitzungsdienst – Tel 03337 / 459928 erfragt werden.           

Im Auftrag, Sitzungsdienst

Auslage des  
Amtsblattes in den Gemeinden
BIESENTHAL 
Amtsgebäude Berliner Straße 1
Amtsgebäude Plottkeallee 5
Q1 Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
Café und Konditorei Franke Breite Straße 10
Der Hofladen Danewitz Dorfstraße 22
MARIENWERDER 
Café Sophiengarten Ruhlsdorfer Straße 13
Barnimer Backhaus Klandorfer Straße 54

Verteilerstellen für Gelbe Säcke  
im Amt Biesenthal-Barnim 
An folgenden Standorten im Amt Biesenthal-Barnim erhalten Sie 
Gelbe Säcke:

BIESENTHAL 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 1 Berliner Str. 1 – Information 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2 Plottkeallee 5 – Zimmer 110 
Blütenzauber Wende Schützenstr. 44
Bruchmann Forst- und Gartencenter Lanker Str. 6
Q 1-Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
DANEWITZ
Gemeindehaus  Dorfstr. 21
BREYDIN
Agrargenossenschaft Trampe Dorfstr. 9
MARIENWERDER 
Bus-Shop Biesenthaler Str. 28
Barnimer Backhaus Klandorfer Str. 54
RUHLSDORF 
Autodienst Ruhlsdorf  Dorfstr. 64
MELCHOW 
Bäckerei Haupt Alte Dorfstr. 1
RÜDNITZ 
Bürgerbibliothek  Hans-Schiebel-Platz 1 
Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“ Dorfstr. 3
SYDOWER FLIESS 
GRÜNTAL
Minimarkt Seemke Dorfstr. 28
TEMPELFELDE 
Quelle Shop Räling Schönfelder Str. 4
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Neue Satzungen für die Abfallentsorgung  
im Landkreis Barnim seit 1. Januar 2020
Mit Beschlüssen des Kreistages vom 4. Dezember 2019 wurden eine 
neue Abfallentsorgungssatzung sowie Abfallgebührensatzung ver-
abschiedet. Beide Satzungen gelten seit 1. Januar 2020. Sie sind im 
Amtsblatt für den Landkreis Barnim Nr. 23/2019 vom 31. Dezember 
2019 veröffentlicht worden und können im Internet unter www.
barnim.de/verwaltung-politik/Kreispolitik/Kreisrecht.html eingese-
hen werden.

1 Abfallentsorgungssatzung
Mit der Neufassung der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Barnim wurden notwendige Anpassungen an die Intention der Kreis-
laufwirtschaft sowie redaktionelle Anpassungen unter anderem an die 
aktuelle Rechtslage vorgenommen.
Darüber hinaus gibt es insbesondere folgende Änderungen:
• Festlegung neuer (reduzierter) Mindestvorhaltevolumen für Wohn-, 

Erholungs- und Gewerbegrundstücke
• Einführung der 2 x wöchentlichen Entleerung von Restabfallbehältern 

für MGB 1.100 l
• Kostenfreie Abholung von Elektroschrott (ab Straßenkante)
• «ächendeckende Einführung der Biotonne, dafür Wegfall der Laubsack-

sammlung
• Einführung eines Transportservices für Papierbehälter und Bioabfallbe-

hälter
• Einführung der Restabfalltonne für Veranstaltungen, sogenannte „Event-

tonne“
• Konkretisierung der Regelungen zur Bereitstellung von Sperrmüll
• Klarstellung von Regelungen im Zusammenhang mit Behinderungen bei 

der Abfallentsorgung
• Reduzierung der Behälterauswahl bei Papierbehältern (keine Neuaufstel-

lung von 120-Liter-Behältern)
• Verp«ichtung zur Anlieferung von Asbestabfällen in Plattenbags oder Big 

Bags an die Recyclinghöfe
• Einführung von Einwohnergleichwerten für Gewerbebetriebe und 

Kleingartenanlagen im Sinne des Bundeskleingartengesetzes (gültig ab 
1. Januar 2022)

• Einführung der Anzeigep«icht von Bauarbeiten, bei denen Bau- und 
Abbrucharbeiten anfallen können

• Neuregelungen zum Datenschutz

2 Abfallgebührensatzung
Die Änderungen in der Abfallentsorgungsatzung ziehen entsprechende 
Änderungen der Abfallgebührensatzung nach sich. Zudem ist die Gebüh-
renrückstellung ausgeschöpft und steht nicht mehr zur Stützung der Ge-
bühr zur Verfügung. Daher ist eine Anpassung der Gebühren erforderlich, 
um eine Unterdeckung des Gebührenhaushaltes zu vermeiden.
Die Abfallgebühren setzen sich aus einer Pauschalgebühr und einer Leis-
tungsgebühr zusammen.
Die Pauschalgebühr für Wohngrundstücke beträgt 3,80 € je Person und 
Monat. Damit steigt die Gebühr für einen 1-Personen-Haushalt mit einer 
60-Liter-Tonne von 42,00 € auf 55,80 € im Jahr.
Die Pauschalgebühr für Gewerbe- und Erholungsgrundstücke sowie die 
Leistungsgebühr für alle Grundstücksarten betragen:

MGB* Pauschalgebühr Leistungs- 
gebühr

Gewerbe 
pro Monat  

und Behälter

Erholung 
pro Monat  

und Behälter
pro Monat  

und Behälter
60 3,45 € 3,55 € 0,85 €
80 4,60 € 4,70 € 1,10 €
120 6,90 € 7,05 € 1,65 €

240 13,75 € 14,05 € 3,25 €
1.100  
(14-tägig)

94,40 € 96,60 € 22,25 €

1.100  
(wöchentlich)

188,80 € 193,15 € 44,50 €

1.100 (2 x wö-
chentlich)

377,60 € 386,30 € 89,00 €

Abfallsack 
(wenn kein 
Behälter gestellt 
werden kann)

3,20 €  
pro Stück

3,25 €  
pro Stück 

0,75 €  
pro Stück

*Müllgroßbehälter

Die Servicegebühr beträgt:
Restabfall- 
behälter  
pro Monat und 
Behälter

Papierbehälter  

pro Monat und 
Behälter

Bioabfall- 
behälter  
pro Monat und 
Behälter

0 m 0,00 € 0,00 € 0,00 €
bis 15 m 2,90 € 2,20 € 4,40 €
von 15 bis 30 m 4,30 € 3,30 € 6,60 €
von 30 bis 50 m 6,50 € 5,00 € 10,00 €

Aufgrund der Erhöhung der Servicegebühr für Restabfallbehälter bitten 
wir alle Nutzer dieser Leistung um Überprüfung und gegebenenfalls 
schriftliche Änderungsmeldung an die Barnimer Dienstleistungsgesell-
schaft mbH (BDG), sofern diese Leistung nicht mehr in Anspruch genom-
men werden soll.

Die Behälteränderungsgebühr beträgt:
pro Behälter

Neuanmeldung / Abmeldung 0,00 €
Aufstellung, Abholung, Wechsel 16,90 €
Änderung Leerungszyklus MGB 1.100 6,40 €

Sonstige Gebühren, z. B. für Abfallsäcke, Plattenbags, Expressservice 
betragen:

Gebühr
Abfallsack 4,65 €/Stück
Plattenbags / Big Bags für Asbestabfälle 9,00 €/Stück
Entladen von Fahrzeugen bzw. Anhängern 
bei Anlieferung von Plattenbags/Big Bags 
mit Asbestabfällen an die Recyclinghöfe

7,00 €/Anlieferung

Expressservice für Sperrmüllentsorgung 74,40 €/Auftrag

Weitere Gebührensätze entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Abfall-
gebührensatzung (siehe erster Absatz). Die bei Anlieferung von Abfällen 
an die Recycling- und Wertstoffhöfe geltenden Gebührensätze können 
darüber hinaus auch an den Aushängen der Höfe eingesehen werden.

Sämtliche Änderungen, die Auswirkung auf die Erhebung oder Festsetzung 
der Abfallgebühren haben, sind schriftlich der Barnimer Dienstleistungs-
gesellschaft mbH (Ostender Höhen 70, 16225 Eberswalde; kundenbetreu-
ung@bdg-barnim.de) mitzuteilen.

Für Fragen stehen das Bodenschutzamt unter Tel. 03334 214-1502 sowie 
die Kundenbetreuung der BDG unter Tel. 03334 52620-26, -27, -28 zur 
Verfügung.

Landkreis Barnim
Bodenschutzamt
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Prüfung der Standfestigkeit  
von Grabmalen
Die Durchführung der Standfes-
tigkeitsprüfungen gem. VSG 4.7 
§ 9 der Gartenbau-Berufsgenos-
senschaft auf den Friedhöfen 
der amtsangehörigen Gemein-
den des Amtes Biesenthal-Bar-
nim findet am Freitag, den 
20.03.2020, auf den Friedhöfen 
in
Biesenthal  08:00 Uhr
Melchow  10:00 Uhr
Schönholz  10:30 Uhr
Grüntal   11:00 Uhr
Tempelfelde  11:25 Uhr
Tuchen   11:50 Uhr
Sophienstädt  12:30 Uhr
Ruhlsdorf  12:45 Uhr
Marienwerder  13:30 Uhr
statt.
Die Anfangszeit des ersten 
Friedhofes steht fest, die weite-
ren Anfangszeiten können sich 
geringfügig aufgrund der auf 
den vorherigen Friedhöfen vor-
gefundenen Verhältnisse ver-
schieben.
Die Standfestigkeitsprüfungen 
(gemäß VSG 4.7 § 9) werden 
durch geschultes Personal der 
Firma BSK Torsten Köster aus 

Hennigsdorf durchgeführt.
Bemängelte Grabmale erhal-
ten einen Au�leber. Offen-
sichtliche Gefahren sind man-
gelhafte Befestigungen wie 
unterdimensionierte Ver-
dübelungen oder das Fehlen von 
Dübeln in Grabmalen.
Alle bereits im Jahr 2019 be-
mängelten Grabmale, die bis 
zur Nachkontrolle nicht stand-
sicher und fachgerecht repa-
riert worden sind, werden am 
Tag bzw. im Nachgang der 
Kontrolle niedergelegt.
Sollten in Einzelfällen angren-
zende Bepflanzungen (im Zuge 
der Grabmalprüfung) beschä-
digt werden, wird um Verständ-
nis gebeten.
Mögliche Terminverschiebun-
gen können bei extrem schlech-
tem Wetter und/oder bei nicht-
vorhersehbarem technischen 
oder personellen Problemen 
auftreten.
Fragen oder Hinweise richten 
Sie bitte an:
Amt Biesenthal-Barnim | 
Herrn Braun | � 03337/4599-15

Information der Friedhofsverwaltung

Zuschüsse für Vereine und Initiativen 
in den Gemeinden Breydin,  
Marienwerder, Melchow, Rüdnitz und 
Sydower Fließ
Vereine, Initiativen und Interes-
sengruppen können gemäß der 
Richtlinie zur Förderung von 
Kultur, Sport und Heimatpflege 
bis spätestens 31.03.2020 beim 
Amt Biesenthal-Barnim, Ber-
liner Straße 1, 16359 Biesenthal 
einen schriftlichen Antrag auf 
Bezuschussung für geplante 
Maßnahmen und Projekte im 
Jahr 2020 stellen.
Das Antragsformular ist im Amt 
Biesenthal-Barnim, Plottkeallee 
5, Zimmer 110, bei Frau Franz er-
hältlich oder kann auf der Web-
seite des Amtes Biesenthal- 
Barnim unter www.amt- 
biesenthal-barnim.de, „Amts-
verwaltung/Formulare“, herun-
tergeladen werden.
Der Antrag muss beinhalten:

• eine Beschreibung der Maß-
nahme für die ein Zuschuss 
beantragt wird

• den Veranstaltungstermin
• eine kurze Darstellung der Fi-

nanzierung (mit welchen Aus-
gaben und Einnahmen gerech-
net wird)

• einen Ansprechpartner
Über die Gewährung von Zu-
wendungen entscheidet das ge-
mäß Richtlinie zuständige Gre-
mium.
Die Richtlinie zur Förderung von 
Kultur, Sport und Heimatpflege 
kann im Amt Biesenthal-Bar-
nim, Bereich Kultur/Jugend/So-
ziales eingesehen werden.

D. Franz
SB Kultur/Jugend/Soziales

Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats März 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung

Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal-Bar-
nim ³ndet am Dienstag, dem 31.03.2020, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr 
im Amtsgebäude in der Plottkeallee 5, Raum 208, statt.

SPRECHSTUNDE DER SCHIEDSSTELLE

Ausschreibung Amt Biesenthal-Barnim 
– Mobile WC-Toilettenkabinen 

Das Amt Biesenthal-Barnim be-
absichtigt aus dem Bestand des 
Amtes Biesenthal-Barnim vier 
mobile WC-Toilettenkabinen zu 
verkaufen.
Es handelt sich hierbei, um vier 
gebrauchte WC-Toilettenkabi-
nen.
Die Kabinen sind in  nutzungs-
bereitem Zustand. Kleine Repa-
raturen (z. B. Türfedern erneu-
ern, Graffiti entfernen, 
Fliegengitter erneuern u. ä.) 
können erforderlich sein. 
Die Vereinbarung eines Besich-
tigungstermins ist möglich.
Die WC-Toilettenkabinen wer-
den zum Höchstgebot veräu-
ßert, das Mindestgebot liegt bei 
1,00 €/Stück. Bei gleichlauten-
den Angeboten entscheidet das 
Los. Die WC-Toilettenkabinen 

müssen vor Ort nach individuel-
ler Vereinbarung abgeholt wer-
den. 
Das Amt Biesenthal-Barnim 
übernimmt weder Haftung 
noch Gewährleistung. 
Angebote bitte schriftlich beim 
Amt Biesenthal-Barnim, Ber-
liner Str. 1, 16359 Biesenthal; 
Stichwort: „Verkauf WC-Toilet-
tenkabinen“ – NICHT ÖFFNEN – 
bis spätestens 30.03.2020 abge-
ben. Nähere Informationen 
können bei Frau Franz (Tel. 
03337/459916) abgefragt wer-
den. 

Biesenthal, den 03.02.2020

D. Franz
SB Kultur/Jugend/Soziales
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NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN

STADT BIESENTHAL

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten, � 03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag  9 – 12 Uhr / Dienstag  14 – 18 Uhr
� 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des  
Ortsvorstehers von Danewitz
Die Sprechstunde des Ortsvorstehers ³ndet alle 
vierzehn Tage jeweils dienstags im Gemeindehaus  
von 18 Uhr bis 19 Uhr statt.
Termine im März: 10./24. März 

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 10. März

Leseratten aufgepasst! 
Weniger ist mehr…
Liebe Nutzer und Nutzerinnen 
der Bücherhaltestelle am Kul-
turbahnhof Biesenthal,
seit nunmehr sechs Jahren nut-
zen Sie eifrig unsere beliebte 
Einrichtung, und wir freuen uns 
über die vielen Besucher*innen. 
Aber: Es werden sehr viel mehr 
Bücher abgegeben als mitge-
nommen… Daher möchten wir 
Sie bitten, Bücher in geringer 
Zahl – also ein bis maximal fünf 
Stück hineinzustellen – auf kei-
nen Fall tüten- oder kistenwei-
se! Und bitte auch keine CDs, 
Videokassetten, Spiele o. ä. Die 

Bücherzelle ist damit leider rest-
los überfrachtet. Letztendlich 
müssen wir viele Bücher entsor-
gen – was nicht unser und das 
Anliegen dieser Einrichtung ist. 
Bitte beherzigen Sie die Regeln: 
Legen Sie nur Bücher ab, über 
die Sie sich selbst freuen wür-
den. Wählen Sie bitte mit Be-
dacht eher zeitgenössische Bü-
cher in geringer Anzahl für die 
kleinen Regale aus.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 Ihr Kultur im Bahnhof e. V.

… so bitte nicht! … besser so für alle!… so bitte nicht! … besser so für alle!

Aufruf zum Kalender-Fotowettbewerb 
„Mein Lieblingsplatz in Biesenthal“
Alle Hobby-Fotogra-
fen laden wir hiermit 
herzlich ein, sich am 
Fotowettbewerb für 
die Gestaltung eines 
neuen Kalenders 
2021 unter dem o. g. 
Titel zu beteiligen!
Eigentlich hat ihn 
doch jeder, den abso-
luten Lieblingsplatz: 
entweder in der Natur am See, 
im Wald, auf der grünen Wiese. 
Oder aber mitten in der Stadt, 
um bei einem Kaffee dem Trei-
ben um sich herum zuzuschau-
en. Oder befindet er sich viel-
leicht in einem besonderen 
Bauwerk? Wir möchten gern die 
Lieblingsplätze unserer Bürge-
rinnen und Bürger kennenler-
nen!

Wettbewerbsbedingungen:
• pro Teilnehmer maximal vier 

Farb-Digitalfotos mit je 1 Mo-
tiv aus den vier Jahreszeiten

• druckreife Qualität: mit ca. 2 
bis 4 MB bzw. eine Auflösung 
von mindestens 300 dpi als 
pdf- oder jpg-Datei

• keine Schwarz-Weiß-Aufnah-
men

• keine Handybilder
• Einsendungen bitte per E-Mail: 

buergermeister@biesenthal.
de

Einsendeschluss: 
15. September 2020

Zusätzlich in dieser Mail werden 
folgende Angaben von Ihnen 
benötigt:
• Titel der eingereichten Fotos
• Name, Alter, Anschrift und Te-

lefon
• Vermerk, dass Sie mit einer 

kostenlosen Veröffentlichung 
einverstanden sind

Alle Einsendungen behandeln 
wir selbstverständlich vertrau-
lich.
Die Auswahl der schönsten Fo-
tos für den Kalender 2021 er-
folgt durch eine Jury. Der Kalen-
der wird dann ab Dezember 
dieses Jahres zum Verkauf ange-
boten.
Jede Jahreszeit hat ihren beson-
deren Charme in unserer land-
schaftlich-reizvollen Umge-
bung, und alle Fotobegeisterten 
werden sicherlich schnell die 
passenden Motive finden. Wir 
freuen uns auf Ihre Fotos und 
wünschen gutes Gelingen!

Carsten Bruch
Ehrenamtlicher Bürgermeister

Foto: Martina KrysmanskyFoto: Martina Krysmansky

Breite Straße 48, 16359 Biesenthal
Tel. 03337 / 418 36, Funk 0172 / 306 21 15
www.axel-grossmann.com

Axel Großmann 
Handwerksmeister

Heizung/Sanitär
Wartung und Service G
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Am Anfang steht immer die Idee!
Dessen sind sich die Schüler der 
Klasse 4 b aus der Grundschule 
Biesenthal und ihre Projektlei-
ter Sabine Voerster und Klaus 
Storde einig. Ihre gemeinsame 
Ausstellung „Kopf an Kopf – 
Schüler zeigen Gesicht(er)“ im 
Trauzimmer des Ratshauses ist 
mittlerweile seit Dezember ver-
gangenes Jahr (das Amtsblatt 
Nr. 15/2019 berichtete darüber) 
zu sehen. „Eine Ausstellung be-
ginnt immer mit einer Vernissa-
ge, aber in der Weihnachtszeit 
sind andere Dinge wichtiger“, so 
Frau Voerster. Damit aber die 
Würdigung nicht ganz unter-
geht, lud man alle Beteiligten 
am 24. Januar 2020 im Rahmen 
der „Galeriegespräche – Kultu-
relle Bildung“ vor Ort ein. Die 
ausgestellten Bilder malten 
Schüler der Klasse 4 a. Und die 
4 b nahm stellvertretend für die 
jungen ambitionierten Künstler 
den Dank der Stadt entgegen. 
Sie staunten nicht schlecht über 
die vielen gerahmten „Köpfe“ 
ihrer Mitschüler! Bürgermeister 
Carsten Bruch gab den Kindern 
große Anerkennung und war 
überzeugt, dass seine Malküns-
te nicht mithalten können und 
er in der Kinderzeit mehr der 
Musik zugetan war.
„In der ausstellungsarmen Zeit 
stellen wir sehr gern den Kin-
dern die Galerie zur Verfügung“, 
meint Sabine Voerster. Neben 

den großformatigen Bildern fin-
det der Besucher auch bemalte 
Karten im DIN-lang-Format. Ein 
weiteres Projekt, welches sich 
aus der „Kopf-an-Kopf“-Initiative 
ergeben hat und das wachsen 
kann. Köpfe können eben auch 
kleinformatig gezeichnet und 
ausgestellt werden. Das Karten-
material ist in der Tourist-Infor-
mation erhältlich, kann zu Hause 
bemalt und vor Ort abgegeben 
werden. Sobald 20 Kartenmotive 
vorliegen, entsteht wieder ein 
großformatiges, gerahmtes Bild.
Die Künstler Voerster und Stor-
de möchten in naher Zukunft 
Vertreter von Kitas und Schulen 
an einen Tisch holen, um ge-
meinsam mit ihnen weitere kul-
turelle Bildungsprojekte für die 
Kinder auf den Weg zu bringen. 
Und vielleicht gibt es dann auch 
einmal eine Finissage.

Simone Brackrog
ÖA Amt Biesenthal-Barnim

Projektleiterin Sabine Voerster bei 
der Vorbereitung

Der Dank ging an die Initiatoren und Projektbegleiter: (v. l. n. r.) Carsten 
Bruch (Bürgermeister Biesenthal), Christina Polschinski (Lehrerin Kunster-
ziehung), Sabine Voerster (Projektleiterin), Ingrid Schulze (ehem. Lehrerin 
Kunsterziehung), Cornelia Grasse (Schulleiterin) und Amts-Mitarbeiterin 
Dörte Franz (nicht auf dem Foto)

Es gab Blumen und… … Mini-Schaumküsse als Dankeschön
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 … und ihre aufmerksamen Zuhörer

Sabine Voerster im Gespräch mit der 4b

Schüler 
malen klein-
formatig auf 
Karton „Kopf 
an Kopf“ und 
zeigen Ge-
sichter(er)“
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Für ein Semester im Mittelpunkt:  
Der Biesenthaler Wasserturm als Museum
Auf einer leichten Anhöhe, um-
geben von dichtem Blattwerk ist 
er fast unscheinbar – der Biesen- 
thaler Wasserturm. Doch schon 
bald könnte er eine Wandlung 
durchmachen. Denn Architektur-
studenten der Hochschule Wis-
mar University of Applied Scien-
ces Technology Business and 
Design haben sich ein Semester 
lang im Rahmen eines Ideen-
wettbewerbs des Turms ange-
nommen. Herausgekommen 
sind 14 Arbeiten der Fakultät Ge-
staltung, die vor Kreativität und 
Mut nur so strotzen. Den ausge-
stellten Modellen sieht man die 
unkomplizierte, moderne und 
zum Teil ein wenig futuristische 
Herangehensweise an. Heraus-
forderung war: es sollte nicht nur 
der Wasserturm, sondern auch 
das umliegende Areal als Park in 

die Gestaltung einbezogen wer-
den. Denn der Wasserturm-Ver-
ein hat ein großes Ziel: der Turm 
soll zu einem einzigartigen Mu-
seum für Kinder und Erwachsene 
rund um das Thema Wasser mit 
einem Forschungslabor ausge-
baut werden. Dafür möchte man 
sich die Hochschule für Nachhal-
tige Entwicklung Eberswalde 
und Berliner Hochschulen ins 
Boot holen.
Nun könnte man Architektur-
büros mit Entwürfen beschäfti-
gen, doch Heribert Rustige, Vor-
sitzender Biesenthaler 
Wasserturm e. V. hatte eine an-
dere Idee: Architekturstudenten 
sollten sich der Umgestaltung 
des ehrwürdigen Turmes an-
nehmen. Und der Initiative von 
Claus Kampmann, Architekt 
und Mitglied des Was-

serturm-Vereins, und Prof. Silke 
Flaßnöcker (Uni Wismar) ist es 
zu verdanken, dass dieser Archi-
tekturwettbewerb zustande 
kam (Denkmalschutz und Fi-
nanzierbarkeit wurden bei den 
Entwürfen nicht berücksichtigt, 

denn dafür bedarf es Recherche 
und Zeit).
Ausgelobt wurden ursprünglich 
Platz 1 bis 3 mit jeweils einem 
Preisgeld. „Doch aufgrund der in-
teressanten und wirklich sehr gu-
ten eingereichten Arbeiten ent-

Interessierte Besucher – hier Herr Dünnbier, Laborleiter der Berliner  
Wasserbetriebe

Die Preisträger

1. Platz – Eva Wachauf und … ihr Projekt: Der Wasserturm mit Wendeltreppe

2. Platz – Nadja Helm und… ihr Modell: ein den Turm ergänzendes Gebäude mit Ausstellungs«ächen
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schlossen wir uns, Platz 4 und 5 
als lobende Anerkennung zu ver-
geben,“ so Prof. Flaßnöcker. Am 
Freitag, dem 31. Januar, wurden 
im Kulturbahnhof Biesenthal die 
Preise verliehen. Die Jury – beste-
hend aus Heribert Rustige, Dr. Pe-
ter Gärtner (Leiter Naturpark Bar-

nim), Claus Kampmann und Prof. 
Silke Flaßnöcker – setzte auf Platz 
1 die Arbeit der Studentin Eva 
Wachauf. Sie durchzog den Park 
mit Wegen, die schließlich zu ei-
ner Wendeltreppe führen, die 
wiederum den Turm umschließt 
und gab ihrem Modell den pas-

senden Namen „Mäander Muse-
um“.
Ihr Entwurf, neben dem Turm 
ein eingeschossiges Gebäude zu 
errichten und dessen oberen 
Umlauf mit einer Ausstellungs-
fläche zu versehen, brachte Nad-
ja Helm den 2. Platz. Lelit Pau-
line Galante setzte den Turm 
unter eine Glashülle und kam 
damit auf Platz 3. Die Anerken-
nungen mit Platz 4 und 5 gingen 
an Thomaš Novák und Maja 
Stehle. Umweltminister Axel 
Vogel – übrigens Mitglied des 
Kulturbahnhofs e. V. – über-
reichte die Auszeichnungen und 
sagte für die bevorstehende 
Umsetzung die Unterstützung 
seines Ministeriums zu. Aber 
auch Bürgermeister Carsten 
Bruch betonte: „Die Unterstüt-
zung der Stadt ist dem Verein 

sicher. Die Stadtverordneten ha-
ben dem zugestimmt.“
Die innere konzeptionelle Ge-
staltung des Turmes ist nun 
Aufgabe des zukünftigen Muse-
ums. Ausprobieren, Experimen-
tieren und Forschung erlebbar 
machen, Perspektiven entwi-
ckeln und darstellen und Wis-
senschaft betreiben sind hohe 
Ziele des Vereins. „Das Haupt-
thema ist der Wasserhaushalt 
unserer Region.“ so Umweltin-
genieur H. Rustige. Er ist sich si-
cher, dass keine Schule das The-
ma so verdichten kann, wie 
dieses Wasser-Museum. Im An-
schluss an einen Besuch könn-
ten die Schüler dann auf Was-
serspielplätze im anliegenden 
Park entspannen.

Simone Brackrog
ÖA Amt Biesenthal-Barnim

Der Raum im Kulturbahnhof war gut gefüllt …

3. Platz – Lelit Pauline Galante und … ihr Entwurf: Wasserturm unter Glas

Platz 4 – Thomaš Novák Platz 5 – Maja Stehle

Fotos: Simone Brackrog
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GEMEINSAM FÜR UNSERE STADT
Liebe Seniorinnen und Senioren,

im April 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Biesenthal einen wichtigen Beschluss zur Beteiligung älterer Bürge-
rinnen und Bürger gefasst. Ihre Anliegen sollen zukünftig durch einen 
Seniorenbeirat aktiv im Rahmen der Gremien der Stadt und der Stadt-
verordnetenversammlung vorgetragen werden.

Der Seniorenbeirat ist eine unabhängige Interessenvertretung aller  
Biesenthalerinnen und Biesenthaler ab dem 60. Lebensjahr. Die 
Mitglieder des Seniorenbeirates sollen den Kontakt zu Akteuren der 
sozialen Dienstleistungsanbieter p«egen, Seniorinnen und Senioren 
informieren und die Entscheidungsträger unserer Stadt und des Amtes 
in Angelegenheiten, welche ältere Menschen betreffen, beraten und 
informieren.

Ziele des Seniorenbeirats sind unter anderem:
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt,
• Mobilität,
• altersgerechter Wohnraum und angemessene Wohnumfeldgestal-

tung,
• Kultur, Bildung und Sport für Seniorinnen und Senioren,
• Unterstützungsangebote für hilfebedürftige Menschen.

Sie kennen die Probleme, welche sich für Ihre Generation im Alltag in 
unserer Stadt ergeben am besten. Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, 
sind herzlich eingeladen, sich aktiv in diesem Gremium einzubringen.

Wenn Sie das 60. Lebensjahr erreicht haben, in Biesenthal oder 
Danewitz wohnen und Lust und Zeit haben, mit Ihren Mitmenschen 
zu kommunizieren, sich aktiv am Stadtleben zu beteiligen und Ihre 
Zukunft altersentsprechend mitzugestalten, dann geben Sie bitte eine 
kurze Rückmeldung bis zum 31.03.2020:
Tel: 03337 / 3156 oder 2003
Fax: 03337 / 3050
E-Mail: buergermeister@biesenthal.de
Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters: 
Donnerstag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Am Markt 1, 16359 Biesenthal

Herzliche Grüße
Carsten Bruch

Unsere Bibliotheksstatistik

…im Allgemeinen
Auch für 2019 nimmt die Stadt-
bibliothek Biesenthal wieder an 
der „DBS – Deutsche Biblio-
theksstatistik“ teil. Und diese 
Zahlen melden wir:
2.046  Besucher
 5.422  ausgeliehene Medien 

(Bücher, DVDs, Hörbü-
cher, E-Medien)

 8  Veranstaltungen mit
 140  Gästen – meist Kinder
 0,48  Stellen (teilweise) – ein 

Bruchteil davon ehren-
amtlich ausgefüllt von 
Ilona Jochindke

 925  Öffnungsstunden auf ei-
ner minimalen Fläche 
von sage und schreibe

 52  Quadratmetern! Damit 
zählen wir zu den kleins-
ten Stadtbibliotheken in 
Brandenburg. In der Re-
gel haben nur Gemein-
debibliotheken so wenig 
Fläche.

…und im Besonderen
Das waren die meistgelesenen 
Titel unserer Bibliothek in 2019:
Platz 1 
Der kleine Drache Kokosnuss 
und seine größten Entdeckerrei-
sen
Platz 2 
Die drei ??? Kids: Spuk in der 
Schule (drei Fragezeichen Kids)
Fräulein Nettes kurzer Sommer
Platz 3 
Gibt's Probleme/Gregs Tage-
buch
Bagger, Traktor, Müllabfuhr!
Pets/DVD
Platz 4  
Ich bin nicht süß, ich hab bloß 
Zucker
Wer erbt, muss auch gießen
Am Ende der Welt (Piraten der 
Karibik)
Entdecke den Zoo/Wieso? Wes-

halb? Warum?
Mord im Pfarrhaus/DVD
Barfuß auf Nackt- 
schnecken/DVD
Platz 5
Conni geht auf Klassenfahrt/
Hörbuch
Autos und Laster/Wieso, Wes-
halb, Warum?
Rico, Oskar und die Tieferschat-
ten
Harry Potter und die Kammer 
des Schreckens/DVD
Harry Potter und der Stein der 
Weisen/Buch
Der Grüffelo

Die meisten unserer Top-Titel 
sind Kinderbücher, da Eltern ih-
ren Kindern viele Bücher vorle-
sen. Wir vermissen die Kinder, 
die gern selbst lesen. Die 
Buchausleihe verschafft den 
Kindern Zugang zu diversen Me-
dien, vermittelt Spaß am Lesen 
und Verantwortung zu über-
nehmen, denn Ausgeliehenes 
muss ordentlich behandelt und 
fristgerecht zurückgegeben 
werden. Ein mitgegebener Frist-
zettel dient als Erinnerungsstüt-
ze. Und wer die Frist mal nicht 
einhalten kann: eine kurze 
E-Mail oder ein Anruf genügt, 
und die Frist wird blitzschnell 
verlängert. Wir freuen uns auf 
Besuch von Groß und Klein!

Ihre Ilona Derks und  
Ilona Jochindke

I N FO
Stadtbibliothek Biesenthal  
August-Bebel-Str. 19   
16359 Biesenthal   
� 03337 /451007 
Öffnungszeiten 
Di 10:00 – 18:00 Uhr   
Mi 13:00 – 18:00 Uhr   
Do 10:00 – 17:00 Uhr
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Aktuelles und Informelles  
aus dem Haushalt- & Sozialausschuss 
der Stadt Biesenthal

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie in regelmäßi-
gen Abständen mit den aktuel-
len und auch anstehenden The-
men dieses Fachausschusses 
vertraut machen. Der Haushalt- 
& Sozialausschuss wird sich im 
1.  Quartal 2020 unter anderem 
mit folgenden Themenfeldern 
befassen:
Die erste Auswertung bezüglich 
der Befragung der Senioren zu 
den städtisch koordinierten und 
finanzierten Weihnachtsfeiern 
fand statt. Weitere Gespräche in 
Vorbereitung der zukünftigen 
Seniorenfeiern werden folgen, 
um den 220 Rückmeldungen 
der eingebrachten Erfahrungen, 
den Wünschen, Anregungen 
und Veränderungsvorschlägen 
auf Umsetzung geprüft, gerecht 
zu werden. Zu den Weihnachts-
feiern 2019 begrüßten wir ins-
gesamt 320 Senioren und erst-
malig auch Senioren aus dem 
OT Danewitz. Unseren besonde-
ren Dank möchten wir der Fir-
ma Möbelfolie, dem TZMO und 
allen ehrenamtlich Mitwirken-
den aussprechen.
Die Beratung und Beschluss- 
empfehlung der Satzung zur 
Einwohnerbeteiligung, welche 
auch die notwendige Umset-
zung der Kinder- und Jugendbe-
teiligung sowie den geplanten 
Seniorenbeirat beinhaltet und 
regelt, stand ebenfalls auf unse-
rem Plan.
Zur Februarsitzung hat der HSA 
die Leitungen der sich im Stadt-

gebiet befindenden Kitas, der 
Schulen, dem Hort und dem Kul-
ti sowie weiteren Akteuren der 
Kinder- und Jugendförderung 
geladen, um sich einen aktuel-
len Überblick der Bildungs- und 
Betreuungsangebote zum Woh-
le unserer Kinder und Jugendli-
chen der Stadt Biesenthal zu 
verschaffen. Um dem ermittel-
ten Bedarf und dem notwendi-
gen Niveau der Bildungs- und 
Betreuungsangebote gerecht zu 
werden, stehen in den nächsten 
Jahren große Aufgaben und He-
rausforderungen für unsere zu-
kunftsorientierten Einrichtun-
gen an.
In der Märzsitzung geht es 
hauptsächlich um die Vergabe 
des im Haushalt 2020 bereitge-
stellten Zuschusses für Vereine, 
Initiativen und Interessengrup-
pen der Stadt Biesenthal. Vor-
aussetzung für eine finanzielle 
Unterstützung ist ein fristge-
recht gestellter Antrag, unter 
Berücksichtigung der Richtlinie 
zur Förderung von Kultur und 
Sport der Stadt Biesenthal.
Der Haushalt- & Sozialaus-
schuss wird 2020 monatlich be-
raten und im öffentlichen Teil 
der Sitzungen stehen wir Ihnen 
gerne persönlich beim Tages-
ordnungspunkt Einwohnerfra-
gestunde zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
verbleibend 

Ihr Haushalts- und Sozialausschuss 
der Stadt Biesenthal.

GEMEINDE BREYDIN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr,
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35, � 033451/ 304

Öffnungszeiten des Kompostierplatzes 
in Tuchen
Nur für Einwohner der Ge-
meinde Breydin
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner, auf dem Kompostier-
platz der Gemeinde in Tuchen 
werden nur haushaltsübliche 
Mengen an Grün- und Baum-
schnitt angenommen. Des Wei-
teren ist der Platz nur zur Ent-
sorgung von kompostierbaren 

Abfällen von Gemeindebewoh-
nern gedacht.
Die Annahme erfolgt jeweils 
samstags von 9.00 - 11.00 Uhr!

noch keine neuen  
Termine vorhanden

Im Februar ist der Platz ge-
schlossen!

Rote Wangen bei Klein und Groß

Es ist zur Tradition geworden, 
am dritten Januar-Samstag ei-
nes jeden Jahres unseren Later-
nenumzug für Kinder und Er-
wachsene stattfinden zu lassen. 
Organisator und Ausrichter ist 
der Verein der Fachwerkkirche 
Tuchen mit Unterstützung der 
Gemeindevertretung. Unter der 
Anleitung von Britta Bahnsen 
wurden am Vortag wieder liebe-
voll Laternen für die Kinder ge-
bastelt. Über 100 Kinder und Er-
wachsene liefen am 18. Januar 
fröhlich schwatzend am Akazi-
enweg in Klobbicke los, weiter 
am Wald und dem Mühlenweg 
entlang bis zur Fachwerkkirche 
in Tuchen. Begleitet wurde der 
Zug von der Jugendfeuerwehr. 

In Tuchen angekommen erwar-
teten die Vereinsmitglieder den 
bunten Zug – an der Spitze die 
amtierende ehrenamtliche Bür-
germeisterin Frau Müller – mit 
einem leuchtenden Lagerfeuer, 
Knüppelkuchen, Kinderpunsch, 
Glühwein und einem schmack-
haften Jägertopf. Es war zu 
schön, den Kindern zuzusehen, 
wie ihre Augen leuchteten, 
wenn wieder ein Knüppelchen 
zum Essen fertig war. Bei bes-
tem Wetter und einem fröhli-
chen Miteinander klang dieser 
späte Nachmittag aus. Die Vor-
freude auf das nächste Jahr 
stand in den Gesichtern.

Karin Baron
Ortschronistin
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GEMEINDE MELCHOW

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde ³ndet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer � 03337/42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn � 03337/425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt  � 03337/451480
Ortsvorsteherin (OT Schönholz) Ines Leusch 

Ronald Kühn, Ehrenamtlicher Bürgermeister

Grundstücksofferte
Die Gemeinde Melchow beab-
sichtigt,
an dem Flurstück 320 der Flur 1 
in der Gemarkung Melchow, 
Eberswalder Straße 75, zur Grö-
ße von 999 m² ein Erbbaurecht 
für 99 Jahre zur Errichtung ei-
nes Eigenheims
zu einem wertgesicherten Erb-
bauzins von zurzeit jährlich 
2.747,25  Euro auszugeben. Das 
Grundstück ist bebaut mit ei-
nem Wochenendhaus und einer 
Garage. 
Der Erbbaurechtsnehmer wird 
verpflichtet, das Bestandsge-
bäude abzureißen und das Erb-
baurechtsgebäude innerhalb 
von 3 Jahren bezugsfertig zu er-
richten. 
Im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Melchow ist das 
Grundstück als Mischgebiet 
(MI) ausgewiesen und liegt ge-
mäß der Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung der Gemeinde 
Melchow im Innenbereich. Die 
Bebaubarkeit richtet sich dort 
nach § 34 BauGB. Fragen zur 
konkreten Bebaubarkeit bzw. 
zulässigen Nutzung kann aus-
schließlich der Landkreis Bar-
nim, Untere Bauaufsichtsbehör-
de, als Genehmigungsbehörde 
verbindlich beantworten.
Sämtliche Kosten der Vertrags-
durchführung (Notar usw.), 

sämtliche Erschließungskosten 
und eventuelle Abrisskosten 
sind vom Erbbaurechtsnehmer 
zu tragen.
Mit der Bekundung eines Inter-
esses entsteht kein Anspruch 
auf Abschluss eines Erbbau-
rechtsvertrages. Aus der Interes-
senbekundung lassen sich keine 
Verpflichtungen der Gemeinde 
Melchow herleiten.
Interessen sind bis spätestens 
25.03.2020 schriftlich beim Amt 
Biesenthal-Barnim, Berliner 
Straße 1, 16359 Biesenthal abzu-
geben. Für Rückfragen steht Ih-
nen Frau Faude, SB Liegenschaf-
ten, Tel. Nr. 03337/459939 oder 
E-Mail: faude@amt-biesen- 
thal-barnim.de zur Verfügung.

Biesenthal, den 11.02.2020
Döber

Fachbereichsleiterin Bürgerservice

Kompostierplatz
Die Entgegennahme des 
Schnittgutes und des Nutzungs-
entgeltes wird von Herrn Karl-
Heinz Müller durchgeführt.

Der Kompostierplatz in Mel-
chow ist NICHT für gewerbliche 
Zwecke und nur für Melchower 
Bürger nutzbar.

Öffnungszeit zu den u. g. Termi-
nen jeweils von 
09.00 – 11.00 Uhr, 
individuelle Absprachen mit 
Herrn Müller sind möglich.

März 14.03.2020
 28.03.2020

Kleines Winterprogramm in Ruhlsdorf 
Ein Abend mit Cartoonist Mario Lars
 Fr | 20.03: | 19.00 Uhr
Bürgerhaus Ruhlsdorf  
Dorfstraße 73 
16348 Marienwerder
Eintritt frei

Im Rahmen des „Kleinen Win-
terprogramms“ gab es Mitte Fe-
bruar wieder einen Abend rund 
um unsere heimischen Heil-
kräuter. Bereits das dritte Jahr in 
Folge teilte die Ruhlsdorferin 
Ruth Kiesow uns ihr Wissen mit 
– und davon hat sie wahrlich 
viel. Es ging um die Geheimnis-
se von Tinkturen, und so manch 
einer kann nun seine Hausapo-
theke natürlich ergänzen.
Im März folgt dann der letzte 
Abend unseres kulturellen Win-
terprogramms. Es kommt pro-
minenter Besuch: der Cartoonist 
Mario Lars. Seine Cartoons sind 
manchmal böse, manchmal 
schwarzhumorig, aber immer 
lustig. Und wenn er die Bühne 

betritt, gibt’s was auf die Augen 
und Ohren. Er liest Karikaturen 
und zeigt animierte Filme, er er-
zählt Geschichten und erklärt, 
was im Leben schieflaufen 
muss, um Cartoonist zu werden.
Mario Lars, bürgerlich Roland 
Regge-Schulz, ist Cartoonist, 
Graphiker, Autor und Journalist. 
1964 wurde er in Mecklenburg 
geboren und lebt dort mit Frau, 
zahlreichen Kindern und Motor-
rad auf dem Schulzenhof in der 
Nähe von Schwerin. Mario Lars 
veröffentlicht u. a. im Weser Ku-
rier, in der Schweriner Volkszei-
tung, der Sächsischen Zeitung 
und der taz. Er gewann mehrere 
Preise bei verschiedenen Car-
toon-Wettbewerben.

I N FO
Immer informiert bleiben Sie 
auf: www.ruhlsdorf700.de

Cartoon: Mario LarsCartoon: Mario Lars

GEMEINDE MARIENWERDER

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
freitags von 17 – 18 Uhr
• jeden 1. Freitag des Monats im Gemeindezentrum Marienwerder
• jeden 2. Freitag des Monats im Gemeindevereinshaus Sophienstädt und
• jeden 3. Freitag des Monats im Bürgerhaus Ruhlsdorf oder
• nach persönlicher Vereinbarung
Telefon: 033395/71 86 38, E-Mail: heimat.marienwerder@t-online.de

 Sprechstunden des Ortsvorstehers Sophienstädt
Sprechstunden des Ortsvorstehers Sophienstädt: 9. März
jeden 2. Montag im Monat von 19–20 Uhr
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 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
dienstags, 17.30 bis 19.00 Uhr im Gemeinde-Büro
oder nach telefonischer Vereinbarung (03338 3521)
Bahnhofstr. 12 , Rüdnitz 
(Begegnungsstätte gegenüber dem Reiterhof)
Buchungen der Gemeindezentren über das Gemeindebüro oder 
unter Tel. 03338 / 36 70 806

GEMEINDE RÜDNITZ GEMEINDE SYDOWER FLIEß

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Die nächste Sprechstunde ³ndet wie folgt statt: 18. März
17.00 – 18.00 Uhr – Gemeindezentrum Tempelfelde

Simone Krauskopf, Ehrenamtliche Bürgermeisterin
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GEMEINDE SYDOWER FLIEß



25. Februar 2020 | Nr. 2 | Woche 9 | 51 |AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT

• Bußgeldsachen
• Erbrecht
• Grundstücksrecht
• Kündigungsschutz
• Verbraucherinsolvenz
• Verkehrsrecht

• Mietrecht
• Wohnungseigentumsrecht
• Baurecht
• Verbraucherschutzrecht
• Medizinrecht
• Verwaltungsrecht

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofspassage“
Büroturm • Börnicker Chaussee 1 • 16321 Bernau bei Berlin

� 0 33 38 / 76 97 02

� 0 33 38 / 7 53 07 58

in Bürogemeinschaft

Wagnerstraße 14d • 16359 Biesenthal
Tel.: 0 33 37 / 4 19 18 • Fax: 0 33 37 / 4 19 17 • Funk 01 71 / 804 29 99

ALARMSYSTEME
ELEKTROINSTALLATION

KOMMUNIKATIONSANLAGEN

Holger 
Stermann Meisterbetrieb

Ihr icherheitspartner

Fürchte nicht den Schnee  
im März, darunter wohnt ein warmes Herz.
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Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
�/Fax: 03337/49 07 18
www.machmalgruen.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 
Öffnungszeiten 
Mai bis Oktober
Di/Do 10.00–12.00 Uhr und 
 13.00–18.00 Uhr
Fr 10.00–16.00 Uhr 
Sa 10.00–15.00 Uhr
So 10.00–15.00 Uhr

Öffnungszeiten 
November bis April
Di 10.00–12.00 Uhr und  
 13.00–18.00 Uhr
Do 10.00–15.00 Uhr
Fr 10.00–15.00 Uhr
Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 6 72 77
Fax: 03 33 97 / 6 72 79
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 

Tourismusverein Naturpark  
Barnim e. V. informiert

AUS DEN VEREINEN

Stellenausschreibung
Beim Tourismusverein Natur-
park Barnim e. V. ist zum  
1. Mai 2020 eine Stelle als

Assistenz  
Geschäftsführung /  
Mitarbeiter  
Touristinformation 
(m/w/d)

zu besetzen.
Der Tourismusverein Naturpark 
Barnim e. V. bewirbt die vielfäl-
tigen touristischen Angebote im
Naturpark Barnim. Der Verein 
betreibt zwei Tourist-Informati-
onen in Wandlitz und Biesen- 
thal, die ganzjährig geöffnet 
sind. Der Zweck des Vereins ist 
es, durch Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit den Tourismus 
im Naturpark Barnim zu för-
dern. Der Verein leistet dadurch 
einen wesentlichen Beitrag zur 
örtlichen und regionalen Touris-
musentwicklung.
Das Aufgabengebiet umfasst:
• Unterstützung der Geschäfts-

leitung ( z. B. Dienstplanerstel-
lung,Gremienarbeit, Organisa-
tion und Durchführung von 
Mitgliederveranstaltungen)

• Gästeservice (u. a. Beratung, 
Bereitstellung und Verkauf 
von Informationsmaterialien 
und Veranstaltungstickets)

• Touristische Angebotsent-
wicklung und Durchführung

• Unterstützung bei Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

• Contenterstellung und -ver-
waltung der Internetseiten

• Erstellung von Beiträgen für 
Social-Media-Kanäle

• Kontaktpflege zu den örtlichen 
touristischen Leistungsträ-
gern und Mitgliedern

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Berufsausbil-

dung
• Erfahrungen im Tourismusbe-

reich
• Begeisterung für die Region 

Naturpark Barnim
• Gute Kenntnisse der touristi-

schen Angebote im Barnimer 
Land

• Sicherer Umgang mit MS Of-
fice Anwendungen

• Erfahrungen im Umgang mit 
CMS (wordpress, typo3) sowie 
Social-Media Aktivitäten

• Freude am Umgang mit Men-
schen

• Organisationstalent, Teamfä-
higkeit und Serviceorientierung

• Führerschein Klasse B
• Nutzung des Privat-PKWs ge-

gen Entschädigung nach dem 
Bundesreisekostengesetz

Wir bieten:
• eine unbefristete Anstellung 

im schönen Naturpark Barnim
• durchschnittliche Wochenar-

beitszeit von 30 Stunden (gele-
gentlich Wochenendarbeit)

• Arbeiten in einem sympathi-
schen und engagierten Team

Arbeitsorte sind sowohl die Ge-
schäftsstelle und Tourist-Infor-
mation in Wandlitz als auch die
Tourist-Information in Biesen- 
thal.
Wenn Sie Interesse an der aus-
geschriebenen Stelle haben, 
dann senden Sie Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse, Referenzen) bis 
31.03.2020 per E-Mail an 
krysmansky@barnim-touris-
mus.de 

Tourismusverein Naturpark 
Barnim e. V., Horst Geiseler

Vorstandsvorsitzender

Einladung
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat statt. 
Alle an nachhaltiger Entwick-
lung und Bürgerbeteiligung In-
teressierten sind dazu herzlich 
eingeladen! Nächster Termin:
Dienstag, 3. März, um 20 Uhr 
im Restaurant Salute.
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Begegnungsstätte der Volkssolidarität

Veranstaltungen im März
Mo 02.03. 13.00 Uhr Kartenspiele 
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 03.03. 16.00 Uhr Schach für jedermann/ab 18.00 Uhr QiGong
Mi 04.03. 14.00 Uhr Start in den Frühling: „Tücher binden“ –   
   dazu bitte Tücher und Schals mitbringen * 
   Unkostenbeitrag: 1,00 €
Do 05.03. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 06.03. 11.00 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 09.03. 13.00 Uhr Kartenspiele
Di 10.03. 16.00 Uhr Schach für jedermann/ab 18.00 Uhr QiGong 
   Frauentagsfahrt nach Templin
Mi 11.03. 14.30 Uhr Singen mit Herrn Meise * 
  13.00 Uhr Rentensprechstunde (bitte anmelden!)
Do 12.03. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 13.03. 11.00 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 16.03. 13.00 Uhr Kartenspiele 
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 17.03. 16.00 Uhr Schach für jedermann/ab 18.00 Uhr QiGong
Mi 18.03. 14.30 Uhr Diskussionsrunde mit Margitta Mächtig  
   über die Zukunft Biesenthals und der  
   OG der Volkssolidarität Biesenthal *
Do 19.03. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 20.03. 11.00 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 23.03. 13.00 Uhr Kartenspiele
Di 24.03. 16.00 Uhr Schach für jedermann/ab 18.00 Uhr QiGong
Mi 25.03. 14.00 Uhr Geburtstag des Monats *
Do 26.03. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße 
  18.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 27.03. 11.00 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 30.03. 13.00 Uhr Kartenspiele 
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln)
Di 31.03. 16.00 Uhr Schach für jedermann/ab 18.00 Uhr QiGong

* Änderungen vorbehalten

VORSCHAU:
08.04. | FIT IM ALTER
22.04. | VORTRAG HEILPRAKTIKER

INFORMATIONEN:
Die Kassierung der jährlichen Mitgliedsbeiträge ³ndet bis Ende März in 
der Begegnungsstätte zu den oben angegebenen Öffnungszeiten statt.
Die jährliche Listensammlung beginnt am 2. März und endet am 2. Mai.
Wir nehmen auch gern Spenden in der Begegnungsstätte entgegen.
Ein behindertengerechter Zugang zu unseren Räumen mit Rollstuhl oder 
Rollator ist während unserer Veranstaltungen auch über die Bibliothek 
möglich.
Es ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, bei Verhinderung 
einzelner Teilnehmer an einer gebuchten Fahrt, den Platz an das Busun-
ternehmen zurück zu geben. Damit Sie keine unnötigen Kosten haben, 
benennen Sie uns bitte jemanden, der für Sie an der Fahrt teilnimmt und 
dieser dann auch die Kosten übernimmt.
Geburtstag, Jubiläum, Kurse o. ä. – Wohin? – Wir stellen gern unsere Räu-
me anderen Interessengruppen oder Familien zur Verfügung!

– Änderungen vorbehalten –
Die Mitarbeiter der Begegnungsstätte und Bibliothek Biesenthal 

laden herzlich ein! Elke Schubert, Ilona Derks, Ilona Jochindke

 I N FO
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V. 
Biesenthal, August-Bebel-Str. 19, � 03337/40051, Mo | Mi 13 – 17 Uhr

Öffnungszeiten
BIBLIOTHEK   
� 0 33 37/45 10 07
Mo geschlossen
Di  10.00 - 18.00 Uhr
Mi 13.00 - 17.00 Uhr
Do 10.00 – 17.00 Uhr
Fr  geschlossen
Bücher, Bücher, Bücher, nutzen Sie 
unser Angebot!

BEGEGNUNGSSTÄTTE  
� 0 33 37/4 00 51
Mo 13.00 – 17.00 Uhr
Mi 13.00 – 17.00 Uhr

Gesundheitssport in Biesenthal –  
noch wenige Plätze frei
Im Frühjahr macht Sport ein-
fach Spaß, baut Stress und chro-
nische Krankheiten ab. Sport-
therapeutin Katrin Schmidt 
leitet wöchentlich donnerstags 
von 14 bis 15 Uhr den 
Reha-Sportkurs in der Großen 

Sporthalle in Biesenthal, Schüt-
zenstraße 44a. Fitness in ange-
nehmer Gruppendynamik – da 
kommt der Spaß nicht zu kurz. 
Teilnahme mit oder ohne ärztli-
che Verordnung möglich. Indi-
kationen: Erkrankungen von 
Wirbelsäule/Stütz- und Bewe-
gungsapparat/Arthrose und Ar-
thritis/Rheumatische Erkran-
kungen/Herz-Kreislauf- und 
Gefäßerkrankungen/Osteopo-
rose/Adipositas/Stress.
Es sind noch wenige Plätze frei, 
also melden Sie sich schnell an!

I N FO
Anmeldung und Informationen: 
Volkssolidarität Barnim e. V. 
Bereich Gesundheitssport und 
Sporttherapie 
Frau Stephanie Marzahn,  
� 03334 639880 
E-Mail: barnim@volkssolidari-
taet.de 
Ein Angebot in Trägerschaft der 
Volkssolidarität Barnim.
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Sporttherapeutin Katrin Schmidt
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Meditation und Konzentration  
mit Pfeil und Bogen
Sie möchten abschalten, einfach 
‚runterkommen‘ und schaffen 
es nicht, weil sich das Rad des 
Alltags unentwegt dreht? Und 
Sie finden sich noch weit ent-
fernt von Ihrer Regenerations-
phase, weil der Weg bis dahin 
noch ein weiter ist? Dann könn-
te Intuitives Bogenschießen in 
Kombination mit Meditations- 
und Konzentrationsübungen 
der erste Schritt auf dem Weg 
zur inneren Ruhe sein.
Das Haus Grüntal e. V. bietet seit 
Januar Kurse mit der Meditati-
onsleiterin Andrea Richter, Be-
auftragte für Spiritualität in der 
Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, an. Jeder Kurs be-
ginnt im Haus Grüntal mit Me-
ditation/Konzentration und 
wird anschließend in der Turn-
halle der Grundschule mit dem 
praktischen Teil, dem intuitiven 
Bogenschießen, weitergeführt. 
Bögen, Pfeile und Zielscheiben 
werden vor Ort zur Verfügung 
gestellt. Wer mag, kann sein ei-
genes „Schießzeug“ mitbringen; 
Compundbögen und Carbon-
pfeile ausgenommen. Übrigens: 
Wer z. B. an der Volkshochschule 
Finow im Kurs Bogenbau seinen 

Bogen selbst erstellt hat, kann 
ihn gern im ‚Haus Grüntal‘ unter 
Anleitung ausprobieren.

Wann: 05.03. | 19.03.
Wo: „Das Haus“, Dorfstraße 39, 
16230 Sydower Fließ | OT Grün-
tal
Wer: Erwachsene und Jugendli-
che ab 12 Jahre (Jugendliche un-
ter 16 Jahren nur in Begleitung 
einer Aufsichtsperson)
Preise: Erwachsene 5 EUR | pro 
Übungstermin/Person; Jugend-
liche 3 EUR
Betreuung: Meditation/Kon-
zentration – Pfarrer Utz Berlin
Bogenschießen – Carina Vogel/
Herbert Noll
Kontakt: � 03337 46180 
info@dashausgruental.de 
das-haus-gruental.de

Simone Brackrog 
ÖA Amt Biesenthal-Barnim

Ohne Frühstück geht es nicht
Als Leila noch in die Kita ging, 
hat sie nie zu Hause gefrüh-
stückt – das gemeinsame Früh-
stück war der erste Programm-
punkt in ihrer Kitagruppe. 
Jetzt ist Leila in der Schu-
le und soll in den ersten 
beiden Unterrichts-
stunden aufmerksam 
sein, bevor sie dann, in 
der ersten größeren Pause, 
ihre Essensbox auspacken kann. 
Doch ohne Frühstück ist ihr 
Blutzuckerspiegel zu niedrig, 
um sich zu konzentrieren, sie ist 
schlaff und fühlt sich müde. Für 
Schulkinder ist das Frühstück zu 
Hause eine unverzichtbare 
Mahlzeit. Wenn Ihr Kind in der 
Frühe nichts „Richtiges“ herun-
terkriegt, Brote und Brötchen 
verweigert, gibt es andere Mög-
lichkeiten: Knäckebrot, ein 
Stück Obst, Möhre, Paprika, 
Grieß- oder Haferbrei… fertig 
gekaufte Frühstücksmüslis soll-
ten möglichst wenig Zucker 
enthalten – besser und billiger 

sind Haferflocken mit Milch, 
vielleicht gesüßt mit Rosinen. 
In die Essensbox packen Sie am 
besten Brote mit wechselndem 

Aufstrich und ein paar 
Obst- oder Gemüsestü-

cke. So wichtig wie das 
Essen ist das Trinken: 
Ihr Kind braucht in der 

Schule viel Flüssigkeit. 
Eine Trinkflasche, mit Was-

ser oder Tee gefüllt, darf also 
nicht fehlen. 

Sabine Weczera M. A.
Elternbriefe Brandenburg

I N FO
Interessierte Eltern können 
diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetprä-
senz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, 
oder per E-Mail an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in 
Ihrer Kita oder per Telefon 
030-259006-35 bestellen. Die 
Elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. Geburts-
tag in regelmäßigen Abständen 
nach Hause, auch für Geschwis-
terkinder.

Die kostenlose Verteilung der ANE-El-
ternbriefe im Land Brandenburg wird 
gefördert durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie (MASGF).
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6 Jahre, 
3 Monate

Nr. 39

„Familiär“-Musik von Vätern, Söhnen und Töchtern  
im Kulturbahnhof Biesenthal
War Leopold Mozart ein stren-
ger Vater?
Womit beschäftigten sich Wolf-
gang Amadeus und seine 
Schwester Nannerl auf ihren 
langen Konzertreisen?
War Johann Sebastian Bach 
stolz auf seine Söhne und exis-
tierte P. D. Q. Bach wirklich?
Wo lernten sich der Komponist 
Johann Halvorsen und seine zu-
künftige Gemahlin, die Nichte 
Edvard Griegs kennen?
War Carl Maria von Weber, der 
Cousin von Mozarts Frau Cons-
tanze, intersexuell oder wieso 
hatte er einen weiblichen und 
einen männlichen Vornamen?

Die Antworten auf diese und 
noch viele andere Fragen gibt es 
beim 11. Familienkonzert „Fa-

miliär“, 16. Februar, 16.00 Uhr, 
Kulturbahnhof Biesenthal
Eintritt frei 
(Spenden sind herzlich willkom-
men!)

Es musiziert das Streichquartett 
der Familie Templin unter Lei-
tung von Niels Templin:
Charlotte Templin, 
Violine/Viola/Gesang
Friederike Templin, 
Violine/Viola
Niels Templin, 
Violine
Regine Daniels-Stoll, 
Violoncello

PROGRAMM:

• Johann Sebastian Bach – 
 Sonate für Violoncello solo
• Johann Christian Bach – 
 Quartett
• Carl Maria von Weber – 
 Arie aus dem Freischütz 

„Durch die Wälder durch die 
Auen“

• Wolfgang Amadeus Mozart – 
Salzburger Divertimento D-Dur

• Leopold Mozart – 
 2 Duette für 2 Violinen
• Edvard Grieg – 
 aus Peer-Gynt-Suite: Åses Tod, 

Morgenstimmung, In der Halle 
des Bergkönigs

• Johann Halvorsen – 
 Pasacaglia für Geige und Brat-

sche

Das Programm ist geeignet für, 
Erwachsene, Jugendliche und 
Schulkinder ab 8 Jahren. Mit 
freundlicher Unterstützung der 
Kulturförderung des Landkreis 
Barnim.
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Handwerk & Service
Infos und Wissenswertes

ANZEIGEN

Karsten’s Trockenbauservice
Maurer- und Putzarbeiten

Fliesenarbeiten
Fenster- und Türmontage

Vollwärmeschutz
Malerarbeiten

Karsten Reinke
Breite Straße 21 | 16359 Biesenthal

Tel. 0171 / 411 97 92
Tel./Fax 03337 / 49 04 19

seit 2004seit 2004

Fenster- und Türmontage

Wir sorgen für Ihre Sicherheit
Schließanlagen, Schlösser, Baubeschläge, Tresore
Briefkastenanlagen, Montage, Schlossnotdienst

und Einbruchschäden-Notdienst

Schweißgeräteservice: Vertrieb und Reparatur
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-18 Uhr

Eberswalder Straße 7 · 16321 Bernau · Tel. (0 33 38) 22 81
Fax (0 33 38) 70 64 66 · Funk (0172) 8 79 23 40

Schlüsseldienst
Dieter Nitschke
Inhaber Torsten Grebs

Einbruchsicherung
Mechanische Verriegelungen nutzen

Wer einfache Verhaltensregeln 
befolgt, reduziert das Risiko, 
Opfer eines Einbruchs zu wer-
den bereits deutlich. Denn 
meist gilt die Devise: Haben 
es die Täter innerhalb von drei 
bis fünf Minuten nicht ge-
schafft, in eine Wohnung oder 
ein Haus zu gelangen, geben 
sie auf und versuchen es beim 
Nachbarn. Besonders wichtig: 
Wer das Haus verlässt, muss 
vorher alle Fenster und Türen 
schließen!

Folgende Hinweise sollten 
beachten werden:

• Die Haus- oder Wohnungstür 
nicht nur ins Schloss ziehen, 
sondern zweifach abschließen 
– auch wenn man nur kurz 

weg ist. Zusätzliche Schlösser 
wie Querriegel betätigen.

• Fenster, Balkon- und Terras-
sentüren vollständig schlie-
ßen, sobald man die Wohnung 
verlässt.

• Abschließbare Fenstergriffe 
oder Fenstersicherungen bie-
ten zusätzlichen Schutz. Aber 
unbedingt den Schlüssel so 
platzieren, dass er nicht von 
außen sichtbar ist.

• Den Haustürschlüssel nie 
unter der Fußmatte oder an 
anderen Stellen außerhalb des 
Hauses deponieren – die Täter 
kennen alle Verstecke!

Quelle: www.polizeideinpartner.de

INFO
www.PolizeiDeinPartner.de
Weitere ausführliche Artikel 
zum Thema Einbruch in Wohn-
häusern, aber auch in Gewer-
beimmobilien, finden Sie in der 
Rubrik „Einbruchschutz“. 

Foto: pixabay.com
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Hegetag der Petrĳünger
Liebe Angelfreunde,
ein herzliches Dankeschön an 
alle fleißigen Helfer, die unseren 
Beitrag zum Landeshegetag des 
Biesenthaler Angelvereins ge-
leistet haben! Ein besonderer 
Dank gilt dem Team „Brüning“, 
das unseren Einsatz am Devin-
see von der Kettensäge bis zur 
Grillzange durchorganisiert hat-
te. Tolles Wetter, tolle Bratwurst 
und mal wieder ‘ne schöne Run-
de gequatscht!

PETRI HEIL – Die Petrĳünger e. V. Ufersäuberung

UfersäuberungUnterholzsammlung

Baumbeschnitt 

Einladung der NaturFreunde  
OG Biesenthal-Hellmühle e. V.
Die NaturFreunde OG Biesen- 
thal-Hellmühle e. V. laden ein 
zur Wanderung in den Früh-
ling nach Pöhlitzbrück Natu-
rerwachen im Finowtal

 SA | 14.03. | 09:30 Uhr
Treffpunkt: 
Marktplatz Biesenthal
Streckenlänge: ca. 6 km bis 
Pöhlitzbrück
Wanderleiter: 
R. Lehmann | � 03337/40751

Ab 11 Uhr werden alle Wande-
rer mit Gegrilltem, Getränken, 

Kaffee und Kuchen versorgt. Für 
Kinder gibt es ein Naturquiz, La-
gerfeuer und Knüppelkuchen.

Anmeldung von Wandergrup-
pen und Einzelpersonen bitte 
bis zum 10. März bei:
H. Jacoby | � 03337/41505 oder 
E-Mail: 
NaturFreunde16359@web.de

Zu dieser Veranstaltung sind al-
le Bürger recht herzlich eingela-
den!

Michael Klose
i. A. des Vorstandes

Angler-Stammtisch  
am 19. März
Liebe Mitglieder des Biesentha-
ler Angelvereins Petrĳünger 
e. V.!
Auch in diesem Jahr setzen wir 
den nunmehr schon zur Traditi-
on gewordenen Angler-Stamm-
tisch fort. An jedem 3. Donners-
tag im Monat treffen wir uns ab 
18:30 Uhr in der Gaststätte zur 
„Alten Eiche“. Hier können sich 
die Angelfreunde in gemütli-
cher Runde austauschen, Proble-
me zur Sprache bringen oder 
einfach nur über die letzten An-
gelerfolge berichten.

Nächster Stammtisch: 19. März

Kommt vorbei – gerne mit Part-
ner und Kind – und verbringt 
einen gemütlichen Abend. Auf 
der Website des Amtes Biesen- 
thal-Barnim unter Biesenthal/
Vereine könnt Ihr die Termine 
zum Vereinsleben nachlesen. 
Dort sind auch die Vereinsereig-
nisse der Jugend hinterlegt.

Bis dahin allen Mitgliedern 
PETRI HEIL 

Euer Vorstand
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VERANSTALTUNGEN

MÄRZ
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter/Ansprechpartner

 
07.03. 10.00 BAFF-Natur-Marathon Sportplatz Marienwerder  Bernauer Lauffreunde/Public, 
    Herr Göritz 
    www.naturmarathon.de 
14.03. 09.30 Sternwanderung in den Frühling nach Pöhlitzbrück Treffpunkt NaturFreunde OG Biesenthal- 
  Naturerwachen im Finowtal (Strecke: 6 km) Marktplatz Biesenthal  Hellmühle e. V., Wanderleiter  
    R. Lehmann, Tel. 03337-40751 
    www.naturfreunde-brandenburg.de 
14.-15.03. 10.00-18.00 15. bundesweiter Tag der offenen Töpfereien Keramikatelier Marianne Freyer,  
   Biesenthal www.freyer-keramik.de 
14.03. 17.00 Von Liebe, Lasten & Lüsten – Konzert Fachwerkkirche Tuchen Fachwerkkirche Tuchen e. V.,  
    Fr. Lange  
    www.fachwerkkirche-tuchen.de
17.03. 14.00-18.00 Tag der offenen Tür Grundschule „Am Pfefferberg“  Grundschule „Am Pfefferberg“  Schulrektorin, Fr. C. Grasse und 
  und Hort Pfefferberg  und Hort Pfefferberg Hortleiter, Hr. S. Wegener 
    www.grundschule-biesenthal.de
26.03. 18.00-20.00 Kulturfest der Grundschule Grüntal Sporthalle der GS Grüntal GS Grüntal, Rektorin Fr. K. Jähnke 
    www.grundschulegruental.de 

Vorfahrt für Radfahrer
Radfahren ist die umwelt-
freundlichste Art der Mobilität 
und hält nebenbei noch den 
Radfahrenden fit und gesund. 
Dass in Biesenthal noch viel ge-
tan werden kann um das Rad-
fahren attraktiver zu gestalten 
wissen wohl alle, die täglich 
oder gelegentlich das Fahrrad 
nutzen.
Das Bürgerforum der Lokalen 
Agenda 21 Biesenthal lädt alle 
Radfahrer zu einem Workshop 
zum Thema „Radfahren“ am 
Dienstag, 31. März, um 18 Uhr, 
in den Kulturbahnhof Biesent-
hal ein. Alle Ideen und Vorschlä-
ge, wie die Alltagsmobilität mit 
dem Fahrrad auf den Biesentha-
ler Straßen besser und sicherer 
gestaltet werden kann, sind 
willkommen.

Wir wollen drei Themen disku-
tieren:

1. Fahrradstellplätze: Die Fahr-
radparkplätze am Bahnhof 
sollen im Jahr 2020 erweitert 
werden. Die Beteiligung der 
Pendler an der Planung ist 
ausdrücklich erwünscht. Wir 
wollen Vorschläge zum 
Standort und zu Sicherheits-
maßnahmen der neuen 
Parkplätze erarbeiten, z. B. 
abschließbare Boxen und Be-
leuchtung. Fahrradstellplätze 

sind aber auch an Bushalte-
stellen und vor öffentlichen 
und privaten Gebäuden sinn-
voll. Wo ist dringender Be-
darf?

2. Innerörtliche Radwege: Ein 
Teil unserer Hauptstraßen ist 
mit Radwegen oder zumin-
dest mit von Radfahrern 
nutzbaren Fußwegen ausge-
stattet. Zwischen Markt und 
Ambulatorium aber klafft ei-
ne große Lücke. Was kann 
hier für die Sicherheit der 
Radfahrer getan werden, wo 
gibt es sonst sicherheitskriti-
sche Stellen im Radwege-
netz?

3. Außerörtliche Radwege: 
Nach der Eröffnung des Rad-
wegs Wullwinkel–Biesenthal 
geht es jetzt um die Radwege 
nach Melchow, Grüntal und 
Lanke. Wir werden über den 
aktuellen Stand der Planung 
informieren.

Die Ergebnisse des Workshops 
sollen von den Stadtverordne-
ten diskutiert und umgesetzt 
werden.

I N FO
Lokale Agenda Biesenthal 
Kontakt: Lena Bonsiepen   
� 0178 8452178  
lena@bonsiepen.de

Konzert des Vereins  
Fachwerkkirche Tuchen e. V.
„VON LISTEN, LASTERN &  
LÜSTEN“
 SA | 14.03. | 17:00 Uhr
Fachwerkkirche Tuchen
Kirchstraße 99, 16230 Breydin

Unter dem Konzert-Titel „Von 
Listen, Lastern & Lügen“ stellen 
die Solisten Sven Ahlhelm, Jens 
Thomas, Hannes Bittner und 
Benjamin Schwigon ihr neues 
Programm „Rhythmus 71 spielt 
Ahlhelm“ vor.
Die Formation ‚Rhythmus 71‘ 
hat sich der deutschsprachigen 
Beatmusik verschrieben. Eigent-
lich. – Aber da war noch etwas. 
In den Tiefen des Archivs 
schlummerten Aufnahmen von 
Liedern, die Sven Ahlhelm vor 
langer Zeit geschrieben hatte.
In einem kreativen Schub ent-
standen unerwartet neue Texte 
und Kompositionen. Diese ge-

sellten sich zu dem alten Materi-
al hinzu und wurden Teil des 
neuen Programms, in dem aus-
schließlich eigene Kompositio-
nen zur Aufführung kommen.
Sven Ahlhelms Texte sind poe-
tisch, humorvoll, melancholisch 
– zum Teil in heimatlichem Dia-
lekt – sie erzählen Beobachtun-
gen, Beschreibungen, Geschich-
ten.
Musikalisch frei von Konventio-
nen, aber der Liebe zur Harmo-
nie verbunden, wurden die Stü-
cke gemeinschaftlich arrangiert. 
Die langjährige Bühnenerfah-
rung der Musiker ist Garantie 
für einen erfolgreichen Aufritt.

I N FO
Mehr Informationen unter: 
www.fachwerkkirche-tuchen.de

Formation ‚Rhythmus 71‘Formation ‚Rhythmus 71‘
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AUS DEN KINDER- & JUGENDEINRICHTUNGEN

Öffnungszeiten des Jugendbistros:
DI 13.30–20.00 Uhr | MI/DO/FR/SA 14.00–20.00 Uhr 

Schlagzeugunterricht (ab 12 Jahre) 
 jeden MO | ab 14.00 Uhr, kostenp«ichtig (Preise auf Anfrage)

Nutzung des Bandraumes mit Anlage 
 DI bis SA | zwischen 14:00 und 20:00 Uhr gegen Nutzungsgebühr oder 
nach Vereinbarung

Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
 DI bis SA | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr, ab 4,00 € pro Monat

Kostenlose Nach- und Hausaufgabenhilfe 
 DI bis FR | nach Vereinbarung Plätze begrenzt

Kostenlose Hilfe bei Bewerbungen und Lebensläufen
 Beratung: jederzeit, einfach ansprechen und immer DO ab 16:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung Wenn ihr interessiert seid, dann kommt vorbei und 
meldet euch im Büro vom Kulti an.

ANSPRECHPARTNER/INNEN FÜR DEN JUGENDBEREICH:
Pädagogische Mitarbeiter: Sebastian Henning und Jessy Jordan
Jugendkulturzentrum Kulti, Bahnhofstraße 152, 16359 Biesenthal
� 03337/41770, Fax: 03337/450118
www.kulti-biesenthal.de, info@kulti-biesenthal.de
BFD: Mattis Standtke, Freiwilligen Dienst: Visal Say
Student für Medienpädagogik: Dennis Hertzsch
Amtsjugendkoordinatorin: Renate Schwieger,  
� 03337/450119, Fax.: 03337/450118

Kinder- und Jugendhaus Rüdnitz
Dorfstraße 1 | 16321 Rüdnitz | �/Fax  03338 769135  

Jugendclub Melchow im Bürgerhaus
DI – FR 16.00 – 21.00 Uhr | jeden Samstag: Projektangebot

Jugendkulturzentrum KULTI

Rockende Eiche 2020
Mit Beginn des neuen Jahres 
starteten im Kulti auch die Vor-
bereitungen für die „Rockende 
Eiche 2020“ am 8. August. 

Dazu treffen sich am 25. Februar 
alle Helfer und Helferinnen – In-
teressenten sind herzlich will-
kommen!

Winterferien und Kinderkarneval
In den Winterferien bot das Kul-
ti ein abwechslungsreiches Feri-
enprogramm an, u. a. fanden 
Ausflüge statt, ein Rockmobil 
Workshop wurde durchgeführt 
und die Kids wurden mit Medi-
enprojekten begeistert. Wir ha-

ben uns auch wieder in diesem 
Jahr sehr gefreut, am Kinderkar-
neval Biesenthal aktiv teilzu-
nehmen und einen wichtigen 
Programmpunkt für Familien in 
Biesenthal zu unterstützen. 

Wunschbox
Um den unterschiedlichen Inte-
ressen der Besucherinnen und 
Besucher gerecht zu werden, ha-
ben wir im KULTI eine Wunsch-
box installiert. Diese soll die 
Möglichkeit geben, Sorgen und 

Wünsche für die Zukunft im 
KULTI mitzuteilen. Einfach ein 
paar Notizen schreiben und in 
unsere Box im Eingangsbereich 
werfen.
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Flohmarkt im KULTI am 25. April
Einfach anmelden unter:
Handy:  � 0151 14658624 
WhatsApp!! (ab 15.00 Uhr)
Jugendkulturzentrum Kulti

Bahnhofstraße 152
16359 Biesenthal
Standgebühren: 5 EURO inkl. 
Tisch und Bank

Osterferien KULTI Biesenthal und  
CREATIMUS Rüdnitz  
In den Osterferien findet auch 
dieses Jahr wieder der beliebte 
Ausflug in den Heidepark Soltau 
statt – Termin: 7. April. Mit dem 
Reisebus geht es um 6.00 Uhr ab 
dem Kulti in Richtung Hamburg; 
gegen 22 Uhr endet der Ausflug 
mit der Ankunft auf dem Kul-
ti-Gelände. Der Teilnahmebei-

trag beläuft sich auf 25 EURO. 
Anmeldeformulare sind im Kul-
ti-Büro zu den angegebenen Öff-
nungszeiten erhältlich. 
Kontakt bitte an Handy � 0151 
14658624. 
Kontakt für CREATIMUS Rüdnitz 
bitte unter Handy � 0171 
5443498.

Neue Nachfolge an der Grundschule 
Grüntal
Am 27. Januar beschloss die 
Schulkonferenz die Empfehlung, 
auf Vorschlag der Schulrätin 
Frau Kage Herrn Behrend zum 
stellvertretenden Schulleiter zu 
bestellen.
Im September 2019 bewarb sich 
Oliver Behrend auf die stellver-
tretende Schulleiterfunktions-
stelle, da Frau Villain altersbe-
dingt in den Ruhestand ging.
Schon im 2. Halbjahr des Schul-
jahrs 2016/2017 hatte Herr Beh-
rend die Aufgaben von Frau Vil-
lain übernommen, da sie die 

kommissarische Schulleiter-
funktion von Herrn Blanck 
wahrnahm, der längerfristig er-
krankt war. Seit dem 1. April 
2017 ist Herr Behrend als kom-
missarischer stellvertretender 
Schulleiter vom staatlichen 
Schulamt Frankfurt/Oder einge-
setzt.
Die Unterlagen zur Bestätigung 
seiner neuen Funktion durch 
den Leiter des staatlichen Schul-
amtes und des Personalrates lie-
gen derzeit im staatlichen 
Schulamt.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Fördervereinsmitglieder 
und interessierte Eltern,
hiermit möchten wir Sie im Na-
men des Vorstandes der „Freun-
de und Förderer der Grundschu-
le Am Pfefferberg“ e. V. zur 
Mitgliederversammlung am 
Montag, dem 2. März, um 19:30 
Uhr, in die Mensa der Grund-
schule „Am Pfefferberg“ einla-
den.

Tagesordnung:
TOP 1 – Geschäftsbericht des 
Vorstandes für 2019
TOP 2 – Bericht des Kassenwar-
tes für das Geschäftsjahr 2019
TOP 3 – Bericht der Revisions-
kommission
TOP 4 – Entlastung des Vorstan-
des für das Geschäftsjahr 2019
TOP 5 – Aufnahme neuer Mit-
glieder
TOP 6 – Wahl des Vorstandes – 
Wahlleitung: M. Hilgert
TOP 7 – Projekte / Vorhaben in 
2020
7.1 – Tag der offenen Tür der 

Grundschule „Am Pfefferberg“
7.2 – Regionalmarkt Biesenthal
7.3 – Wukenseefest / 
Drachenbootrennen
TOP 8 – Sonstiges

Wir freuen uns auf einen guten 
und konstruktiven Austausch. 
Sie sind alle herzlich willkom-
men, auch wenn Sie noch kein 
Mitglied des Fördervereins sind!
Bitte informieren Sie alle Eltern 
der Grundschule, gerne auch 
über die Klassenchats.

im Namen des Vorstandes
Katja Lucke

Freunde und Förderer der  
Grundschule „Am Pfefferberg“ e. V.

Bahnhofstraße 9 -12,  
16359 Biesenthal |  

Vereinsregisternummer: 4323
Bankverbindung: Sparkasse Barnim 

| IBAN:  
DE 12 17052000 33 20003533

BIC: WELADED1GZE
Sekretariat: Fr. Herkendell |  

� 03337-2050



| 60 | 25. Februar 2020 | Nr. 2 | Woche 9 AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

Die Freie Naturschule Barnim berichtet und lädt ein
Kunstvolle Mathematik 
in der Lerngruppe 1-2-3
Die Kinder der Lerngruppe 1-2-3 
tauchten in das zauberhafte 
Reich der Mathematik ab und 
beschäftigen sich mit Strecken, 
Flächen und Körpern. Auf dem 
Weg Richtung Langerönner 
Mühle wurde der Schätzaufgabe 
„Wieviel sind eigentlich 100 m?“ 
nachgegangen, es wurden Ent-
fernungsschätzungen mit Krei-
de markiert und mit dem Mess-
band nachgemessen. Auf dem 
Marktplatz wurde alles unter-
sucht und fotografiert, was vier 
Ecken hat und in einer Diashow 
zusammengestellt. Die Kinder 
nahmen Bezug auf den Künstler 
Paul Klee. Dabei sind wunder-
volle Werke entstanden, die z. Z. 
in den Räumen der NaschBa 
ausgestellt sind.

Lese-Lichter-Nacht der 
Lerngruppe 3-4-5
Kurz vor Weihnachten fand für 
die Lerngruppe 3-4-5 die erste Le-
se-Lichter-Nacht im Haus Grün-
tal statt. Nach gemeinsamem 
Kochen und Essen wurden bei 
Kerzenschein am warmen 
Lehmofen in kleinen Gruppen 
und auch einzeln aus den mitge-
brachten Lieblingsbüchern vor-
gelesen sowie frei erfundene Ge-
schichten oder Anekdoten aus 
dem eigenen Leben erzählt. Mit 
einem Frühstück am nächsten 
Morgen bei klarem Frostwetter, 
Kranichrufen und müden, aber 
glücklichen Kindern endete die 
erste Lese-Lichter-Nacht.

NaschBären- 
Weihnachtsmusical
Lange und voller Begeisterung 
haben viele NaschBa-Kinder mit 
Musikpädagogin Merle das Mu-
sical „Der Weihnachtsgast“ ein-
studiert, Texte gelernt, Lieder ge-
probt, musikalische Begleitung 
und Blockflötenstücke eingeübt. 
Am 19.12.2019 zum Nasch-
Ba-Weihnachtscafé im Kultur-
bahnhof spielten und sangen die 
aufgeregten Kinder vor Mitschü-
lern, Eltern und Großeltern eine 
Weihnachtsgeschichte von Streit 
und Frieden in Familien in der 
Weihnachtszeit, vom Sich-Be-
schenken und Verzeihen und 
wurden mit tosendem Applaus 
belohnt. Anschließend ließen al-

le Familien und LernbegleiterIn-
nen bei Gesprächen und köstli-
chem Buffet das NaschBa-Jahr 
2019 gemeinsam ausklingen. In 
der nebenan stattfindenden Bas-
telwerkstatt konnten Kinder, El-
tern und Großeltern Ketten und 
Broschen aus geschliffenen 
Schwarznüssen herstellen, Weih-
nachtssterne falten oder Wachs-
figuren tropfen.

Ökofilmtour und Floßtour
Zehn Schülerinnen und Schüler 
der NaschBa haben im vergan-
genen Jahr einen mehrtägigen 
Ausflug an die Oder organisiert 
und sich für die Erhaltung der 
natürlichen Oderlandschaft ein-
gesetzt. In der Ausgabe 7/2019 
wurde in dem Artikel „Unter Ad-
lern – SchülerInnen der Freien 
Naturschule Barnim schützen 
die Oder“ dazu ausführlich be-
richtet. In den vergangenen Wo-
chen haben die Kinder das Film-
material des Projektes unter 
Anleitung gesichtet und aufge-
arbeitet. Im Rahmen der Öko-
filmtour findet nun die Premie-
re des Filmes unserer Floßkinder 
zur Oderfloßtour statt. Der Floß-
kinder-Film wird gemeinsam 
mit dem Film „Das Oderdelta – 
Grenzenlose Wildnis an der Ost-
see“ im Kulturbahnhof gezeigt. 
Im Anschluss gibt es ein Filmge-
spräch mit den Kindern. Wir la-
den Sie herzlich dazu ein.
 SO | 15.03 | 18:00 Uhr
Wo: Kulturbahnhof Biesenthal

Flohmarkt für den Umzug 
der Naturschule
Im Sommer 2020 wird die 
NaschBa in das neue Schulge-
bäude in Biesenthal umziehen. 
Als Schule in freier Trägerschaft 
finanzieren wir alle damit im 
Zusammenhang anfallenden 
Kosten selbst. Im April wird ein 
NaschBa-Flohmarkt im Kultur-
bahnhof stattfinden, bei dem 
Sie uns aktiv unterstützen kön-
nen. Neben einem reichhaltigen 
Mittagsbuffet wird es Köstlich-
keiten auf dem Kuchenbasar ge-
ben. Außerdem können Famili-
en an unseren Bastelangeboten 
teilnehmen und Schönes mit 
nach Hause nehmen.
Kommen Sie zum Stöbern vor-
bei oder nehmen Sie selbst mit 
einem eigenen Stand teil!

Es können alle gut erhaltenen, 
brauchbaren sowie selbst pro-
duzierte Dinge gekauft und ver-
kauft werden. Der Erlös geht zu 
50 % oder mehr (der/die Verkäu-
fer/in entscheidet) unterstüt-
zend an die Freie Naturschule 
Barnim. Stand-Anmeldungen 
sind bis zum 2. April bei Susan-
na Zühlke (E-Mail: sumarasa@
yahoo.de) möglich.
 SO | 05.04. | 11:00 – 16:00 Uhr
Wo: Kulturbahnhof Biesenthal

Einweihung des  
Steinstelen-Projektes 
WEG der WÜRDE
Jana Rieger hat ein Erinnerungs-
projekt mit den Jugendlichen 
der Sekundarstufe 1 als Koope-
rationspartner zusammen mit 
ziva pamet /Prag durchgeführt. 
Dabei haben die Schülerinnen 
und Schüler zum Thema 
Zwangsarbeit in Biesenthal ei-
nen Film gedreht mit dem Titel 
„Die Würde des Menschen – Er-
innern an Zwangsarbeit in Bie-
senthal“. Weiterhin wurden zu-
sammen mit tschechischen 
Jugendlichen sieben Erinne-
rungsstelen gemeißelt. Diese 
werden nun in Biesenthal an 
den zu „erinnernden Orten“ mit 
Genehmigung des Amtes aufge-
stellt. Die Stiftung EVZ, die Ge-
meinschaftsbank, der Deutsch 
Tschechische Zukunftsfond, der 
Landesjugendring und die Soft-
ware AG haben es finanziell un-
terstützt. Vielen Dank dafür!
Am 24. und 25. April wird das 
Steinstelen-Projekt WEG der 
WÜRDE mit Bürgermeister 
Carsten Bruch, der Zeitzeugin 
Adriana Millenar Brown und 

der niederländischen Botschaft 
eingeweiht. Adriana Millenar 
Brown ist die Tochter des Diplo-
maten Adrianus Millenar, der 
unter der Regierung Hitler als 
„stiller Held“ wirkte und vielen 
Menschen aus den KZs das Le-
ben rettete.
Weitere Informationen zur Ein-
weihung werden folgen.

Bunter Jahreskalender für 
Biesenthal
Eine kleine Aufmerksamkeit für 
Biesenthalerinnen und Biesen- 
thaler sowie Interessierte der Na-
turschule wurde von einigen 
Schülerinnen und Schülern in 
Form einer Jahresübersicht her-
gestellt. In diesem Kalenderblatt 
sind Feiertage aufgeführt, sowie 
einige besondere Ereignisse in 
Biesenthal hervorgehoben. Einst 
sollte der Kalender ein früher 
Neujahrsgruß werden, jedoch 
verzögerte sich die Fertigstellung. 
Er liegt nun an verschiedenen Or-
ten in Biesenthal aus und kann 
gerne mitgenommen werden.

Mit diesem bunten Werk wün-
schen Ihnen die Kinder und 
LernbegleiterInnen der Natur-
schule ein gesundes, zufriede-
nes und buntes Jahr 2020!

I N FO
Freie Naturschule Barnim 
www.naturschule-barnim.de 
Ansprechpersonen 
Vorstand: Monique Reiter,  
Paul Weißbach 
Schulleitung: Janine Nousch 
Kontakt: kontakt@naturschu-
le-barnim.de

An den Rändern der Welt
So hieß in diesem Jahr der Film 
für die 5. Klassen der Grund-
schule „Am Pfefferberg“. Am 
27.  und 28. Januar hatten die 
Klassenstufen 4 – 6 die Möglich-
keit, kostenlos an der „Ökofilm-
tour 2020“ mit interessanten 
Beiträgen teilzunehmen. Bei un-
freundlichem Wetter machten 
wir uns zum Kulturbahnhof auf, 
wo unter Leitung von Herrn 
Schwarz alles super vorbereitet 
war. Unser Film handelte von 
indigenen Völkern, die jetzt im 

Konflikt mit der sogenannten 
Zivilisation stehen. Wir reisten 
vom Sudan nach Malaysia zu 
den Wassernomaden bis in den 
brasilianischen Urwald. Wie in 
den letzten Jahren konnten alle 
viel Wissenswertes für sich mit-
nehmen, um vielleicht auch mal 
über unsere Lebensweise nach-
zudenken. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Jahr und bedan-
ken uns bei den Mitgliedern des 
Kulturbahnhofs.

Klasse 5a
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Projekttag an der Grundschule in Marienwerder
Vier Jahre ist es jetzt her, dass 
zum ersten Mal ein mobiles Pla-
netarium die Turnhalle der 
Grundschule füllte. Die hinter-
lassenen Eindrücke bei den Kin-
dern veranlasste uns dazu, diese 
Sache regelmäßig alle paar Jah-
re den Schülern zu ermöglichen. 
So vereinbarten wir für vor den 
Winterferien einen Termin mit 
Hr. Pivovarov vom Mobilen Pla-
netarium aus Rendsburg. Unse-
re zukünftigen Erstklässler aus 
den Kitas in Ruhlsdorf, Zerpen-
schleuse und Marienwerder wa-
ren ebenfalls eingeladen, sich 
den Sternenhimmel erklären zu 
lassen. Das sprach sich wohl bis 
zur „MOZ“ rum, die an diesem 
Tag sogar einen Redakteur an 
unsere Schule schickte (https://
www.moz.de/artikel-ansicht/
dg/0/1/1780485/)!
Mit Beginn der ersten Schul-
stunde begann die Vorstellung 
für die 3. Klasse. Die Kinder be-

gaben sich in das Planetarium 
und bekamen, dem Alter ent-
sprechend, einen Film über un-
ser Sonnensystem zu sehen. In 
den darauffolgenden Stunden 
durften alle anderen Klassen na-
türlich auch in das Planetarium. 
Ein bisschen Neid kam wohl bei 
einigen Kindern auf, als sie sich 
untereinander unterhielten, 

warum denn die „Großen“ Ach-
terbahn fahren konnten … Das 
lag einfach daran, dass sie einen 
anderen Film – für ältere Kids – 
zu sehen bekamen. Auch die Ki-
ta-Kids waren wohl durchweg 
begeistert!
Diese Eselsbrücke wird wohl 
keiner mehr vergessen:
(siehe Tabelle)

Um diesen aufregenden Tag ab-
zurunden, wurde der ganze Tag 
als Projekttag von der Schule or-
ganisiert. Hanna Dietz aus der 
5. Klasse beschrieb den Tag so:
„Am 24. Januar 2020 hatten wir 
Planeten-Projekttag! In der 
1. Klasse wurde ein Sternenhim-
mel gebastelt. In der 2. Klasse 
wurde sich mit Sternzeichen 
und Sternenbildern beschäftigt. 
In der 3. Klasse bastelte jeder in 
einem Schuhkarton sein kleines 
Universum. In der 4. Klasse war 
es den Kindern überlassen, was 
sie basteln wollten. In der 
5.  Klasse durften die Kinder so 
kreativ sein, wie sie wollten …
solange es zum Thema „Plane-
ten“ passte. In der 6. Klasse wur-
de ein Planetenbuch in Englisch 
gebastelt.“
Wir freuen uns über die durch-
weg positiven Eindrücke, die die 
Kinder mit ihren Lehrern bzw. 
Erziehern gewonnen haben und 
versprechen: in vier Jahren wer-
den wir wieder die Turnhalle 
mit einem mobilen Planetarium 
füllen!

Förderverein der Grundschule 
Marienwerder e. V.

Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unseren Nachthimmel

E E R A U A R E

R N D R P T A P
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHES PFARRAMT
Biesenthal, Schulstraße 14
Tel. 03337 – 3337, Fax 451759
E-Mail: pfarramt@ 
kirche-biesenthal.de
Biesenthal
SO | 01.03. | 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
FR | 06.03. | 18.30 Uhr
Gottesdienst zum Weltgebetstag
SO | 08.03. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
SO | 15.03. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
SO | 22.03. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
SO | 29.03. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
Rüdnitz 
SO | 01.03. | 09.00 Uhr
Andacht
SO | 08.03. | 09.00 Uhr
Gottesdienst 
SO | 15.03. | 09.00 Uhr
Andacht
SO | 22.03. | 09.00 Uhr
Andacht
SO | 29.03. | 09.00 Uhr
Andacht
Lanke
SO | 08.03. | 14.30 Uhr
musikalische Passionsandacht
SO | 22.03. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
Danewitz
SO | 15.03. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
PRO SENIORE Residenz 
am Wukensee

MI | 11.03. | 15.30 Uhr
Gottesdienst 
Altenpflegeheim 
der Volkssolidarität
FR | 06.03. | 14.45 Uhr
Gottesdienst
FR | 20.03. | 14.45 Uhr
Gottesdienst
Johann-Hinrich-Wichern-Haus 
in Rüdnitz 
DI | 17.03. | 16.30 Uhr | Andacht
Begegnungscafé
09.03. | 16.00 Uhr
Gemeindehaus
Frauen-Senioren-Kreis
03.03. | 14.00 Uhr 
Gemeindehaus

Ökumenische Bibelwoche zum 
5. Buch Mose: 
„Vergesst nicht …“ – Lebensregeln 
auf dem Weg mit Gott
1. Abend | 23.03. | 19.30 Uhr  
Gemeindehaus
2. Abend | 24.03. | 19.30 Uhr  
Gemeindehaus
3. Abend | 25.03. | 19.30 Uhr  
Gemeindehaus
4. Abend | 26.03. | 19.30 Uhr  
Gemeindehaus
5. Abend | 27.03. | 19.30 Uhr  
Gemeindehaus

PFARRAMT  
BEIERSDORF/GRÜNTAL
Pfarrer Christoph Strauß
Hauptstr. 10, Beiersdorf-Freuden-
berg, Tel.: 033451/ 459042, E-Mail: 

cs2000@gmx.de
www.kirche-beiersdorf- 
gruental.de
Melchow
15.03. | 10.15 Uhr anschl. Kaffee 
und Kuchen
Grüntal
22.03. | 10.15 Uhr
Tempelfelde
08.03. | 14.00 Uhr
Beiersdorf
15.03. | 14.00 Uhr
Schönfeld
22.03. | 14.00 Uhr
Freudenberg
08.03. | 10.15 Uhr
Vorstellung des Vikars 

LANDESKIRCHLICHE  
GEMEINSCHAFT
Biesenthal, Schützenstr. 36
Tel. 03337/3307
SO | 01.03. | 16.30 Uhr 
Gemeinschaftsgottesdienst
MI | 04.03. | 15.00 Uhr
Senioren – Oase
MI | 04.03. | 19.00 Uhr
Selbsthilfegruppe für Suchtge-
fährdete und Angehörige
SO | 08.03. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst
MI | 11.03. | 18.30 Uhr
Gebetsabend
SO | 15. 03. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst
MI | 18.03. | 19.00 Uhr
Selbsthilfegruppe für Suchtge-
fährdete und Angehörige

DO | 19.03. | 18.00 Uhr
Hauskreis
SO | 22.03. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst
MO – FR | 23. – 27. 03.
Ökumenische Bibelwoche
SO | 29.03. | 16.30 Uhr
Gemeinschaftsgottesdienst mit 
Abendmahl

EV. KIRCHENGEMEINDE 
RUHLSDORF, MARIENWERDER 
UND SOPHIENSTÄDT 
Dorfstraße 32, 16348 Marienwer-
der OT Ruhlsdorf 
Fon: 033395/420 
Fax: 033395/711 71
E-Mail: kontakt@kirche-ruhlsdorf.
de, www.kirche-ruhlsdorf.de

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
BERLIN-BRANDENBURG
Steinstraße 13, in Biesen thal
Gottesdienstzeiten:
MI | 19.30 Uhr + SO | 10.00 Uhr
Änderungen werden unter  
www.nak-bbrb.de  
bekanntgegeben.
Jeder ist herzlich eingeladen.

PFARRSPRENGEL  
HECKELBERG/TRAMPE
Tel.: 033 451/206

KATH. KIRCHENGEMEINDE 
PFARRAMT ST. MARIEN 
Bahnhofstraße 162, 16359 
Biesenthal, Tel. 03337-21 32

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
� 03334/30480 und 03334/19222
Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 
Zentrale Rufnummer � 03337/116117 – von dort erfolgt die Weiterlei-
tung an den diensthabenden Arzt.
Praxis Dr. Warmuth � 03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel � 03337/3063
Praxis Naber � 03337/3179
 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Dienstag, 05.03. bis Mittwoch, 06.03.  Barnimapotheke
Dienstag, 12.03. bis Mittwoch, 13.03.  Stadtapotheke
Montag, 18.03. bis Dienstag, 19.03.  Barnimapotheke
Montag, 25.03. bis Dienstag, 26.03.  Stadtapotheke
Sonntag, 31.03. bis Montag, 01.04.  Barnimapotheke

wochentags: 18:00  Uhr bis  08:00 Uhr 
samstags: 12:00 Uhr bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags: 08:00 Uhr bis montags 08:00 Uhr
Barnimapotheke: � 03337/40500 | Stadtapotheke: � 03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung ³nden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-³nden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas: � 03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andreas Valentin: � 03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den aktuel-
len Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

NOTDIENSTE
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TRAMPER
GESCHICHTEN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch

Die außerordentliche  
Gemeindevertretersitzung  
vom 13. Januar 1950
Am Freitag, dem 13. Januar 
1950, um 19.30 Uhr, fand in der 
Gastwirtschaft Taßler eine au-
ßerordentliche Gemeindever-
tretersitzung statt. Dazu waren 
der Wohnungsausschuss und 
der Volkskontrollausschuss der 
Gemeinde geladen. Von der Ge-
meindevertretung waren Otto 
Schellin, Ernst Heiser, Gustav 
Arndt, Johannes Misch, 
Oskar Triebe, Erich 
Reichardt und Ru-
dolf Prahl er-
schienen. Vom 
G e m e i n d e rat 
waren Ernst 
Keller und Erich 
Beier zugegen.
Außerdem waren 
erschienen die stell-
vertretende Bürgermeis-
terin Frau Westermann, W. 
Reichardt von der SED, Walter 
Richter von der CDU, E. Lemke 
vom FDGB, Willi Gossow als 
Ortspolizist von der SED und  
Georg Sternbeck von der Boden-
kommission, ebenfalls SED.
Hauptthema dieser Sitzung war 
die Räumung des Tramper 
Schlosses, um die Pläne zum 
weiteren Umbau zu einer Zen- 
tralschule fortführen zu kön-
nen. Zwecks Beschaffung ande-
rer Wohnungen für die noch im 
Schloss wohnenden sechs Fami-
lien wurde Folgendes beschlos-
sen:
1.  Die Familie Otto Krüger zieht 

in die Villa „Neubauer“, Dorf-
straße 4

2.  Bannats ziehen in das Haus 
Behrend

3.  Georg Zimmermann ver-
zieht nach Biesenthal

4.  Die Familie Otto Kühn zieht 
in den eigenen Siedlungsbau 
am Falkenberger Weg

5.  Frau Arndt zieht in die Bäcke-
rei Röwer

6.  Familie Halw zieht in die 
ehemalige Wohnung von Fa-
milie Scholz

Gleichzeitig wurde festgelegt, 
dem Ehepaar Heinz Beier eine 
Wohnung im Haus Klüsener zu-

zuweisen.
Nach Abschluss der Fragen be-
züglich der Räumung des 
Schlosses wurde zum Tagesord-
nungspunkt „Verschiedenes“ 
Folgendes erörtert: So stellte der 
Naturschutzobmann der Ge-
meinde Paul Krüger den Antrag, 
die gesetzlich verbotenen Holz- 
einschläge im Schlosspark end-

lich einzustellen und 
die vorhandene Be-

gräbnisstätte der 
Grafen unter 
Schutz zu stel-
len. Diesem An-
trag wurde 

m e h r h e i t l i c h 
zugestimmt und 

eine gewählte 
Kommission sollte 

sofort feststellen, wer die 
Holzeinschläge angeordnet 
oder gestattet hat und wer die 
Einschläge vornahm. Die Kom-
mission ist befugt dagegen ein-
zuschreiten und entsprechend 
Strafanzeigen zu stellen. Gleich-
zeitig wurde gefordert, dass die 
Bürgermeisterei als Dulder der 
Holzeinschläge im Park im Jah-
re 1949 eine Abrechnung über 
Einnahmen diesbezüglich er-
stellt.
Der FDGB-Vertreter Lemke stell-
te einen Antrag zur Belieferung 
der DorÈevölkerung mit Brenn-
holz. Man beschloss, dass dieser 
Antrag zur Klärung an die VdgB 
gehen sollte.
Es gab dann noch einen Antrag 
auf Abfahren des Schuttes vom 
Schlosshof und des Schulhofes 
von den schon begonnenen 
Umbauarbeiten im Schloss her-
rührend. Mit der Durchführung 
wurde die örtliche Hilfsaktion 
„Wir bauen auf“ beauftragt.
Die Sitzung wurde dann von der 
Versammlungsleiterin gegen 
22.00 Uhr geschlossen, und man 
traf sich noch am Tresen der 
Wirtin zu einem gemütlichen 
Umtrunk. Schriftführer war 
Lehrer Ruscher.

Heinz Wieloch
Januar 2020

Wollen Sie anderen 
mitteilen, dass es 
was zu feiern gibt 
oder sich einfach 
herzlich bedanken?

In vier einfachen Schritten 
haben Sie Ihre Anzeige  
gestaltet, gebucht und bezahlt.

Wählen Sie aus einer Vielzahl 
von Motiven oder formulieren 
Sie Ihren eigenen Text.

Jederzeit:

www.heimatblatt.de/
familienanzeigen

25%
Online-Rabatt
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